
GVBl. LSANr. 9/2018, ausgegeben am 21.6.2018 

Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit nach Gegenzeichnung ausgefertigt 
wird und zu verkünden ist: 

Gesetz 
zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften. 

Vom 13. Juni 2018. 

Artikel l 
Landesbeamtengesetz 

Das Landesbeamtengesetz vom 15. Dezember 2009 
(GVBJ. LSA S. 648), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 25. Februar 2016 (GVBJ. LSA S. 89, 93), 
wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe zu § 8 wird folgende Angabe 
eingefügt: 

,,§ Sa Einstellungsaltersgrenzen". 

b) Die A~gabe zu§ 15 erhält folgende Fassung: 

,,§ 15 Horizontaler Laufbahnwechsel". 

c) Nach der Angabe zu § 32 wird folgende Angabe 
eingefügt: 

,,§ 32a Neu- und Umbildung von Behörden". 

d) Nach der Angabe zu§ 65 wird folgende Angabe ein
gefügt: 

,,§ 65a Familienpflegezeit". 

e) In der Angabe zu § 67 wird das Wort „Dienstbe
züge" durch das Wort „Besoldung" ersetzt. 

t) Nach der Angabe zu § 67 wird folgende Angabe 
eingefügt: 

,,§ 67a Urlaub zum Erwerb der Zugangsvor;.ms
setzungen zu einer Laufbahn oder zur 
Ableistung einer Probezeit". 

g) Nach der Angabe zu § 83 wird folgende Angabe 
eingefügt: 

,,§ 83a Erfüllungsübernahme von Schmerzens
geldansprüchen". 

h) In der Angabe zu Kapitel l O Abschnitt 3 werden die 
Wörter „des Feuerwehrdienstes" durch die Wörter 
,,des feuerwehrtechnischen Dienstes" ersetzt. 

i) Die Angabe zu § l 14 erhält folgende Fassung: 

,,§ l 14 Altersgrenze, Dienstausrüstung und 
Dienstkleidung". 

j) Die Angabe zu § 125 erhält folgende Fassung: 

,,§ 125 (weggefallen)". 

2. In § 1 werden die Wörter „der Verwaltungsgemein
schaften," gestrichen. 
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3. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz I wird folgender neuer Absatz 2 ein
gefügt: 

,,(2) Für Beamtinnen auf Widerruf und Beamte 
auf Widerruf finden die §§ 64, 66, 67 und 72 keine 
Anwendung. Die§§ 65 und 65a gelten mit der Maß
gabe, dass die Teilzeitbeschäftigung oder die Beur
laubung nach der Struktur der Ausbildung möglich 
ist und der Erfolg der Ausbildung nicht gefährdet 
wird." 

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 

4. Nach § 8 wird folgender § Sa eingefügt: 

,,§ Sa 
Einstellungsaltersgrenzen 

Bei der Einstellung in ein Beamtenverhältnis auf 
Probe oder auf Lebenszeit dürfen Bewerberinnen und 
Bewerber das Lebensjahr, das 22 Jahre vor dem für die 
jeweilige Laufbahn gesetzlich festgelegten Zeitpunkt 
des Eintritts in den Ruhestand wegen En-eichens der 
Altersgrenze liegt, noch nicht vollendet haben. Satz 1 
gilt nicht 

l. für Inhaberinnen und Inhaber eines Eingliederungs
oder Zulasstmgsscheins nach § 9 Abs. l und 2 des 
Soldatenversorgungsgesetzes und in den Fällen des 
§ 7 Abs. 6 des Soldatenversorgungsgesetzes, 

2. bei der Übernahme aus einem Beamten- oder Rich
terverhältnis zu einem anderen Diensthen-n, sofern 
die Versorgungslasten vom abgebenden Dienstherrn 
abgefunden werden, 

3. bei der Übernahme aus einem Richterverhältnis 
zum Land in ein Beamtenverhältnis zum Land, 

4. bei einer erneuten Berufung in das Beamtenverhält
nis nach einer Versetzung in den Ruhestand gemäß 
§ 18 Abs. 2, § 26 oder § 31 des Beamtenstatus
gesetzes, 

5. für die in § 41 genannten Beamtinnen und Beam
ten, 

6. für Professorinnen und Professoren bis zur Vollen
dung des 52. Lebensjahres, 

7. bei einer Verlängerung des Vorbereitungsdienstes 
im Einzelfall, wenn die Bewerberin oder der Be
werber im Geltungsbereich dieses Gesetzes bereits 
im Beamtenverhältnis auf Widerruf oder in einem 
öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis stand 
und innerhalb von 30 Tagen in ein Beamtenverhält
nis auf Probe berufen wird." 
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5. § 15 erhält folgende Fassung: 

,,§ 15 
Horizontaler Laufbahnwechsel 

( l) Bewerberinnen und Bewerber, die nach den 
Vorschriften eines Landes oder des Bundes die Befä
higung für eine Laufbahn erworben haben, besitzen die 
Befähigung für eine andere Laufbahn, wenn die Lauf
bahnen einander entsprechen oder gleichwertig sind. 

(2) Laufbahnen entsprechen einander, wenn ihre 
Zugangsvoraussetzungen und die Art und der Inhalt 
der Ausbildung nur geringfügig voneinander abwei
chen. 

(3) Laufbahnen sind einander gleichwertig, wenn 
die Einstiegsämter vergleichbar sind und die Befähi
gung für die neue Laufbahn aufgrund der bisherigen 
Laufbahnbefähigung und Tätigkeit vorhanden ist oder 
durch eine Einführung erworben werden kann. 

(4) Das für die neue Laufbahn zuständige Fachmi
nisterium stellt im Einzelfall auf Antrag der obersten 
Dienstbehörde, in deren Bereich die Bewerberin oder 
der Bewerber versetzt, eingestellt oder künftig verwen
det werden soll, fest, ob die Voraussetzungen der Ab
sätze 2 oder 3 vorliegen. Es kann bei gleichwertigen 
Laufbahnen bestimmen, dass eine Einführung in die 
Aufgaben der neuen Laufbahn zu erfolgen hat; in die
sem Fall legt es im Einvernehmen mit dem für Beam
tenrecht zuständigen Ministerium die Einzelheiten fest. 
Erst wenn die festgelegte Einführung absolviert wurde, 
ist die Übertragung eines Amtes der neuen Laufbahn 
zulässig. 

(5) Das zuständige Fachministerium kann auch 
durch allgemeine Anordnung feststellen, dass Lauf
bahnen einander entsprechen oder gleichwertig sind." 

6. In § 18 Abs. 2 Satz 2 werden die Wörter „mit Dienst
bezügen" gestrichen. 

7. Dem § 20 Abs. 2 wird folgender Satz 5 angefügt: 

„Der Landespersonalausschuss kann Ausnahmen von 
den Sätzen I und 4 zulassen." 

8. In § 22 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe „Nm. 1, 3 
und 4" gestrichen. 

9. § 26 Abs. I wird wie folgt geändert: 

a) In Satz I werden die Wörter „nach ärztlichem Gut
achten" gestrichen. 

b) Nach Satz I werden folgende Sätze 2 und 3 an
gefügt: 

„Die Pflegebedürftigkeit ist durch Vorlage einer 
Bescheinigung der Pflegekasse oder des Medizi
nischen Dienstes der Krankenversicherung nachzu
weisen. Bei in der privaten Pflege-Pflichtversiche
rung versicherten Pflegebedürftigen ist ein entspre
chender Nachweis zu erbringen." 

10. § 27 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 Nr. 2 wird die Angabe ,,(§ 26 Abs. 2 und 
§ 29 Abs. 2 des Beamtenstatusgesetzes sowie§§ 14 
bis 18, 31 und 32)" gestrichen. 

b) Satz 3 wird aufgehoben. 

11 . § 28 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 

b) Absatz I Satz 3 wird aufgehoben. 

c) Nach Absatz l werden folgende Absätze 2 und 3 
angefügt: 

,,(2) In der Verordnung nach Absatz I können 
für die Einstellung in ein Beamtenverhältnis auf 
Widerruf nach den besonderen Erfordernissen der 
Laufbahn Einstellungsaltersgrenzen festgelegt wer
den, wenn die Besonderheit der Laufbahn und die 
wahrzunehmenden Tätigkeiten dies erfordern. Die 
Festlegung ist so zu gestalten, dass eine Einstellung 
in ein Beamtenverhältnis auf Probe nach Beendi
gung des Vorbereitungsdienstes noch möglich ist. 
Dies gilt nicht, wenn die Ablegung einer Laufbahn
prüfung Voraussetzung für die Aufnahme einer 
beruflichen Tätigkeit außerhalb eines Beamtenver
hältnisses ist. 

(3) Die zeitweise oder dauerhafte Zusammen
arbeit mit geeigneten Bildungseinrichtungen an
derer Dienstherren auch außerhalb des Landes 
zur teilweisen oder vollständigen Durchführung der 
Ausbildung und Prüfung auf der Grundlage der 
nach Absatz l zu treffenden Vorschriften ist zuläs
sig, wenn und soweit dies in der Verordnung nach 
Absatz 1 Satz I vorgesehen ist." 

12. Nach§ 32 wird folgender§ 32a eingefügt: 

,,§ 32a 
Neu- und Umbildung von Behörden 

Wird aus Behörden oder Organisationseinheiten eine 
neue Behörde gebildet oder werden Behörden oder 
Organisationseinheiten in eine oder mehrere Behörden 
eingegliedert, so gehen die davon betroffenen Beam
tinnen und Beamten im Zeitpunkt des Wirksamwer
dens der Neu- oder Umbildung auf die neu- oder 
umgebildete Behörde über. § 31 des Beamtenstatus
gesetzes und § 31 Abs. 3 finden Anwendung." 

13. In § 36 werden die Wörter „mit Dienstbezügen" ge
strichen. 

14. § 39 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz I Satz I wird die Zahl „65" durch die 
Zahl „67" ersetzt. 

b) Nach Absatz I werden folgende Absätze 2 und 3 
eingefügt: 

,,(2) Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt 
ist, erreichen Beamtinnen auf Lebenszeit und Be
amte auf Lebenszeit, die vor dem 1. Januar 1954 
geboren sind, die Altersgrenze mit Vollendung des 
65. Lebensjahres. Für Beamtinnen auf Lebens
zeit und Beamte auf Lebenszeit, die nach dem 
31. Dezember 1953 und vor dem l. Januar 1964 
geboren sind, wird die bis zum allgemeinen Inkraft
treten des Gesetzes zur Änderung dienstrechtlichcr 
Vorschriften geltende Altersgrenze, soweit gesetz
lich nichts anderes bestimmt ist, wie folgt ange
hoben: 
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Geburtsjahr Anhebung um Monate 

1954 2 

1955 4 

1956 6 

1957 8 

1958 10 

1959 12 

1960 14 

1961 16 

1962 18 

1963 21 

(3) Die bis zum allgemeinen Inkrafttreten des 
Gesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Vorschrif
ten geltende Altersgrenze bleibt bestehen, wenn 
Altersteilzeitbeschäftigung vor dem 1. Februar 2010 
bewilligt wurde oder die Beamtin oder der Beamte 
innerhalb von drei Monaten nach dem allgemeinen 
Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung dienst
rechtlicher Vorschriften in die Freistellungphase 
eintritt. Soweit Lehrkräften eine Altersteilzeitbe
schäftigung in Form des Blockmodells mit Beginn 
des Ruhestands abweichend vom Schulhalbjahres
ende bewilligt wurde und diese in die Freistellung
phase eingetreten sind, bleibt die im Zeitpunkt der 
Bewilligung der Altersteilzeitbeschäftigung gelten
de Altersgrenze bestehen." 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 4 und erhält 
folgende Fassung: 

,,( 4) Die für die Versetzung der Beamtin oder des 
Beamten in den Ruhestand zuständige Behörde 
kann mit Zustimmung oder auf Antrag der Beamtin 
oder des Beamteri den Eintritt in den Ruhestand um 
bis zu jeweils einem Jahr und insgesamt bis zu drei 
Jahren hinausschieben, sofern hierfür ein dienst
liches Interesse besteht. Die Beamtin oder der 
Beamte kann jederzeit verlangen, unter Einhaltung 
einer Frist von sechs Wochen zum Schluss eines 
Kalendermonats in den Ruhestand versetzt zu wer
den. Absatz I Satz 3 gilt entsprechend. Der Antrag 
nach Satz 1 kann nur bis spätestens sechs Monate 
vor dem Eintritt in den Ruhestand nach den Ab
sätzen l und 2 gestellt werden." 

d) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

,,(5) Beamtinnen auf Lebenszeit und Beamte auf 
Lebenszeit, denen bis zum allgemeinen Inkrafttre
ten des Gesetzes zur Änderung dienstrechtlicher 
Vorschriften Urlaub ohne Besoldung nach § 67 
Abs. 1 Nr. 2 bewilligt worden ist, erreichen die 
Altersgrenze unabhängig vom Geburtsjahr mit 
Vollendung des 65. Lebensjahres, sofern der Ur
laub ohne Besoldung nicht vor Vollendung des 
65. Lebensjahres nach § 67 Abs. 2 in Verbindung 
mit § 64 Abs. 3 Satz 2 beendet wird oder wurde." 

15. § 40 wird wie folgt geändert: 
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a) Absatz I Satz 2 wird aufgehoben. 

b) Absatz 3 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,,§ 39 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend, für Schul
leiterinnen und Schulleiter sowie Lehrerinnen und 

Lehrer mit der Maßgabe, dass der Antrag spätestens 
ein Jahr vor dem beabsichtigten Beginn des Ruhe
stands zu stellen ist." 

16. Dem§ 43 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

,,(3) Von einer erneuten Berufung in das Beamten
verhältnis einer oder eines nach den Absätzen 1 und 2 
in den einstweiligen Ruhestand versetzten Beamtin 
oder Beamten, die weniger als fünf Jahre vor Erreichen 
der Altersgrenze wirksam wird, ist abzusehen." 

17. § 48 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

,,( 1) Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, zur 
Vermeidung einer Versetzung in den Ruhestand wegen 
Dienstunfähigkeit oder zur Vermeidung einer begrenz
ten Dienstfähigkeit an geeigneten und zumutbaren 
gesundheitlichen und beruflichen Rehabilitationsmaß
nahmen teilzunehmen; ihnen können entsprechende 
Weisungen erteilt werden. Aufwendungen für Rehabi
litationsmaßnahmen nach Satz 1 oder § 29 Abs. 4 des 
Beamtenstatusgesetzes trägt der Dienstherr, wenn sie 
aufgrund der Ergebnisse der ärztlichen Untersuchung 
im Sinne des § 49 vom Dienstherrn entweder angeord
net oder zuvor genehmigt wurden. Für die Dauer 
der angeordneten oder zuvor genehmigten Rehabilita
tionsmaßnahme ist Dienstbefreiung zu gewähren." 

18. In § 50 Abs. 1 Satz I wird die Angabe ,,§ 7 Abs. 1 des 
Besoldungs- und Versorgungsrechtsergänzungsgeset
zes des Landes Sachsen-Anhalt in Verbindung mit§ 4 
Abs. 1 des Beamtenversorgungsgesetzes" durch die 
Angabe ,,§ 10 Abs. 1 des Landesbeamtenversorgungs
gesetzes Sachsen-Anhalt" ersetzt. 

19. § 56 Abs. ! erhält folgende Fassung: 

,,(]) Ansprüche nach § 48 des Beamtenstatusge
setzes ve1jähren nach den Verjährungsvorschriften 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs, soweit sich nicht aus 
Satz 2 oder 3 etwas anderes ergibt. Hat der Dienst
herr Dritten Schadensersatz geleistet, gilt als der 
Zeitpunkt, in dem der Dienstherr Kenntnis im Sinne 
der Verjährungsvorschriften des Bürgerlichen Gesetz
buchs erlangt, der Zeitpunkt, in dem der Ersatzan
spruch gegenüber dem Dritten vom Dienstherrn aner
kannt oder dem Dienstherrn gegenüber rechtskräftig 
festgestellt wird. Ohne Rücksicht auf die Kenntnis
erlangung durch den Dienstherrn verjähren die An
sprüche nach § 48 des Beamtenstatusgesetzes in zehn 
Jahren vom Zeitpunkt der Vollendung der Dienst
pflichtverletzung an." 

20. Dem § 60 werden folgende Sätze 2 und 3 angefügt: 

,,Das Fachministerium wird ermächtigt, durch Ver
ordnung nähere Bestimmungen über das Tragen von 
Dienstkleidung oder das äußere Erscheinungsbild sei
ner Beamtinnen und Beamten zu treffen. In der mittel
baren Landesverwaltung kann die jeweilige oberste 
Dienstbehörde nähere Bestimmungen über das Tragen 
von Dienstkleidung oder das äußere Erscheinungsbild 
ihrer Beamtinnen und Beamten treffen." 

21. In§ 64 Abs. 1 werden die Wörter „mit Dienstbezügen" 
gestrichen und wird das Wort „gewährt" durch das 
Wort „bewilligt" ersetzt. 
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22. § 65 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz l erhält folgende Fassung: 

,,(]) Beamtinnen und Beamten ist auf Antrag 

1. Teilzeitbeschäftigung mit mindestens einem Vier
tel der wöchentlichen Arbeitszeit gemäß § 63 
Abs. 1 Satz I oder 

2. Urlaub ohne Besoldung 

zu bewilligen, wenn sie mindestens ein Kind unter 
18 Jahren oder eine pflegebedüiftige Angehörige 
oder einen pflegebedürftigen Angehörigen tatsäch
lich betreuen oder pflegen. Die Pflegebedürftigkeit 
ist durch Vorlage einer Bescheinigung der Pflege
kasse oder des Medizinischen Dienstes der Kran
kenversicherung nachzuweisen. Bei in der privaten 
Pflege-Pflichtversicherung versicherten Pflegebe
dürftigen ist ein entsprechender Nachweis zu erbrin
gen. Die Beamtin oder der Beamte ist verpflichtet, 
jede Änderung der Tatsachen mitzuteilen, die für 
die Bewilligung maßgeblich sind." 

b) In Absatz 3 Satz I wird die Angabe „Absatz l Nr. 2" 
durch die Angabe „Absatz 1 Satz 1 Nr. 2" ersetzt 
und werden nach dem Wort „Dienstbezügen" die 
Wörter „oder Anwärtergrundbetrag" eingefügt. 

c) Nach Absatz 3 wird folgender neuer Absatz 4 ein
gefügt: 

,,( 4) Absatz 3 gilt für Beamtinnen und Beamte, 
die Anspruch auf Gewährung von Heilfürsorge 
haben, entsprechend mit der Maßgabe, dass an die 
Stelle der Beihilfevorschriften die Heilfürsorge
vorschriften treten." 

d) Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden die Ab
sätze 5 und 6. 

23. Nach § 65 wird folgender§ 65a eingefügt: 

,,§ 65a 
Familienpflegezeit 

( I) Beamtinnen und Beamten ist längstens für 
48 Monate Teilzeitbeschäftigung zur Pflege einer oder 
eines pflegebedürftigen Angehörigen zu bewilligen 
(Familienpflegezeit). 

(2) Der Antrag nach Absatz I muss spätestens acht 
Wochen vor Beginn der Familienpflegezeit schriftlich 
gegenüber dem Dienstvorgesetzten gestellt werden; 
gleichzeitig muss darin erklärt werden, für welchen 
Zeitraum und in welchem Umfang Teilzeitbeschäfti
gung in Anspruch genommen werden soll. § 64 Abs. 2, 
§ 65 Abs. 1 Satz 2 bis 4 und Abs. 2 Satz 2 gelten ent
sprechend. 

(3) Die Teilzeitbeschäftigung wird als Teilzeitbe
schäftigung im Blockmodell entsprechend § 64 Abs. 4 
in der Weise bewilligt, dass sich die Ansparphase 
(Nachpflegephase) an die Freistellungsphase (Pflege
phase) anschließt. Dabei wird während der Pflegephase 
von längstens 24 Monaten die Arbeitszeit reduziert 
und diese reduzierte Arbeitszeit in der Nachpflege
phase, die genauso lange dauert wie die Pflegephase, 
höchstens bis zur Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit 
gemäß§ 63 Abs. 1 Satz I ausgeglichen. Die wöchent
liche Arbeitszeit in der Pflegephase muss mindestens 
15 Stunden betragen. 

( 4) Die Pflegephase endet vorzeitig mit Ablauf des 
Monats, der auf den Monat folgt, in dem die Voraus
setzungen der Pflege einer oder eines pflegebedürf
tigen Angehörigen wegfallen. Die Dauer der Nach
pflegephase ist entsprechend anzupassen. 

(5) Ist die Pflegephase für weniger als 24 Monate 
bewilligt worden, kann sie nachträglich bis zur Dauer 
von 24 Monaten verlängert werden, wenn die Voraus
setzungen des Absatzes I und die Maßgaben des Ab
satzes 3 vorliegen. Die Dauer der Nachpflegephase 
ist entsprechend anzupassen. 

(6) Die Familienpflegezeit ist mit Wirkung für die 
Vergangenheit zu widerrufen, 

1. bei Beendigung des Beamtenverhältnisses in den 
Fällen des § 21 des Beamtenstatusgesetzes, 

2. bei einem auf Antrag der Beamtin oder des Beamten 
erfolgten Wechsel des Dienstherrn, 

3. wenn Umstände eintreten, welche die vorgesehene 
Abwicklung unmöglich machen oder wesentlich 
erschweren, oder 

4. in besonderen Härtefällen, wenn der Beamtin oder 
dem Beamten die Fortsetzung der Teilzeitbeschäf
tigung nicht mehr zuzumuten ist und dienstliche 
Belange nicht entgegenstehen. 

Gleichzeitig· mit dem Widerruf wird die Teilzeit
beschäftigung für den Zeitraum bis zum Widerruf in 
Höhe des tatsächlich geleisteten durchschnittlichen 
Arbeitsumfangs neu festgesetzt. 

(7) Die Familienpflegezeit wird vom Dienstvorge
setzten anstelle des Widen-ufs auf Antrag der Beamtin 
oder des Beamten 

l. im Falle einer Beurlaubung aus familiären Gründen 
von mehr als einem Monat nach § 65 Abs. l Satz I 
Nr. 2 oder 

2. im Falle einer Elternzeit 

unterbrochen und wird mit der restlichen Pflegephase 
oder mit einer entsprechend verkürzten Nachpflege
phase fortgesetzt. 

(8) Eine neue Familienpflegezeit kann erst für die 
Zeit nach Beendigung der Nachpflegephase bewilligt 
werden." 

24. § 66 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden im Satzteil vor Nummer 
die Wörter „mit Dienstbezügen" gestrichen. 

bb) In Satz 4 Halbsatz 1 wird die Angabe ,,§ 65 
Abs. l Nr. l" durch die Angabe ,,§ 65 Abs. l 
Satz 1 Nr. 1" ersetzt. 

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

,,( 4) Für Beamtinnen und Beamte, für die die 
Altersgrenze nach § 39 Abs. l und 2 oder § 106 
Abs. 1 bis 3 in der Fassung nach dem allgemeinen 
Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung dienst
rechtlicher Vorschriften gilt und denen nach dem 
31. Januar 2010 Altersteilzeitbeschäftigung bewil
ligt wurde, ändert sich der Bewilligungszeitraum 
entsprechend. Für Beamtinnen und Beamte mit 
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einer Altersteilzeitbeschäftigung in Form des 
Blockmodells nach § 64 Abs. 4 ist die Dauer der 
Anspar- und Freistellungsphase entsprechend an
zugleichen, soweit diese nach drei Monaten nach 
dem allgemeinen Inkrafttreten des Gesetzes zur 
Änderung dienstrechtlicher Vorschriften in die Frei
stellungsphase eintreten. § 39 Abs. 3 findet An
wendung." 

c) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

,,(5) Erfolgt nach der Bewilligung einer Alters
teilzeitbeschäftigung ein Wechsel in eine Laufbahn, 
für die eine andere Altersgrenze gilt, ändert sich 
der Bewilligungszeitraum entsprechend. Absatz 4 
gilt entsprechend." 

25. § 67 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort „Dienstbezüge" 
durch das Wort „Besoldung" ersetzt. 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Im Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter 
„mit Dienstbezügen" gestrichen und werden die 
Wörter „ohne Dienstbezüge" durch die Wörter 
,,ohne Besoldung" ersetzt. 

bb) In Nummer 1 wird das Komma durch das Wort 
,,oder" ersetzt. 

c) In Absatz 2 wird die Angabe ,,§ 65 Abs. 3" durch 
die Angabe ,,§ 65 Abs. 3 und 4" ersetzt. 

26. Nach § 67 wird folgender § 67a eingefügt: 

,,§ 67a 
Urlaub zum Erwerb der Zugangsvoraussetzungen 

zu einer Laufbahn oder zur Ableistung 
einer Probezeit 

( 1) Beamtinnen und Beamten kann auf Antrag 
Urlaub ohne Besoldung bewilligt werden 

1. zum Erwerb der Befähigung für eine andere Lauf
bahn oder zum Erwerb der Zugangsvoraussetzun
gen für ein anderes Einstiegsamt für die Dauer 
eines Vorbereitungsdienstes oder einer für den Er
werb der Laufbahnbefähigung vorgeschriebenen 
hauptberuflichen Tätigkeit, 

2. zur Ableistung einer Probezeit nach § 20. 

(2) Urlaub darf nur bewilligt werden, wenn 

l . dienstliche Gründe der Beurlaubung nicht ent
gegenstehen und 

2. ein dienstliches Interesse für eine Beschäftigung in 
der anderen Laufbahn oder in einem anderen Ein
stiegsamt von der obersten Dienstbehörde, in deren 
Bereich die Beamtin oder der Beamte später ver
wendet werden will, festgestellt wird. 

(3) § 64 Abs. 2 und 3 Satz 2 und § 65 Abs. 2 
Satz 2 gelten entsprechend." 

27. § 68 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Teilzeitbeschäftigung mit weniger als der Hälfte der 
wöchentlichen Arbeitszeit (unterhälftige Teilzeit) oder 
Urlaub ohne Besoldung dürfen insgesamt einen Um
fang von 17 Jahren nicht überschreiten." 
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28. In § 69 Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe ,,§§ 64, 65 
oder 67" durch die Angabe ,,§ 64 Abs. 1, § 65 Abs. 1 
Satz I oder § 65a Abs. l" ersetzt. 

29. Dem§ 70 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

,,(3) Können Beamtinnen und Beamte nach lang 
andauernder Krankheit durch eine gestufte Wiederauf
nahme ihres Dienstes (Wiedereingliederung) voraus
sichtlich wieder in den Dienstbetrieb eingegliedert 
werden, so kann die regelmäßig zu leistende Arbeits
zeit nach Vorlage einer entsprechenden ärztlichen 
Bescheinigung mit Einverständnis der Beamtin oder 
des Beamten abweichend von§ 63 Abs. l Satz 1 wider
ruflich und befristet abgesenkt werden (Wiederein
gliederungsplan). Soweit der Wiedereingliederungs
plan dies erfordert, kann der Beamtin oder dem Be
amten während einer Wiedereingliederung auch eine 
gegenüber dem innegehabten Amt geringerwertige 
Tätigkeit übertragen werden. Während einer Wieder
eingliederung erbrachte Leistungen der Beamtin oder 
des Beamten sind in dienstlichen Beurteilungen unbe
rücksichtigt zu lassen. § 6 Abs. 1 des Landesbesol
dungsgesetzes findet keine Anwendung." 

30. § 71 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz l wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 wird das Wort „Gewährung" durch 
das Wort „Bewilligung" ersetzt. 

bb) In Satz 3 wird das Wort „Urlaubsgewährung" 
durch das Wort „Urlaubsbewilligung" ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „gewährt" durch das 
Wort „bewilligt" ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „Gewährung" durch 
das Wort „Bewilligung" ersetzt. 

31 . § 72 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz I werden die Wörter „unter Wegfall 
der" durch das Wort „ohne" und wird das 
Wort „gewähren" durch das Wort „bewilligen" 
ersetzt. 

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,,§ 65 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend." 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 3 wird aufgehoben. 

bb) Die Sätze 4 und 5 werden die Sätze 3 und 4. 

cc) In Satz 4 wird das Wort „gewährt" durch das 
Wort „bewilligt" ersetzt. 

c) In Absatz 3 Satz l werden die Wörter „unter Wei
tergewährung der" durch das Wort „mit" und wird 
das Wort „erteilen" durch das Wort „bewilligen" 
ersetzt. 

32. § 83 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz I wird die Angabe „Artikel 15 
Abs. 89 des Gesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBI. I 
S. 160, 270)" durch die Angabe „Artikel 427 der 
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Verordnung vom 31. August 2015 (BGB!. I S. 1474, 
1537)" ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „Artikel 3 
Abs. 2 des Gesetzes vom 31. Oktober 2008 (BGB!. I 
S. 2149, 2151)" durch die Angabe „Artikel 13 des 
Gesetzes vom 10. März 2017 (BGB!. I S. 420, 422)" 
ersetzt. 

33. Nach§ 83 wird folgender§ 83a eingefügt: 

,,§ 83a 
Erfüllungsübernahme von Schmerzens

geldansprüchen 

( 1) Hat die Beamtin oder der Beamte wegen eines 
tätlichen rechtswidrigen Angriffs, den sie oder er in 
Ausübung des Dienstes oder außerhalb des Dienstes 
wegen der Eigenschaft als Beamtin oder Beamter er
leidet, einen rechtskräftig festgestellten Anspruch auf 
Schmerzensgeld gegen einen Dritten, kann die oberste 
Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle auf 
Antrag die Erfüllung dieses Anspruchs bis zur Höhe 
des festgestellten Schmerzensgeldbetrages überneh
men, soweit dies zur Vermeidung einer unbilligen 
Härte notwendig ist. Der rechtskräftigen Feststellung 
steht ein Vergleich nach § 794 Abs. 1 Nr. 1 der Zivil
prozessordnung gleich, sobald er unwiderruflich und 
der Höhe nach angemessen ist. 

(2) Eine unbillige Härte liegt insbesondere vor, 
wenn die Vollstreckung über einen Betrag von min
destens 250 Euro erfolglos geblieben ist. Die Über
nahme der Erfüllung kann verweigert werden, wenn 
aufgrund desselben Sachverhalts Zahlungen als Un
fallausgleich gewährt werden oder wenn eine Zahlung 
als einmalige Unfallentschädigung oder als Schadens
ausgleich in besonderen Fällen gewährt wird. 

(3) Die Übernahme der Erfüllung ist innerhalb einer 
Ausschlussfrist von zwei Jahren nach Eintreten der 
Rechtskraft der den Anspruch feststellenden Entschei
dung schriftlich unter Nachweis der Vollstreckungs
versuche zu beantragen. Soweit die Erfüllung über
nommen wurde, gehen die Ansprüche gegen Dritte auf 
den Dienstherrn über. Der Übergang der Ansprüche 
kann nicht zum Nachteil des oder der Geschädigten 
geltend gemacht werden. 

(4) Für Schmerzensgeldansprüche, für die vor dem 
allgemeinen Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung 
dienstrechtlicher Vorschriften ein Vollstreckungstitel 
erlangt wurde, der nicht älter als drei Jahre ist, kann 
der Antrag innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs 
Monaten ab dem allgemeinen Inkrafttreten des Ge
setzes zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften 
gestellt werden." 

34. § 84 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

,,(4) Zugang zur Personalakte darf nur haben, wer 
im Rahmen der Personalverwaltung oder Personal
wirtschaft mit der Bearbeitung von Personalangelegen
heiten beauftragt ist. Abwekhend davon ist eine 
Kenntnisnahme von Personalaktendaten zulässig, so
weit diese bei Nutzung eines automatisierten Personal
verwaltungssystems im Rahmen der Datensicherung 
oder der Sicherung des ordnungsgemäßen Betriebs 
nach eiern Stand der Technik nicht oder nur mit unver
hältnismäßigem Aufwand zu vermeiden wäre." 

35. Dem § 91 Abs. 1 wird folgender Satz 4 angefügt:: 

,,Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Daten
schutzgesetzes Sachsen-Anhalt, soweit sich aus § 50 
des Beamtenstatusgesetzes oder aus diesem Gesetz 
nichts Abweichendes ergibt." 

36. In § 10 l Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter „Bei Ansprü
chen nach § 7 Abs. l des Besoldungs- und Versor
gungsrechtsergänzungsgesetzes des Landes Sachsen
Anhalt in Verbindung mit den §§ 53 bis 61 des 
Beamtenversorgungsgesetzes" durch die Wörter „Bei 
Klagen über die Auslegung der §§ 35, 67 bis 75 des 
Lanclesbeamtenversorgungs gesetzes Sachsen-Anhalt'' 
ersetzt. 

37. § 106 erhält folgende Fassung: 

,,§ 106 
Altersgrenze 

( 1) Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizei voll
zugsbeamte erreichen die Altersgrenze mit Vollen
dung des 62. L~bensjahres. Polizeiyollzugsbeamt:innen 
und Polizeivollzugsbeamte, die vor dem 1. Januar 1959 
geboren sind, erreichen die Altersgrenze mit Vollen
dung des 60. Lebensjahres. 

(2) Für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivoll
zugsbeamte, die nach dem 31. Dezember 1958 und vor 
eiern 1. Januar 1969 geboren sind, wird die bis zum all
gemeinen Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung 
dienstrechtlicher Vorschriften geltende Altersgrenze 
wie folgt angehoben: 

Geburtsjahr Anhebung um Monate 

1959 2 

1960 4 

1961 6 

1962 8 

1963 10 

1964 12 

1965 14 

1966 16 

1967 18 

1968 21 

(3) Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivoll
zugsbeamte können auf Antrag abweichend von der 
Altersgrenze nach Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 für 
jedes Dienstjahr, beginnend mit dem achten Jahr, in 
dem sie Schicht- oder Wechselschichtdienst geleistet 
haben, einen Monat früher in den Ruhestand versetzt 
werden, jedoch frühestens mit Ablauf des Monats, in 
dem sie das 60. Lebensjahr vollendet haben. Für die 
Berechnung der Dienstjahre nach Satz 1 werden auch 
die Zeiten in einem Spezialeinsatzkommando, in einem 
mobilen Einsatzkommando, als ständiges Besatzungs
mitglied in der Polizeihubschrauberstaffel, als Polizei
taucher, im Personenschutz oder als verdeckter Ermitt
ler berücksichtigt. Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung 
werden entsprechend ihrem Verhältnis zur regelmä
ßigen Arbeitszeit berücksichtigt. Zeiten eines mutter
schutzrechtlichen Beschäftigungsverbots sowie einer 
Freistellung vom Dienst, Beurlaubung oder Teilzeit-

77 



GVBL LSA Nr. 9/2018, ausgegeben am 21.6.2018 

beschäftigung zum Zwecke der Kinderbetreuung oder 
der Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger jeweils 
bis zu drei Jahren werden berücksichtigt, wenn durch 
das Beschäftigungsverbot oder die Freistellung vom 
Dienst, Beurlaubung oder Teilzeitbeschäftigung die 
Tätigkeit im Sinne der Sätze I und 2 unterbrochen oder 
aus diesem Grund nicht mehr aufgenommen wurde. 
Für die Berechnung der Dienstjahre sind jeweils ge
leistete Zeiträume auf volle Kalendermonate aufzurun
den, wobei nach der Gesamtaddition Zeiträume unter 
zwölf Monaten unberücksichtigt bleiben. Der Antrag 
nach Satz I ist spätestens sechs Monate vor dem Zeit
punkt des beabsichtigten Beginns des Ruhestands zu 
stellen. 

(4) § 39 Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 3 bis 5 sowie 
§ 40 Abs. 2 und 3 gelten entsprechend." 

38. In Kapitel 10 Abschnitt 3 werden in der Überschrift 
die Wörter „des Feuerwehrdienstes" durch die Wörter 
,,des feuerwehrtechnischen Dienstes" ersetzt. 

39. § 114 erhält folgende Fassung: 

,,§ 114 
Altersgrenze, Dienstausrüstung und Dienstkleidung 

(1) Beamtinnen und Beamte der Laufbahnen des 
feuerwehrtechnischen Dienstes, die im Brandbe
kämpfungs- und Hilfeleistungsdienst (Einsatzdienst) 
stehen, erreichen die Altersgrenze mit Vollendung des 
60. Lebensjahres. 

(2) Die übrigen Beamtinnen und Beamten der Lauf
bahnen des feuerwehrtechnischen Dienstes können 
auf Antrag mit Ablauf des Monats in den Ruhestand 
treten, in dem sie das 62. Lebensjahr vollendet haben, 
wenn sie mindestens sieben Jahre im Einsatzdienst 
des feuerwehrtechnischen Dienstes gestanden haben. 
§ 106 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(3) Für die Beamtinnen und Beamten nach Ab
satz l und 2 gelten § 39 Abs. l Satz 2, Abs. 4 Satz 1, 
2 und 4 sowie § 40 Abs. 2 und 3 Satz 1 entsprechend. 

(4) Für alle Beamtinnen und Beamten der Lauf
bahnen des feuerwehrtechnischen Dienstes sowie für 
Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte, die nach den 
Bestimmungen des Brandschutzgesetzes zu solchen 
ernannt wurden, gelten die § § 109 und 110 Abs. 1 ent
sprechend." 

40. § 125 wird aufgehoben. 

§ 

Artikel 2 
Landesbeamtenversorgungsgesetz Sachsen-Anhalt. 
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'Kapitel 1 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 
Geltungsbereich, 

Gleichstellung der eingetragenen Lebenspartnerschaft 
mit der Ehe 

( 1) Dieses Gesetz regelt die Versorgung der 

L unmittelbaren Landesbeamtinnen und unmittelbaren 
Landesbeamten und ihrer Hinterbliebenen, 

2. mittelbaren Landesbeamtinnen und mittelbaren Landes
beamten und ihrer Hinterbliebenen. 

(2) Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des Deutschen 
Richtergesetzes entsprechend für die Versorgung der Rich
terinnen und Richter des Landes Sachsen-Anhalt und ihrer 
Hinterbliebenen. Verweisungen in diesem Gesetz auf das 
Beamtenstatusgesetz, das Landesbeamtengesetz oder deren 
Bestimmungen gelten als Verweisungen auf das Deutsche 
Richtergesetz, das Landesrichtergesetz oder deren ent
sprechende Bestimmungen. 

(3) Dieses Gesetz gilt ferner für sonstige Angehörige des 
öffentlichen Dienstes, die in einem Arbeitsverhältnis" zu 
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einem öffentlichen Arbeitgeber im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes stehen, sofern dies besonders bestimmt ist. 

(4) Eingetragene Lebenspartnerschaften sind den Ehen 
gleichgestellt. Es stehen 

1. die Lebenspartnerschaft der Ehe, 

2. die Lebenspartnerin der Ehegattin, 

3. der Lebenspartner dem Ehegatten, 

4. die Begründung einer Lebenspartnerschaft der Ehe
schließung, 

5. die Aufhebung einer Lebenspartnerschaft der Eheschei-
dung oder Auflösung der Ehe, 

6. die hinterbliebene Lebenspartnerin der Witwe und 

7. der hinterbliebene Lebenspartner dem Witwer 

gleich. 

§ 2 
Arten der Versorgung 

Versorgungsbezüge sind: 

1. Ruhegehalt oder versorgungsrechtlicher Unterhaltsbei-
trag, 

2. Hinterbliebenenversorgung, 

3. Bezüge bei Verschollenheit, 

4. Unfallfürsorge, 

5. Erhöhungsbetrag nach§ 20 Abs. 3 Satz 3, 

6. der Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen nach § 59, 

7. die Stufe 2 des Familienzuschlages nach § 61 Abs. 1 
Satz 2, 

8. Ausgleichsbetrag nach § 61 Abs. 2, 

9. Leistungen nach den §§ 62 bis 66. 

Zur Versorgung gehören ferner das Übergangsgeld nach 
den §§ 57 und 58 sowie die jährliche Sonderzahlung nach 
§ 60. 

§ 3 
Regelung durch Gesetz 

( 1) Die Versorgung der Beamtinnen, Beamten und ihrer 
Hinterbliebenen wird durch Gesetz geregelt. 

(2) Zusicherungen, Vereinbarungen und Vergleiche, die 
der Beamtin oder dem Beamten eine höhere als die ihr 
oder ihm gesetzlich zustehende Versorgung verschaffen 
sollen, sind unwirksam. Das Gleiche gilt für sonstige Ver
träge, insbesondere Versicherungsverträge, die zu diesem 
Zweck abgeschlossen werden. 

(3) Auf die gesetzlich zustehende Versorgung kann 
weder ganz noch teilweise verzichtet werden, sofern in 
diesem Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist. 

§4 
Allgemeine Anpassung 

(1) Werden die Dienstbezüge der Besoldungsberechtig
ten allgemein erhöht oder vermindert, sind von demselben 
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Zeitpunkt an auch die Versorgungsbezüge durch Gesetz zu 
erhöhen oder zu vermindern. 

(2) Als allgemeine Änderung der Dienstbezüge im 
Sinne des Absatzes 1 gelten auch die Neufassung der 
Grundgehaltstabelle mit unterschiedlicher Änderung der 
Grundgehaltssätze und die allgemeine Erhöhung oder 
Verminderung der Dienstbezüge um feste Beträge. 

§5 
Festsetzung und Zahlung der Versorgungsbezüge 

(]) Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr be
stimmte Stelle setzt die Versorgungsbezüge fest, bestimmt 
die Zahlungsempfängerin oder den Zahlungsempfänger 
und entscheidet über die Berücksichtigung von Zeiten als 
ruhegehaltfähige Dienstzeit sowie über die Bewilligung 
von Versorgungsbezügen aufgrund von Ermessensvor
schriften, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts 
anderes bestimmt ist. 

(2) Entscheidungen über die Bewilligung von Versor
gungsbezügen aufgrund von Ermessensvorschriften dürfen 
erst beim Eintritt des Versorgungsfalles getroffen werden; 
vorherige Zusicherungen sind unwirksam. Ob Zeiten auf
grund der§§ t5 bis 17 und§ 78 Abs. 7 als ruhegehaltfähige 
Dienstzeit zu berücksichtigen sind, soll in der Regel bei 
der Berufung in das Beamtenverhältnis von der obersten 
Dienstbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle geprüft 
und aktenkundig gemacht werden; diese Ergebnisse der 
Prüfungen stehen unter dem Vorbehalt eines Gleichbleibens 
der Rechtslage, die ihnen zugrunde liegt. 

(3) Die Versorgungsbezüge sind, soweit nichts anderes 
bestimmt ist, für die gleichen Zeiträume und im gleichen 
Zeitpunkt zu zahlen wie die Dienstbezüge der Beamtinnen 
und Beamten. 

(4) Werden Versorgungsbezüge nach dem Tag der Fäl
ligkeit gezahlt, besteht kein Anspruch auf Verzugszinsen. 

(5) Hat eine Versorgungsberechtigte oder ein Versor
gungsberechtigter den Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt 
außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes, kann 
die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle 
die Zahlung der Versorgungsbezüge von der Bestellung 
einer oder eines Empfangsbevollmächtigten im Geltungs
bereich des Grundgesetzes abhängig machen. 

(6) Für die Zahlung der Versorgungsbezüge hat die Emp
fängerin oder der Empfänger auf Verlangen der die Versor
gungsbezüge anweisenden Stelle ein Konto anzugeben, auf 
das die Überweisung erfolgen kann. Die Übermittlungs
kosten mit Ausnahme der Kosten für die Gutschrift auf dem 
Konto der Empfängerin oder des Empfängers trägt die die 
Versorgungsbezüge anweisende Stelle; bei einer Überwei
sung der Versorgungsbezüge auf ein im Ausland geführtes 
Konto trägt die Versorgungsempfängerin oder der Versor
gungsempfänger die Kosten und die Gefahr der Übermitt
lung der Versorgungsbezüge sowie die Kosten einer Mel
dung nach § 11 Abs. 2 des Außenwirtschaftsgesetzes vom 
6. Juni 2013 (BGB!. I S. 1482), zuletzt geändert durch Arti
kel 4 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGB!. I S. 2789, 



GVBL LSANr. 9/2018, ausgegeben am 21.6.2018 

2802), in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit 
einer aufgrund dieser Vorschrift erlassenen Verordnung, 
Die Kontoeinrichtungs-, Kontoführungs- oder Buchungs
gebühren trägt die Empfängerin oder der Empfänger. 

(7) Bei der Berechnung von Versorgungsbezügen sind 
die sich ergebenden Bruchteile eines Cents unter 0,5 abzu
runden und ab 0,5 aufzurunden. Zwischenrechnungen wer
den jeweils auf zwei Dezimalstellen durchgeführt. Jeder 
Versorgungsbestandteil ist einzeln zu runden. Abweichend 
von den Sätzen 1 bis 3 sind bei der Berechnung von Leis
tungen nach den §§ 62 bis 65 die Regelungen des § 121 
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch anzuwenden. 

(8) Beträge von weniger als fünf Euro sind nur auf Ver
langen der oder des Empfangsberechtigten auszuzahlen. 

(9) Die für die Versorgungsfestsetzung zuständige Stelle 
erteilt der Beamtin oder dem Beamten auf schriftlichen 
Antrag Auskunft zum Anspruch auf die zukünftigen Ver
sorgungsbezüge nach der zum Zeitpunkt der Auskunfts
erteilung geltenden Sach- und Rechtslage. Die Auskunft 
steht unter dem Vorbehalt künftiger Sach- und Rechtsän
derungen sowie der Richtigkeit und Vollständigkeit der 
zugrunde liegenden Daten. 

§6 
Abtretung, Verpfändung, Aufrechnungs

und Zurückbehaltungsrecht, 
Umrechnung fremdländischer Währungen 

( 1) Ansprüche auf Versorgungsbezüge können, wenn 
durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist, nur insoweit 
abgetreten oder verpfändet werden, als sie der Pfändung 
unterliegen, 

(2) Gegenüber Ansprüchen auf Versorgungsbezüge kann 
der Dienstherr ein Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungs
recht nur in Höhe des pfändbaren Teils der Versorgungs
bezüge geltend machen. Dies gilt nicht, soweit gegen die 
Versorgungsberechtigte oder den Versorgungsberechtigten 
ein Anspruch auf Schadensersatz wegen vorsätzlicher uner
laubter Handlung besteht. 

(3) Ansprüche auf Sterbegeld nach § 26, Erstattung der 
Kosten des Heilverfahrens und der Pflege nach§ 41, Unfall
ausgleich nach § 42 sowie einmalige Unfallentschädigung 
nach § 52 und Schadensausgleich in besonderen Fällen 
nach § 53 können weder gepfändet noch abgetreten noch 
verpfändet werden. Forderungen des Dienstherrn gegen 
die Verstorbene oder den Verstorbenen aus Vorschuss
oder Darlehensgewährungen sowie aus Überzahlungen 
von Dienst- oder Versorgungsbezügen können auf das 
Sterbegeld angerechnet werden. 

(4) Die Umrechnung fremdländischer Währungen er
folgt nach dem veröffentlichten Referenzkurs der Euro
päischen Zentralbank und ansonsten nach dem von der 
Deutschen Bundesbank ermittelten Mittelwert. Für Länder 
mit differenziertem Kurssystem ist der Wert für den nicht
kommerziellen Bereich zu berücksichtigen. Bei wieder
kehrenden Leistungen ist ein monatsbezogener Mittelwert 
und bei einmaligen Leistungen ein Jahresmittelwert zu
grunde zu legen. 

§7 
Rückforderung von Versorgungsbezügen 

( 1) Die Rückforderung zu viel gezahlter Versorgungsbe
züge richtet sich nach den Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs über die Herausgabe einer ungerechtfertigten 
Bereicherung, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt 
ist. Der Kenntnis des Mangels des rechtlichen Grundes der 
Zahlung steht es gleich, wenn der Mangel so offensichtlich 
war, dass die Empfängerin oder der Empfänger ihn hätte 
erkennen müssen. Von der Rückforderung kann aus Billig
keitsgründen mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde 
oder der von ihr bestimmten Stelle abgesehen werden. 

(2) Die Rückforderung von Beträgen von weniger als 
fünf Euro unterbleibt. Treffen mehrere Einzelbeträge zu
sammen, gilt die Grenze für die Gesamtrückforderung. 

(3) § 118 Abs. 3, 4 und 5 des Sechsten Buches Sozial
gesetzbuch gilt entsprechend. 

§ 8 
Verjährung 

Ansprüche nach diesem Gesetz oder auf der Grundlage 
dieses Gesetzes verjähren nach drei Jahren. Die Ve1jäh
rungsvorschriften und die Regelungen zur Berechnung von 
Fristen und Terminen des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind 
anzuwenden. 

§9 
Anzeigepflichten 

( 1) Die Beschäftigungsstelle hat der die Versorgungs
bezüge anweisenden Stelle jede Verwendung einer oder 
eines Versorgungsberechtigten unter Angabe der gewährten 
Bezüge, ebenso jede spätere Änderung der Bezüge oder 
die Zahlungseinstellung sowie die Gewährung einer Ver
sorgung unverzüglich anzuzeigen. 

(2) Die oder der Versorgungsberechtigte ist verpflichtet, 
der die Versorgungsbezüge anweisenden Stelle 

1. die Verlegung des Wohnsitzes, 

2, den Bezug und jede Änderung von Einkünften nach 
§ 20 Abs. 4 sowie den§§ 21, 57, 58 und 67 bis 71, 

3. die Witwe oder der Witwer auch die erneute Ehe
schließung nach § 35 Abs. 1 Satz I Nr. 2, 

4. die Begründung eines neuen öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnisses oder eines privatrechtlichen Ar
beitsverhältnisses im öffentlichen Dienst sowie den 
Bezug und jede Änderung von Erwerbs- oder Erwerbs- · 
ersatzeinkommen in den Fällen des § 57 Abs. 5 und 
des § 58 Abs. 4, 

5. die Erfüllung der allgemeinen Wartezeit nach dem 
Sechsten Buch Sozialgesetzbuch in den Fällen des§ 18 
Abs. 1 Satz 2 und 3 sowie im Rahmen der§§ 62 bis 66 

unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Daneben ist die oder 
der Versorgungsberechtigte verpflichtet, auf Verlangen der 
die Versorgungsbezüge anweisenden Stelle unverzüglich 

1. Nachweise vorzulegen, 
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2. der Erteilung von für die Versorgungsbezüge erheb
lichen Nachweisen oder Auskünften durch Dritte zu
zustimmen oder 

3. eine Lebensbescheinigung vorzulegen. 

(3) Kommt eine Versorgungsberechtigte oder ein Versor
gungsberechtigter der Verpflichtung nach Absatz 2 Satz 1 
Nrn. 2, 3 oder Satz 2 nicht nach, so ist die Versorgung nach 
dem Zugang einer schriftlichen Aufforderung zur Erfüllung 
der Verpflichtung ab dem darauf folgenden Monat bis zur 
Erfüllung _der Verpflichtung ganz oder teilweise zurückzu
behalten. Nach Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts 
für einen Zeitraum von sechs Monaten kann die Versorgung 
ganz oder teilweise entzogen werden, wenn der Verpflich
tung nach Absatz 2 Satz 1 Nrn. 2, 3 oder Satz 2 nicht nach
gekommen worden ist. 

Kapitel 2 
Ruhegehalt und Unterhaltsbeitrag 

§ 10 
Entstehen und Berechnung des Ruhegehalts 

( 1) Ein Ruhegehalt wird gewährt, wenn die Beamtin 
oder der Beamte 

1. eine Dienstzeit von mindestens fünf Jahren abgeleistet 
hat oder 

2. infolge Krankheit, Verwundung oder sonstiger Beschä
digung, die sie oder er sich ohne grobes Verschulden 
bei Ausübung oder aus Veranlassung des Dienstes zu
gezogen hat, dienstunfähig geworden ist. 

Die Dienstzeit wird vom Zeitpunkt der ersten Berufung in 
das Beamtenverhältnis an gerechnet und nur berücksichtigt, 
sofern sie ruhegehaltfähig ist. Zeiten, die kraft gesetzlicher 
Vorschrift als ruhegehaltfähig gelten oder nach § 15 als 
ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werden, sind 
einzurechnen. Satz 3 gilt nicht für Zeiten, die die Beamtin 
oder der Beamte vor dem 3. Oktober 1990 in dem in Arti
kel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet zurück
gelegt hat. 

(2) Der Anspruch auf Ruhegehalt entsteht mit dem Be
ginn des Ruhestandes, in den Fällen des § 4 des Landes
besoldungsgesetzes nach Ablauf der Zeit, für die Besoldung 
gewährt wird. 

(3) Das Ruhegehalt wird auf der Grundlage der ruhe
gehaltfähigen Dienstbezüge und der ruhegehaltfähigen 
Dienstzeit berechnet. 

§ 11 
Ruhegehaltfähige Dienstbezüge 

(1) Ruhegehaltfähige Dienstbezüge sind 

1 . das Grundgehalt, 

2. der Familienzuschlag der Stufe 1, 

3. sonstige Dienstbezüge, die im Besoldungsrecht als ruhe
gehaltfähig bezeichnet sind, 
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4. Leistungsbezüge nach § 28 Abs. 1 des Landesbesol
dungsgesetzes, soweit sie nach § 32 des Landesbesol
dungsgesetzes ruhegehaltfähig sind, 

5. die Vergütung von im Außendienst beschäftigten Ge
richtsvollzieherinnen und Gerichtsvollziehern nach § 1 
der Vollstreckungsvergütungsverordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt, soweit sie nach § 80 ruhegehaltfähig 
ist, 

die der Beamtin oder dem Beamten in den Fällen der 
Nummern I und 3 zuletzt zugestanden haben oder in den 
Fällen der Nummer 2 nach dem Besoldungsrecht zustün
den. Hat die Beamtin oder der Beamte vor dem Eintritt 
oder der Versetzung in den Ruhestand aufgrund einer Teil
zeitbeschäftigung oder einer eingeschränkten Verwendung 
wegen begrenzter Dienstfähigkeit nach § 27 des Beamten
statusgesetzes gekürzte Dienstbezüge bezogen, gelten die 
ungekürzten ruhegehaltfähigen Dienstbezüge als ruhege
haltfähige Dienstbezüge. War die Beamtin oder der Beamte 
vor dem Eintritt oder der Versetzung in den Ruhestand ohne 
Dienstbezüge beurlaubt, gelten als Dienstbezüge die ruhe
gehaltfähigen Dienstbezüge, die die Beamtin oder der 
Beamte bezogen hätte, wäre sie oder er am Tag vor der Ver
setzung oder dem Eintritt in den Ruhestand nicht beurlaubt 
gewesen. 

(2) Wurde die Beamtin oder der Beamte wegen Dienst
unfähigkeit aufgrund eines Dienstunfalls im Sinne des 
§ 38 in den Ruhestand versetzt, ist das Grundgehalt der 
nach Absatz I Satz 1 Nr. 1, Absatz 3 oder 6 maßgebenden 
Besoldungsgruppe nach der Stufe zugrunde zu legen, die 
sie oder er bei im Wesentlichen anforderungsgerechten 
Leistungen bis zum Eintritt in den Ruhestand wegen Errei
chens der Altersgrenze hätte erreichen können. 

(3) Ist eine Beamtin oder ein Beamter aus einem Amt in 
den Ruhestand getreten, das nicht das jeweilige Einstiegs
amt ihrer oder seiner Laufbahn in der jeweiligen Laufbahn
gruppe ist oder das keiner Laufbahn angehört, und hat sie 
oder er die Dienstbezüge dieses oder eines mindestens 
gleichwertigen Amtes vor dem Eintritt in den Ruhestand 
nicht mindestens zwei Jahre erhalten, sind nur die Bezüge 
des vorher verliehenen Amtes ruhegehaltfähig. Hatte die 
Beamtin oder der Beamte vorher kein Amt inne, setzt die 
oberste Dienstbehörde im Einvernehmen mit dem für 
Beamtenversorgung zuständigen Ministerium oder mit der 
von diesem bestimmten Behörde die ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge bis. zur Höhe der ruhegehaltfähigen Dienst
bezüge der nächstniedrigeren Besoldungsgruppe fest. Im 
Sinne des Satzes 1 gelten die Ämter der Besoldungsord
nung R als einer Laufbahn zugehörig und ein Amt der Be
soldungsordnung R 1 als Einstiegsamt dieser Laufbahn. 

(4) Ist eine Amtszulage ohne Ernennung gewährt wor
den, zählt diese Amtszulage zu den ruhegehaltfähigen 
Dienstbezügen, wenn einerseits die Gewährung vom für 
die Ernennung Zuständigen beabsichtigt war oder er seine 
Absicht nachträglich rückwirkend schriftlich erklärt und 
andererseits die Amtszulage mindestens zwei Jahre geleis
tet worden ist. Ist ein Amt nicht wirksam verliehen worden, 
bemessen sich die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus dem 
unwirksam verliehenen Amt, wenn einerseits die Ernen
nung vom für die Ernennung Zuständigen beabsichtigt war 
oder er seine Absicht nachträglich rückwirkend schriftlich 
erklärt und andererseits die Bezüge a,us dem unwirksam 
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verliehenen Amt mindestens zwei Jahre geleistet worden 
sind. 

(5) Absatz 3 gilt nicht, wenn die Beamtin oder der Be
amte vor Ablauf der Frist infolge von Krankheit, Verwun
dung oder sonstiger Beschädigung, die sie oder er sich 
ohne grobes Verschulden bei Ausübung oder aus Veranlas
sung des Dienstes zugezogen hat (Dienstbeschädigung), in 
den Ruhestand versetzt wurde. Absatz 3 gilt ferner nicht 
für die Bemessung der Hinterbliebenenversorgung, wenn 
das Beamtenverhältnis durch Tod infolge einer Dienst
beschädigung geendet hat. In den Fällen der Sätze l und 2 
findet Absatz 4 mit der Maßgabe Anwendung, dass die 
Amtszulage oder die höheren Bezüge nicht mindestens 
zwei Jahre geleistet worden sein müssen. 

(6) Das Ruhegehalt einer Beamtin oder eines Beamten, 
die oder der früher ein.mit höheren Dienstbezügen ver
bundenes Amt bekleidet und diese Bezüge mindestens 
zwei Jahre erhalten hat, wird, sofern die Beamtin oder der 
Beamte in ein mit geringeren Dienstbezügen verbundenes 
Amt nicht lediglich auf ihren oder seinen im eigenen Inte
resse gestellten Antrag oder aufgrund einer rechtskräftigen 
Disziplinarmaßnahme übergetreten ist, nach den höheren 
ruhegehaltfähigen Dienstbezügen des früheren Amtes im 
Zeitpunkt des Übertritts und der gesamten ruhegehaltfähi
gen Dienstzeit berechnet. Absatz 5 gilt entsprechend. Das 
Ruhegehalt darf die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge des 
letzten Amtes nicht übersteigen. 

(7) Verringern sich bei einem Wechsel in ein Amt der 
Besoldungsordnung W die ruhegehaltfähigen Dienstbe
züge, berechnet sich das Ruhegehalt aus den ruhegehaltfä
higen Dienstbezügen des früheren Amtes und der gesamten 
ruhegehaltfähigen Dienstzeit, sofern die Beamtin oder der 
Beamte die Dienstbezüge des früheren Amtes mindestens 
zwei Jahre erhalten hat; hierbei ist die zum Zeitpunkt des 
Wechsels in die Besoldungsordnung W erreichte Stufe des 
Grundgehalts zugrunde zu legen. Auf die Zweijahresfrist 
wird der Zeitraum, in dem die Beamtin oder der Beamte 
Dienstbezüge aus einem Amt der Besoldungsordnung W 
erhalten hat, angerechnet. Absatz 5 und Absatz 6 Satz 3 
gelten entsprechend. 

§ 12 
Regelmäßige ruhegehaltfähige Dienstzeit 

(1) Ruhegehaltfähig ist die Dienstzeit, die die Beamtin 
oder der Beamte vom Tag der ersten Berufung in das Be
amtenverhältnis an im Dienst eines öffentlich-rechtlichen 
Dienstherrn im Beamtenverhältnis zurückgelegt hat. Dies 
gilt nicht für die Zeit 

1. in einem Beamtenverhältnis auf Widerruf nach § 4 
Abs. 4 Buchst. b des Beamtenstatusgesetzes, 

2. einer ehrenamtlichen Tätigkeit, 

3. einer Beurlaubung ohne Besoldung, 

4. eines schuldhaften Fernbleibens vom Dienst unter Ver
lust der Dienstbezüge, 

5. , für die eine Abfindung aus öffentlichen Mitteln ge-
währt worden ist. 

Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung sind nur zu dem Teil 
ruhegehaltfähig, der dem Verhältnis der ermäßigten zur 
regelmäßigen Arbeitszeit entspricht. Zeiten einer Alters-

teilzeit nach § 66 des Landesbeamtengesetzes sind zu neun 
Zehnteln der Arbeitszeit ruhegehaltfähig, die der Bemes
sung der ermäßigten Arbeitszeit während der Altersteilzeit 
zugrunde gelegt worden ist. Zeiten der eingeschränkten 
Verwendung einer Beamtin oder eines Beamten wegen 
begrenzter Dienstfähigkeit nach § 27 des Beamtenstatus
gesetzes sind nur zu dem Teil ruhegehaltfähig, der dem 
Verhältnis der ermäßigten zur regelmäßigen Arbeitszeit 
entspricht, mindestens zu dem in§ 19 Abs. 1 Satz 1 genann
ten Bruchteil. 

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 ist die Zeit 
einer Beurlaubung ohne Besoldung ruhegehaltfähig, wenn 
spätestens bei Beendigung des Urlaubs schriftlich aner
kannt worden ist, dass dieser dienstlichen Interessen oder 
anderen öffentlichen Belangen dient. Für unmittelbare 
Landesbeamtinnen und unmittelbare Landesbeamte ist fer
ner erforderlich, dass für diese Zeit ein Versorgungszu
schlag in Höhe von 30 v. H. der ruhegehaltfähigen Dienst
bezüge zuzüglich der anteiligen jährlichen Sonderzahlung 
entrichtet wurde. Leistungsbezüge nach § 1 1 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 4 werd~n unabhängig von der Erfüllung der Mindest
bezugsdauer von Anfang an, jedoch frühestens ab dem 
Zeitpunkt in die Berechnung des Versorgungszuschlages 
einbezogen, in dem die sonstigen Voraussetzungen für 
eine Berücksichtigung als ruhegehaltfähiger Dienstbezug 
erfüllt sind. Das für Beamtenversorgung zuständige Minis
terium kann Ausnahmen von Satz 2 zulassen. 

(3) Nicht ruhegehaltfähig sind Dienstzeiten 

1. in einem Beamtenverhältnis, das durch eine Entschei
dung der in § 24 Abs. l des Beamtenstatusgesetzes 
bezeichneten Art oder durch Disziplinarurteil beendet 
worden ist, 

2. in einem Beamtenverhältnis auf Widerruf nach § 4 
Abs. 4 Buchst. a des Beamtenstatusgesetzes oder auf 
Probe, wenn die Beamtin oder der Beamte entlassen 
worden ist, weil sie oder er eine Handlung begangen 
hat, die bei einer Beamtin auf Lebenszeit oder einem 
Beamten auf Lebenszeit mindestens eine Kürzung der 
Dienstbezüge zur Folge hätte, 

3. in einem Beamtenverhältnis, das durch Entlassung auf 
Antrag der Beamtin oder des Beamten beendet worden 
ist, 

a) wenn ihr oder ihm ein Ve1fahren mit der Folge des 
Verlustes der Beamtenrechte oder der Entfernung 
aus dem Dienst drohte oder 

b) wenn die Beamtin oder der Beamte den Antrag 
gestellt hat, um einer drohenden Entlassung nach 
Nummer 2 zuvorzukommen. 

(4) Der im Beamtenverhältnis zurückgelegten Dienst
zeit stehen gleich: 

l. die im Richterverhältnis zurückgelegte Dienstzeit, 

2. die Zeit als Mitglied der Bundesregierung oder einer 
Landesregierung, 

3. die Zeit der Bekleidung des Amtes einer Parlamenta
rischen Staatssekretärin oder eines Parlamentarischen 
Staatssekretärs bei einem Mitglied der Bundesregierung 
nach dem 14. Dezember 1972 oder bei einem Mitglied 
einer Landesregierung, 
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4. die im öffentlichen Dienst einer zwischen- oder über
staatlichen Einrichtung zurückgelegte Dienstzeit; Ab
satz l Satz 2 Nr. 5 findet keine Anwendung. 

§ 13 
Erhöhung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit 

Die ruhegehaltfähige Dienstzeit nach § 12 erhöht sich 
um die Zeit, die eine Ruhestandsbeamtin oder ein Ruhe
standsbeamter 

1. in einer entgeltlichen Beschäftigung als Beamtin, Be
amter, Richterin, Richter, Berufssoldatin, Berufssoldat 
oder in einem Amtsverhältnis im Sinne des § 12 Abs. 4 
Nm. 2 und 3 zurückgelegt hat, ohne einen neuen Ver
sorgungsanspruch zu erlangen, oder 

2. in einer Tätigkeit im Sinne des§ 12 Abs. 4 Nr. 4 zurück
gelegt hat. 

§ 12 Abs. 1 Satz 2 Nm. 3 und 4, Satz 3 sowie Abs. 2 
und 3 gilt entsprechend. 

§ 14 
Wehrdienst und vergleichbare Zeiten 

( 1) Als ruhegehaltfähig gilt die Dienstzeit, in der eine 
Beamtin oder ein Beamter vor der Berufung in das Be
amtenverhältnis berufsmäßig im Dienst der Bundeswehr, 
der Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen 
Republik oder im Vollzugsdienst der Polizei gestanden hat. 
Als ruhegehaltfähig gilt auch die Zeit eines nicht berufs
mäßigen Wehr- oder Polizeivollzugsdienstes. Ferner gilt 
als ruhegehaltfähig die Zeit eines nicht berufsmäßigen 
Wehrdienstes in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Gemeinschaften, wenn im Zeitpunkt des Wehrdienstes die
ser Mitgliedstaat bereits den Europäischen Gemeinschaften 
angehörte. 

(2) Absatz I gilt auch für die Zeit eines Zivildienstes 
nach dem Zivildienstgesetz, eines Wehrersatzdienstes als 
Bausoldat der Deutschen Demokratischen Republik so
wie eines Zivildienstes aufgrund der Verordnung über den 
Zivildienst in der Deutschen Demokratischen Republik. 

(3) Als ruhegehaltfähig gilt ferner die Zeit, in der eine 
Beamtin oder ein Beamter sich aufgrund einer Krankheit 
oder Verwundung als Folge eines Dienstes nach den Absät
zen I oder 2 im Anschluss an die Entlassung arbeitsunfähig 
in einer Heilbehandlung befunden hat. 

( 4) § 12 Abs. 1 Satz 2 Nm. 3 und 4, Satz 3 sowie Abs. 2 
und 3 gilt entsprechend. 

§ 15 
Zeiten im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis 

im öffentlichen Dienst 

(]) Als ruhegehaltfähig sollen auch folgende Zeiten 
berücksichtigt werden, in denen eine Beamtin oder ein 
Beamter unmittelbar vor der Berufung in das Beamtenver
hältnis hauptberuflich im privatrechtlichen Arbeitsverhält
nis im Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn ohne 
eine von ihr oder ihm zu vertretende Unterbrechung tätig 
war, sofern diese Tätigkeit zur Ernennung geführt hat: 
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1 . Zeiten einer in der Regel einer Beamtin oder einem 
Beamten obliegenden oder später einer Beamtin oder 
einem Beamten übertragenen Tätigkeit oder 

2. Zeiten einer für die Laufbahn der Beamtin oder des 
Beamten förderlichen Tätigkeit. 

Der Tätigkeit im Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienst
herrn steht die Tätigkeit im Dienst von Einrichtungen 
gleich, die von mehreren der in Satz 1 bezeichneten Dienst
herren durch Staatsvertrag oder Verwaltungsabkommen zur 
Erfüllung oder Koordinierung ihnen obliegender hoheits
rechtlicher Aufgaben geschaffen worden sind. § 12 Abs. 1 
Satz 3 gilt entsprechend. 

(2) Hauptberuflich ist eine Tätigkeit, wenn sie gegen 
Entgelt ausgeübt wird, den Schwerpunkt der beruflichen 
Tätigkeit darstellt, dem durch Ausbildung und Berufswahl 
geprägten Berufsbild entspricht und wenn der Beschäfti
gungsumfang der Tätigkeit bei Eintritt in den Ruhestand 
auch im Beamtenverhältnis zulässig wäre. 

§ 16 
Sonstige Zeiten 

( 1) Die Zeit, während der eine Beamtin oder ein Be
amter vor der Berufung in das Beamtenverhältnis 

1. a) als Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt oder 

b) hauptberuflich im Dienst öffentlich-rechtlicher Reli
gionsgesellschaften oder ihrer Verbände oder 

c) hauptberuflich im öffentlichen oder nichtöffentlichen 
Schuldienst oder 

d) hauptberuflich im Dienst der Fraktionen des Bundes
tages, der Landtage oder kommunaler Vertretungs
körperschaften oder 

e) hauptberuflich im Dienst von kommunalen Spitzen
verbänden, von ihren Landesverbänden, von Spitzen
verbänden der Sozialversicherung oder ihren Landes
verbänden 

tätig gewesen ist oder 

2. hauptberuflich in einem rechtsstaatlichen ausländischen 
öffentlichen Dienst gestanden hat oder 

3. als Entwicklungshelferin oder Entwicklungshelfer im 
Sinne des Entwicklungshelfer-Gesetzes tätig gewesen 
ist, 

. kann als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt wer
den. Die Anerkennung von Zeiten nach Satz l Nr. 1 
Buchst. a und Satz I Nr. 3 erfolgt zur Hälfte des Beschäf
tigungsumfangs und nicht über eine Erhöhung der ruhe
gehaltfähigen Dienstzeit um insgesamt fünf Jahre hinaus. 

(2) Besteht für nach Absatz l ruhegehaltfähige Zeiten 
eine Anwartschaft oder ein Anspruch auf eine Versorgungs
leistung, die nicht der Regelung des § 69 unterliegt, können 
diese Zeiten nur in dem Umfang als ruhegehaltfähige 
Dienstzeit berücksichtigt werden, der nach Anrechnung 
der zusätzlichen Versorgungsleistung auf das sich aus 
der Berücksichtigung dieser Zeiten als ruhegehaltfähige 
Dienstzeit ergebende Ruhegehalt verbleibt. 

(3) § 12 Abs. 1 Satz 3 und § 15 Abs. 2 gelten entspre
chend. 
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§ 17 
Ausbildungszeiten 

(]) Die Mindestzeit 

1. der außer der allgemeinen Schulbildung vorgeschrie
benen Ausbildung (Fachschul-, Hochschul- und prak
tische Ausbildung, Vorbereitungsdienst, übliche Prü
fungszeit), 

2. einer praktischen hauptberuflichen Tätigkeit, die für die 
Übernahme in das Beamtenverhältnis vorgeschrieben 
ist, 

kann als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt wer
den, die Zeit einer Fachschul- oder Hochschulausbildung 
einschließlich der Prüfungszeit jedoch nur bis zu drei Jah
ren. Zeiten einer die allgemeine Schulbildung ersetzenden 
anderen Ausbildungsart sind nicht ruhegehaltfähig. 

(2) Für Beamtinnen und Beamte des Vollzugsdienstes 
und des Einsatzdienstes der Feuerwehr können Zeiten 
einer praktischen Ausbildung und einer praktischen haupt
beruflichen Tätigkeit zusätzlich zu der nach Absatz I zuläs
sigen Berücksichtigung bis zu einer Gesamtzeit von fünf 
Jahren als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt wer
den, wenn sie für die Wahrnehmung des Amtes förderlich 
sind. Absatz l Satz 2 gilt entsprechend. 

(3) Bei anderen als Laufbahnbewerberinnen und Lauf
bahnbewerbern können Zeiten nach Absatz l als ruhe
gehaltfähig berücksichtigt werden, wenn und soweit sie 
für Laufbahnbewerberinnen und Laufbahnbewerber vor
geschrieben sind. Ist eine Laufbahn der Fachrichtung der 
Beamtin oder des Beamten bei einem Dienstherrn noch 
nicht eingerichtet, gilt das Gleiche für solche Zeiten, die 
bei Einrichtung der Laufbahn mindestens vorgeschrieben 
werden müssen. 

(4) § 15 Abs. 2 und§ 16 Abs. 2 gelten entsprechend. 

§ 18 
Zeiten vor dem 3. Oktober 1990 

( 1) Die Anerkennung von Wehrdienstzeiten und ver
gleichbaren Zeiten nach § 14, Beschäftigungszeiten nach 
§ 15 und sonstigen Zeiten nach den §§ 16, 78 Abs. 7 und 
§ 79 Abs. 2 sowie Ausbildungszeiten nach den §§ 17 und 78 
Abs. • 7, die die Beamtin oder der Beamte vor dem 
3. Oktober 1990 in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages 
genannten Gebiet zurückgelegt hat, als ruhegehaltfähige 
Dienstzeit ist auf insgesamt höchstens fünf Jahre begrenzt. 
Eine Anerkennung erfolgt nicht, wenn die allgemeine War
tezeit für die gesetzliche Rentenversicherung erfüllt ist und 
sich diese Zeiten rentenerhöhend auswirken. Ausbildungs
zeiten nach den§§ 17 und 78 Abs. 7, die die Beamtin oder 
der Beamte vor dem 3. Oktober 1990 in dem in Artikel 3 
des Einigungsvertrages genannten Gebiet zurückgelegt hat, 
sind nicht ruhegehaltfähig, soweit die allgemeine Wartezeit 
für die gesetzliche Rentenversicherung erfüllt ist. 

(2) Zeiten, die nach § 26 des Landesbesoldungsgesetzes 
nicht als Erfahrungszeit anerkannt werden, sind nicht 
ruhegehaltfähig. 

§ 19 
Zurechnungszeit und Zeit gesundheitsschädigender 

Verwendung 

( I) _Ist die Beamtin oder der Beamte vor Vollendung des 
60. Lebensjahres wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhe
stand versetzt worden, wird die Zeit vorn Ruhestands beginn 
bis zum Ablauf des Monats der Vollendung des 60. Lebens
jahres, soweit diese nicht nach anderen Vorschi·iften als 
ruhegehaltfähig berücksichtigt wird, für die Berechnung 
des Ruhegehalts der ruhegehaltfähigen Dienstzeit zu zwei 
Dritteln hinzugerechnet (Zurechnungszeit). Ist die Beamtin 
oder der Beamte nach § 29 des Beamtenstatusgesetzes 
erneut in das Beamtenverhältnis berufen worden, wird eine 
der Berechnung des früheren Ruhegehalts zugrunde gelegte 
Zurechnungszeit insoweit berücksichtigt, als die Zahl der 
dem neuen Ruhegehalt zugrunde liegenden Dienstjahre 
hinter der Zahl der dem früheren Ruhegehalt zugrunde 
gelegten Dienstjahre zurückbleibt. 

(2) Die Zeit der Verwendung einer Beamtin oder eines 
Beamten in Ländern, in denen sie oder er gesundheits
schädigenden klimatischen Einflüssen ausgesetzt ist, wird 
doppelt als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt, 
wenn sie ununterbrochen mindestens ein Jahr gedauert 
hat. Entsprechendes gilt für eine beurlaubte Beamtin oder 
einen beurlaubten Beamten, deren oder dessen Tätigkeit in 
den in Satz 1 genannten Gebieten öffentlichen Belangen 
oder dienstlichen Interessen diente, wenn dies spätestens 
bei Beendigung des Urlaubs schriftlich anerkannt worden 
ist. Zeiten einer besonderen Verwendung im Ausland nach 
§ 39 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 werden doppelt als ruhegehaltfähige 
Dienstzeit berücksichtigt, wenn sie einzeln ununterbrochen 
mindestens 30 Tage und insgesamt mindestens 180 Tage 
gedauert haben. 

(3) Sind sowohl die Voraussetzungen des Absatzes l als 
auch die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, findet 
nur die für die Beamtin oder den Beamten günstigere Vor
schrift Anwendung. 

§ 20 
Höhe des Ruhegehalts 

( 1) Das Ruhegehalt beträgt für jedes Jahr ruhegehalt
fähiger Dienstzeit 1,79375 v. H. der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge nach § 11, insgesamt jedoch höchstens 
71,75 v. H. Der Ruhegehaltssatz ist auf zwei Dezimal
stellen auszurechnen. Dabei ist die zweite Dezimalstelle 
um eins zu erhöhen, wenn in der dritten Stelle eine der 
Ziffern fi.infbis neun verbliebe. Zur Ermittlung der gesam
ten ruhegehaltfähigen Dienstjahre sind etwa anfallende 
Tage unter Benutzung des Nenners 365 umzurechnen; die 
Sätze 2 und 3 gelten entsprechend. 

(2) Das Ruhegehalt vermindert sich um 3,6 v. H. für 
jedes Jahr, um das die Beamtin oder der Beamte 

1. vor Ablauf des Monats, in dem sie oder er das 63. Lebens
jahr vollendet, nach § 40 Abs. 2 oder § I 06 Abs. 4 in 
Verbindung mit§ 40 Abs. 2 des Landesbeamtengesetzes 
in den Ruhestand versetzt wird, 

2. vor Ablauf des Monats, in dem sie oder er die für sie 
oder ihn geltende gesetzliche Altersgrenze erreicht, 
nach § 40 Abs. 1 des Landesbeamtengesetzes in den 
Ruhestand versetzt wird, 
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3. vor Ablauf des Monats, in dem sie oder er das 63. Lebens
jahr vollendet, wegen Dienstunfähigkeit, die nicht auf 
einem Dienstunfall beruht, in den Ruhestand versetzt 
wird; 

die Minderung des Ruhegehalts darf 10,8 v. H. nicht über
steigen. Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. Gilt für 
die Beamtin oder den Beamten eine vor der Vollendung des 
63. Lebensjahres liegende Altersgrenze, tritt diese in den 
Fällen des Satzes I Halbsatz 1 Nm. 1 und 3 an die Stelle 
des 63. Lebensjahres. Gilt für die Beamtin oder den Beam
ten eine über § 39 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 des Landes
beamtengesetzes hinausgehende Altersgrenze, wird in den 
Fällen des Satzes I Halbsatz I Nr. 2 nur die Zeit bis zum 
Ablauf des Monats berücksichtigt, in dem die Beamtin oder 
der Beamte das in § 39 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 des Lan
desbeamtengesetzes genannte Alter vollendet. In den Fällen 
des Satzes I Halbsatz 1 Nr. 2 ist das Ruhegehalt nicht zu 
vermindern, wenn die Beamtin oder der Beamte im Zeit
punkt der Versetzung in den Ruhestand das 65. Lebensjahr 
vollendet und mindestens 45 Jahre mit ruhegehaltfähigen 
Dienstzeiten nach den§§ 12, 14, 15 und nach§ 21 Abs. 2 
Satz 1 berücksichtigungsfähigen Pflichtbeitragszeiten, so
weit sie nicht im Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit ste
hen, und Zeiten nach § 65 sowie Zeiten einer der Beamtin 
oder dem Beamten zuzuordnenden Erziehung eines Kindes 
bis zu dessen vollendetem zehnten Lebensjahr zurückgelegt 
hat. Soweit sich bei der Berechnung nach Satz 5 Zeiten 
überschneiden, sind diese nur einmal zu berücksichtigen. 
Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung werden in vollem Um
fang berücksichtigt. 

(3) Das Ruhegehalt beträgt mindestens 35 v. H. der 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge (amtsbezogene Mindest
versorgung). An die Stelle des Ruhegehalts nach Satz 1 
treten, wenn dies günstiger ist, 65 v. H. der jeweils ru
hegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der.Besol
dungsgruppe A 4 (amtsunabhängige Mindestversorgung). 
Die amtsunabhängige Mindestversorgung erhöht sich um 
30,68 Euro für die Ruhestandsbeamtin, den Ruhestands
beamten, die Witwe und den Witwer. Der Erhöhungsbetrag 
bleibt bei einer Kürzung nach § 32 außer Betracht. 

(4) Übersteigt beim Zusammentreffen von Mindestver
sorgung nach Absatz 3 mit einer Rente nach Anwendung 
des § 69 die Versorgung das nach Absatz 1 erdiente Ruhe
gehalt, ruht die Versorgung bis zur Höhe des Unterschieds 
zwischen dem erdienten Ruhegehalt und der Mindestver
sorgung. Der Erhöhungsbetrag nach Absatz 3 Satz 3 sowie 
der Familienzuschlag der Stufe 2 nach § 61 Abs. 1 bleiben 
bei der Berechnung außer Betracht. Die Summe aus Ver
sorgung und Rente darf nicht hinter dem Betrag der 
Mindestversorgung zuzüglich des Familienzuschlages der 
Stufe 2 nach § 61 Abs. J zurückbleiben. Zahlbar bleibt 
mindestens das erdiente Ruhegehalt zuzüglich des Fami
lienzuschlages der Stufe 2 nach § 61 Abs. 1. Die Sätze l 
bis 4 gelten entsprechend für Witwen, Witwer und Waisen. 

(5) Bei einer Beamtin oder einem Beamten, die oder der 
in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden ist, beträgt 
das Ruhegehalt für jeden vollen Monat der Zeit, die die 
Beamtin oder der Beamte das Amt, aus dem sie oder er in 
den einstweiligen Ruhestand versetzt worden ist, innehatte, 
längstens für die Dauer von drei Jahren, 71,75 v. H. der 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Be
soldungsgruppe, in der sich die Beamtin oder der Beamte 
zur Zeit der Versetzung in den einstweiligen Ruhestand 
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befunden hat. Das erhöhte Ruhegehalt darf die tatsäch
lichen Dienstbezüge, die der Beamtin oder dem Beamten 
in diesem Zeitpunkt zustanden, nicht übersteigen; das 
nach sonstigen Vorschriften ermittelte Ruhegehalt darf 
nicht unterschritten werden. 

§ 21 
Vorübergehende Erhöhung des Ruhegehaltssatzes 

(1) Der nach§ 20 Abs. 1, § 43 Abs. 3 Satz J und§ 78 
Abs. 2 berechnete Ruhegehaltssatz erhöht sich vorüber
gehend, wenn die Beamtin oder der Beamte vor Erreichen 
der Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Rentenversiche
rung nach den§§ 35 oder 235 des Sechsten Buches Sozi
algesetzbuch in den Ruhestand getreten ist und sie oder er 

1. bis zum Beginn des Ruhestandes die Wartezeit von 
60 Kalendermonaten für eine Rente der gesetzlichen 
Rentenversicherung erfüllt hat, 

2. aufgrund 

a) Dienstunfähigkeit nach§ 26 Abs. 1 Satz l des Beam
tenstatusgesetzes in den Ruhestand versetzt worden 
ist oder 

b) Erreichens der Altersgrenze nach § 39 Abs. 2, 3, 4 
oder 5 des Landesbeamtengesetzes oder einer beson
deren Altersgrenze in den Ruhestand getreten ist oder 

c) eines Antrags nach § 106 Abs. 4 in Verbindung mit 
§ 39 Abs. 4 des Landesbeamtengesetzes oder nach 
§ J 20 Abs. 4 des Beamtengesetzes SachseJ'.1-Anhalt 
in der bis zum 31. Januar 2010 geltenden Fassung in 
den Ruhestand versetzt worden ist, 

3. einen Ruhegehaltssatz von 66,97 v. H. noch nicht er
reicht hat und 

4. keine Einkünfte im Sinne des § 67 Abs. 6 bezieht; die 
Einkünfte bleiben außer Betracht, soweit sie durch
schnittlich im Monat den Betrag nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 
des Vierten Buches Sozialgesetzbuch nicht überschrei
ten. Wird der Betrag nach § 8 Abs. l Nr. 1 des Vierten 
Buches Sozialgesetzbuch durch in einzelnen Monaten 
erzielte Einkünfte überschritten, so ist das sich aus der 
vorübergehenden Erhöhung ergebende Ruhegehalt in 
diesen Monaten um den übersteigenden Teil des Ein
kommens zu kürzen. 

(2) Die Erhöhung des Ruhegehaltssatzes beträgt 
0,95667 v. H. der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge für 
je zwölf Kalendermonate der für die Erfüllung der Warte
zeit nach Absatz J Nr. 1 anrechnungsfähigen Pflicht
beitragszeiten, soweit sie nicht von § 66 Abs. l erfasst 
werden und vor Begründung des Beamtenverhältnisses 
zurückgelegt wurden und nicht als ruhegehaltfähig 
berücksichtigt sind. Der hiernach berechnete erhöhte 
Ruhegehaltssatz darf 66,97 v. H. nicht überschreiten. In 
den Fällen des § 20 Abs. 2 ist das Ruhegehalt, das sich 
nach Anwendung der Sätze l und 2 ergibt, entsprechend 
zu vermindern. Für die Berechnung nach Satz l sind 
verbleibende Kalendermonate unter Benutzung des Nen
ners 12 umzurechnen; § 20 Abs. l Satz 2 und 3 gilt ent
sprechend. 

(3) Die Erhöhung fällt spätestens mit Ablauf des Monats 
weg, in dem die Ruhestandsbeamtin oder der Ruhestands
beamte die Regelaltersgrenze nach den§§ 35 oder 235 des 
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Sechsten Buches Sozialgesetzbuch erreicht. Die Erhöhung 
endet vorher, wenn die Ruhestandsbeamtin oder der Ruhe
standsbeamte 

l. aus den anrechnungsfähigen Pflichtbeitragszeiten eine 
Versichertenrente einer inländischen oder ausländischen 
Alterssicherungseinrichtung bezieht, mit Ablauf des 
Tages vor dem Beginn der Rente oder 

2. dauerhaft ein Erwerbseinkommen bezieht, das den Be
trag nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 des Vierten Buches Sozial
gesetzbuch überschreitet, mit Ablauf des Monats bevor 
die Einkommenshöhe dauerhaft überschritten wird. 

( 4) Die Erhöhung des Ruhegehaltssatzes wird auf Antrag 
vorgenommen. Anträge, die innerhalb von drei Monaten 
nach Eintritt der Beamtin oder des Beamten in den Ruhe
stand gestellt werden, gelten als zum Zeitpunkt des Ruhe
standseintritts gestellt. Wird der Antrag zu einem späteren 
Zeitpunkt gestellt, tritt die Erhöhung vom Beginn des 
Antragsmonats an ein. 

§ 22 
Unterhaltsbeitrag für entlassene Beamtinnen 

und entlassene Beamte 

Einer wegen Dienstunfähigkeit entlassenen Beamtin auf 
Lebenszeit oder auf Probe nach § 4 Abs. 3 Buchst. a des 
Beamtenstatusgesetzes oder einem wegen Dienstunfähig
keit entlassenen Beamten auf Lebenszeit oder auf Probe 
nach § 4 Abs. 3 Buchst. a des Beamtenstatusgesetzes kann 
auf Antrag ein Unterhaltsbeitrag bis zur Höhe des Ruhe
gehalts bewilligt werden, sofern die entlassene Beamtin 
oder der entlassene Beamte des Unterhaltsbeitrags nicht 
unwürdig im disziplinarrcchtlichen Sinne ist. Bei der 
Bewilligung sind die wirtschaftlichen Verhältnisse der 
entlassenen Beamtin oder des entlassenen Beamten zu 
berücksichtigen. Sie ist zu befristen. Wiederholte Bewilli
gungen sind zulässig. 

§ 23 
Beamtenverhältnisse auf Probe in leitender Funktion 

Aus einem Beamtenverhältnis auf Probe nach § 4 Abs. 3 
Buchst. b des Beamtenstatusgesetzes in Verbindung mit 
§ 5 des Landesbeamtengesetzes können, mit Ausnahme 
eines Anspruchs auf Unfallfürsorge, keine eigenständigen 
Versorgungsansprüche entstehen. 

Kapitel 3 
Hinterbliebenenversorgung und Bezüge 

bei Verschollenheit 

§ 24 
Leistungen 

Die Hinterbliebenenversorgung umfasst 

1. Bezüge für den Sterbemonat, 

2. Sterbegeld, 

3. Witwen- oder Witwergeld, 

4. Witwen- oder Witwerabfindung, 

5. Waisengeld, 

6. Unterhaltsbeiträge. 

§ 25 
Bezüge für den Sterbemonat 

( 1) Den Erben einer verstorbenen Beamtin, Ruhestands
beamtin oder entlassenen Beamtin oder eines verstorbenen 
Beamten, Ruhestandsbeamten oder entlassenen Beamten 
verbleiben für den Sterbemonat die Bezüge der oder des 
Verstorbenen. Dies gilt auch für eine für den Sterbemonat 
gewährte Aufwandsentschädigung. 

(2) Die an die Verstorbene oder den Verstorbenen noch 
nicht gezahlten Teile der Bezüge für den Sterbemonat kön
nen statt an die Erben auch an die überlebende Ehegattin 
oder den überlebenden Ehegatten und an die Empfänger 
von Sterbegeld gezahlt werden. 

§ 26 
Sterbegeld 

( l) Beitn Tod einer Beamtin oder eines Beamten mit 
Anspruch auf Besoldung erhalten auf Antrag entweder 

1. die überlebende Ehegattin oder der überlebende Ehe
gatte, 

2. die von der Beamtin oder dem Beamten abstammenden 
oder angenommenen Kinder oder 

3. Personen, die nachweislich die Kosten der Krankheit, 
die zum Tod der Beamtin oder des Beamten geführt hat 
oder damit in ursächlichem Zusammenhang steht (letzte 
Krankheit), oder die Kosten der Bestattung getragen 
haben, 

Sterbegeld, wenn zur Zeit des Todes oder bis zur aus 
gesundheitlichen Gründen erfolgten anderweitigen Unter
bringung der Beamtin oder des Beamten eine häusliche 
Gemeinschaft der Antragstellerin oder des Antragstellers 
mit der Beamtin oder dem Beamten bestand. Liegen nach 
Ablauf von zwei Monaten nach dem Tod der Beamtin 
oder des Beamten Anträge mehrerer Personen vor, die die 
Voraussetzungen des Satzes l e1füllen, bestimmt sich die 
Anspruchsberechtigung nach der Reihenfolge der Aufzäh
lung in Satz 1. Ergeben sich danach Ansprijche mehrerer 
gleichberechtigter Personen, erhalten Anspruchsberech
tigte nach Satz 1 Nr. 2 das Sterbegeld anteilig zu gleichen 
Teilen und Anspruchsberechtigte nach Satz l Nr. 3 das 
Sterbegeld anteilig im Verhältnis der von ihnen jeweils 
getragenen Kosten. Durch eine Leistung des Sterbegeldes 
nach Ablauf der Frist nach Satz 2 an anspruchsberechtigte 
Antragstellerinnen oder anspruchsberechtigte Antragsteller 
erlischt der Sterbegeldanspruch. 

(2) Das Sterbegeld ist in Höhe des Zweifachen der 
Dienstbezüge oder des Anwärtergrundbetrages der oder des 
Verstorbenen einschließlich des Familienzuschlages nach 
§ 38 Abs. 2 und 3 des Landesbesoldungsgesetzes, sofern 
dessen Voraussetzungen vorliegen, zu gewährcn;Auslands
kinderzuschläge, Mietzuschläge, Auslands verwendungs
zuschläge und Vergütungen bleiben außer Betracht. § 11 
Abs. l Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Sterbegeld aus an
deren Beschäftigungsverhältnissen ist anzurechnen. 

(3) Wenn wegen fehlender häuslicher Gemeinschaft 
kein Anspruch nach Absatz l besteht, sind auf Antrag die 
einer dritten Person unmittelbar entstandenen Kosten der 
letzten Krankheit oder der Bestattung bis zum in Absatz 2 
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genannten Höchstbetrag zu ersetzen. Liegen nach Ablauf 
von zwei Monaten nach dem Tod der Beamtin oder des 
Beamten Anträge mehrerer Personen vor, die die Voraus
setzungen des Satzes 1 erfüllen, und übersteigen die nach
gewiesenen Gesamtkosten den in Absatz 2 genannten 
Betrag, werden die Kosten jeweils anteilig nach dem Ver
hältnis des Höchstbetrages zu den Gesamtkosten erstattet. 
Absatz l Satz 4 gilt entsprechend. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend 

1. für Beamtinnen und Beamte, die unter Wegfall der 
Besoldung beurlaubt waren, 

2. beim Tod einer Ruhestandsbeamtin oder eines Ruhe
standsbeamten mit Anspruch auf Ruhegehalt und 

3. beim Tod einer entlassenen Beamtin oder eines ent
lassenen Beamten, die oder der im Sterbemonat einen 
Anspruch auf einen Unterhaltsbeitrag hatte. 

In den Fällen des Satzes 1 Nm. 2 und 3 tritt an die Stelle 
der Dienstbezüge das Ruhegehalt oder der Unterhaltsbei
trag zuzüglich des Familienzuschlages der Stufe 2 nach 
§ 61 Abs. l. 

(5) Stirbt eine Witwe eines Beamten oder ein Witwer 
einer Beamtin, der oder dem im Zeitpunkt des Todes Wit
wengeld, Witwergeld oder ein Unterhaltsbeitrag zustand, 
erhalten auf Antrag die von der Beamtin oder dem Beamten 
abstammenden oder angenommenen Kinder Sterbegeld, 
wenn sie berechtigt sind, Waisengeld oder einen Unter
haltsbeitrag zu beziehen und wenn sie zur Zeit des Todes 
zur häuslichen Gemeinschaft der oder des Verstorbenen 
gehört haben. Absatz 2 Satz I Halbsatz 1 gilt entsprechend 
mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Dienstbezüge das 
Witwen- oder Witwergeld oder der Unterhaltsbeitrag tritt. 
Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. Absatz I Satz 4 gilt 
entsprechend. 

§ 27 
Witwen- oder Witwergeld 

(1) Die Witwe eines Beamten auf Lebenszeit oder der 
Witwer einer Beamtin auf Lebenszeit, die oder der die 
Voraussetzungen des § 10 Abs. 1 erfüllt hat, oder die Witwe 
eines Ruhestandsbeamten oder der Witwer einer Ruhe
standsbeamtin erhält Witwen- oder Witwergeld. Dies gilt 
nicht, wenn die Ehe mit der oder dem Verstorbenen nicht 
mindestens ein Jahr gedauert hat, es sei denn, dass nach 
den besonderen Umständen des Falles die Annahme nicht 
gerechtfertigt ist, dass es der alleinige oder überwiegende 
Zweck der Heirat war, der Witwe oder dem Witwer eine 
Versorgung zu verschaffen. 

(2) Absatz l gilt auch für die Witwe eines Beamten auf 
Probe oder den Witwer einer Beamtin auf Probe, der oder 
die an den Folgen einer Dienstbeschädigung verstorben ist 
oder dem oder der die Entscheidung nach § 28 Abs. 2 des 
Beamtenstatusgesetzes in Verbindung mit § 47 des Lan
desbeamtengesetzes zugestellt war. 

§ 28 
Höhe des Witwen- oder Witwergeldes 

(1) Das Witwen- oder Witwergeld beträgt 55 v. H. des 
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Ruhegehalts, das die oder der Verstorbene erhalten hat 
oder erhalten hätte, wenn sie oder er am Todestag in den 
Ruhestand getreten wäre. Anstelle des Vomhundertsatzes 
nach Satz l beträgt dieser 60 v. H., wenn die Ehe vor 
dem 1. Januar 2002 geschlossen wurde und mindestens 
ein Ehegatte vor dem 2. Januar l 962 geboren ist; in die
sen Fällen ist § 64 nicht anzuwenden. Das Witwen- oder 
Witwergeld beträgt nach Anwendung des§ 64 mindestens 
60 v. H. des Ruhegehalts nach § 20 Abs. 3 Satz 2. § 20 
Abs. 3 Satz 3 ist anzuwenden. § 20 Abs. 5 sowie die§§ 21 
und 66 finden keine Anwendung. Änderungen der Min
destversorgung nach § 20 Abs. 3 sind zu berücksichtigen. 

(2) War die Witwe oder der Witwer mehr als 20 Jahre 
jünger als die oder der Verstorbene und ist aus der Ehe 
kein leibliches Kind hervorgegangen, so wird das Witwen
oder Witwergeld für jedes angefangene Jahr de~ Alters
unterschiedes über 20 Jahre um 5 v. H. gekürzt, jedoch 
höchstens um 50 v. H. Nach füntJähriger Dauer der Ehe 
werden für jedes angefangene Jahr ihrer weiteren Dauer 
dem gekürzten Betrag 5 v. H. des Witwen- oder Witwer
geldes hinzugesetzt, bis der volle Betrag wieder erreicht 
ist. Das nach Satz 1 errechnete Witwen- oder Witwergeld 
darf nicht hinter dem Mindestwitwen- oder Mindestwit
wergeld nach Absatz 1 in Verbindung mit § 20 Abs. 3 
zurückbleiben. 

§ 29 
Witwen- oder Witwerabfindung 

(1) Witwen oder Witwer, deren Anspruch auf Witwen
oder Witwergeld oder auf einen Unterhaltsbeitrag nach 
§ 35 Abs. 1 Satz l Nr. 2 erlischt, erhalten eine Witwen
oder Witwerabfindung. 

(2) Die Witwen- oder Witwerabfindung beträgt das 
Vierundzwanzigfache des für den Monat, in dem sich die 
Witwe oder der Witwer wiederverheiratet, nach Anwen
dung der Anrechnungs-, Kürzungs- und Ruhensvorschrif
ten zu zahlenden Betrages des Witwen- oder Witwergeldes 
oder des Unterhaltsbeitrages; eine Kürzung nach § 32 
und die Anwendung der §§ 67 und 68 Abs. 1 Satz I Nr. 3 
bleiben jedoch außer Betracht. Die Abfindung ist in einer 
Summe zu zahlen. 

Die Kinder 

§ 30 
Waisengeld 

1. einer verstorbenen Beamtin oder eines verstorbenen 
Beamten auf Lebenszeit, 

2. einer verstorbenen Ruhestandsbeamtin oder eines ver
storbenen Ruhestandsbeamten oder 

3. einer verstorbe~en Beamtin auf Probe oder eines ver
storbenen Beamten auf Probe, die oder der an den Folgen 
einer Dienstbeschädigung verstorben ist oder der oder 
dem die Entscheidung nach § 28 Abs. 2 des Beamten
statusgesetzes in Verbindung mit§ 47 des Landesbeam
tengesetzes zugestellt war, 

erhalten Waisengeld, wenn die Beamtin oder der Beamte 
die Voraussetzungen des § 10 Abs. 1 erfüllt hat. 
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§ 31 
Höhe des Waisengeldes 

(1) Das Waisengeld beträgt für die Halbwaise 12 v. H. 
und für die Vollwaise 20 v. R des Ruhegehalts, das der 
oder dem Verstorbenen zugestanden hat oder zugestanden 
hätte, wenn sie oder er am Todestag in den Ruhestand getre
ten wäre. § 20 Abs. 5 und § 21 finden keine Anwendung. 
Änderungen der Mindestversorgung nach § 20 Abs. 3 sind 
zu berücksichtigen. 

(2) Wenn der überlebende Elternteil der Halbwaise nicht 
zum Bezug von Witwen- oder Witwergeld berechtigt ist 
und auch keinen Unterhaltsbeitrag in Höhe des Witwen
oder Witwergeldes erhält, wird das Waisengeld nach dem 
Satz für Vollwaisen gezahlt. Es darf zuzüglich des Unter
haltsbeitrages den Betrag des Witwen- oder Witwergeldes 
und des Waisengeldes nach dem Satz ·für Halbwaisen.nicht 
übersteigen. 

(3) Ergeben sich für eine Waise Waisengeldansprüche 
aus Beamtenverhältnissen mehrerer Personen, wird nur 
das höchste Waisengeld gezahlt. 

§ 32 
Zusammentreffen von Witwen- oder Witwergeld 

und Waisengeld 

( 1) Witwen- oder Witwergeld und Waisengeld dürfen vor 
Anwendung von Kürzungs-, Anrechnungs- und Ruhens
vorschriften zusammen nicht den Betrag des ihrer Berech
nung zugrunde liegenden Ruhegehalts übersteigen. Ergibt 
sich aus Witwen- oder Witwergeld und Waisengeld zu
sammen ein höherer Betrag, werden die einzelnen Bezüge 
im gleichen Verhältnis gekürzt. Bei der Berechnung ist 
eine Kürzung des Witwen- oder Witwergeldes nach § 28 
Abs. 2 zu berücksichtigen. 

(2) Verringert sich die Anzahl von witwen-, witwer
oder waisengeldberechtigten Personen mit nach Absatz 1 
Satz 2 gekürzten Bezügen oder erhöht sich die Anzahl 
von waisengeldberechtigten Personen, sind die einzelnen 
Bezüge unter Zugrundelegung der einzelnen Ansprüche 
nach Maßgabe des Absatzes I neu zu berechnen. Eine 
danach erforderliche Anpassung der einzelnen Bezüge 
wird mit Beginn des Monats wirksam, 

1. der für den Fall einer Erhöhung auf den Zeitpunkt der 
Verringerung der Anzahl der witwen-, witwer- oder 
waisengeldberechtigten Personen folgt oder 

2. in dem sich für den Fall einer Verringerung die Zahl 
der waisengeldberechtigten Personen erhöht. 

§ 33 
Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebene 

von verstorbenen entlassenen Beamtinnen 
und verstorbenen entlassenen Beamten 

( l) Der Witwe, dem Witwer und den Kindern von ver
storbenen entlassenen Beamtinnen oder verstorbenen ent
lassenen Beamten, denen nach§ 22 ein Unterhaltsbeitrag 
bewilligt worden ist oder hätte bewilligt werden können, 
kann auf Antrag die in den §§ 27 und 28 sowie 30 und 31 

vorgesehene Versorgung bis zu der dort bezeichneten Höhe 
als Unterhaltsbeitrag bewilligt werden. 

(2) Die §§ 28, 29, 31 und 32 gelten entsprechend. 

§ 34 
Entstehen des Anspruchs auf Hinterbliebenenversorgung 

Ein Anspruch auf Witwer-, Witwen- und Waisengeld 
entsteht mit dem Ablauf des Sterbemonats. Kinder, die 
nach diesem Zeitpunkt geboren werden, haben Anspruch 
auf Waisengeld vom Ersten des Geburtsmonats an. Ein 
Unterhaltsbeitrag nach § 33 kann frühestens ab den in den 
Sätzen 1 und 2 genannten Zeitpunkten gewährt werden. 

§ 35 
Erlöschen der Witwen-, Witwer

und Waisenversorgung 

(1) Der Anspruch der Witwen, Witwer und Waisen auf 
Hinterbliebenenversorgung erlischt 

1. für jede Berechtigte und jeden Berechtigten mit dem 
Ende des Monats, in dem sie oder er stirbt, 

2. für jede Witwe oder jeden Witwer außerdem mit dem 
Ende des Monats, in dem sie oder er erneut heiratet, 

3. für jede Waise außerdem grundsätzlich mit dem Ende 
des Monats, in dem sie das 18. Lebensjahr vollendet, 

4. für jede Berechtigte oder jeden Berechtigten, die oder 
der durch ein deutsches Gericht im Geltungsbereich des 
Grundgesetzes im ordentlichen Strafverfahren wegen 
eines Verbrechens zu einer Freiheitsstrafe von mindes
tens zwei Jahren oder wegen einer vorsätzlichen Tat, 
die nach den Vorschriften über Friedensverrat, Hochver
rat, Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates oder 
Landesverrat und Gefährdung der äußeren Sicherheit 
strafbar ist, zu einer Freiheitsstrafe von mindestens 
sechs Monaten verurteilt worden ist, mit der Rechtskraft 
des Urteils, oder 

5. für jede Berechtigte oder jeden Berechtigten, die oder 
der nach einer Entscheidung des Bundesverfassungs
gerichts gemäß Artikel 18 des Grundgesetzes ein Grund
recht verwirkt hat, mit Ausspruch der Entscheidung. 

In den Fällen des Satzes 1 Nm. 4 und 5 gilt§ 50 sinngemäß. 
§ 37 Abs. 2 und 3 und § 38 des Landesbeamtengesetzes 
finden entsprechende Anwendung. 

(2) Waisengeld und Unterhaltsbeitrag werden einer 
Waise nach Vollendung des 18. Lebensjahres auf Antrag 
längstens bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres ge
währt, solange die Waise 

1. sich in der Schul- oder Berufsausbildung oder in einer 
Übergangszeit von höchstens vier Monaten, die zwi
schen zwei Ausbildungsabschnitten oder zwischen 
einem Ausbildungsabschnitt und der Ableistung eines 
freiwilligen Dienstes im Sinne der Nummer 2 fiegt, 
befindet, 

2. ein freiwilliges soziales Jahr, ein freiwilliges ökolo
gisches Jahr, einen Bundesfreiwilligendienst, einen 
Jugendfreiwilligendienst oder einen freiwilligen Wehr
dienst leistet oder 
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3. wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinde-
rung außerstande ist, sich selbst zu unterhalten. 

Im Fall einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behin
derung wird das Waisengeld oder ein Unterhaltsbeitrag 
ungeachtet der Höhe eines eigenen Einkommens dem 
Grunde nach gewährt. 

(3) In den Fällen des Absatzes 2 Satz I Nr. 1 wird auf 
Antrag eine Waise, die 

1. den gesetzlichen Grundwehrdienst oder Zivildienst 
oder einen freiwilligen Wehrdienst geleistet hat, 

2. sich anstelle des gesetzlichen Grundwehrdienstes frei
willig für die Dauer von nicht mehr als drei Jahren zum 
Wehrdienst verpflichtet hat oder 

3. eine vom gesetzlichen Wehrdienst oder Zivildienst 
befreiende Tätigkeit als Entwicklungshelferin oder Ent
wicklungshelfer im Sinne des § 1 Abs. 1 des Entwick
lungshelfer-Gesetzes ausgeübt hat, 

für einen der Dauer dieser Dienste entsprechenden Zeit
raum über das 25. Lebensjahr hinaus berücksichtigt. 

(4) In den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 3 wird das 
Waisengeld oder ein Unterhaltsbeitrag auf Antrag über 
das 25. Lebensjahr hinaus nur gewährt, wenn 

1. die Behinderung bei Vollendung des 25. Lebensjahres 
bestanden hat oder bis zu dem sich nach Absatz 3 erge
benden Zeitpunkt eingetreten ist, sofern die Waise sich 
in verzögerter Schul- oder Berufsausbildung befunden 
hat. und 

2. die Waise ledig oder verwitwet ist oder ihre Ehegattin, 
ihr Ehegatte, frühere Ehegattin oder früherer Ehegatte 
ihr keinen ausreichenden Unterhalt leisten kann oder 
dem Grunde nach nicht unterhaltspflichtig ist und sie 
nicht unterhält. 

§ 36 
Zahlung der Bezüge bei Verschollenheit 

(1) Ist eine Beamtin, Ruhestandsbeamtiu oder sonstige 
Versorgungsempfängerin oder ein Beamter, Ruhestandsbe
amter oder sonstiger Versorgungsempfänger verschollen, 
werden die jeweils zustehenden Bezüge bis zum Ablauf 
des Monats gezahlt, in dem die oberste Dienstbehörde 
oder die von ihr bestimmte Stelle feststellt, dass ihr oder 
sein Ableben mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist. 

(2) Ab dem Ersten des Monats, der dem in Absatz 
bezeichneten Zeitpunkt folgt, erhalten die Personen, die im 
Fall des Todes der oder des Verschollenen Anspruch auf 
Witwer-, Witwen- oder Waisengeld hätten oder einen Un
terhaltsbeitrag erhalten könnten, diese Bezüge. Die §§ 25 
und 26 gelten nicht. 

(3) Kehrt die oder der Verschollene zurück, so lebt der 
Anspruch auf Bezüge wieder auf, soweit nicht besondere 
gesetzliche Gründe entgegenstehen. Nachzahlungen sind 
längstens für die Dauer eines Jahres zu leisten, wobei die 
nach Absatz 2 für den gleichen Zeitraum gewährten Bezüge 
anzurechnen sind. 

(4) Liegen im Zeitraum der Verschollenheit ganz oder 
teilweise die Voraussetzungen des § 9 des Landesbesol-
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dungsgesetzes in der Person der Beamtin oder des Beamten 
vor, sind die den Angehörigen nach Absatz 2 gezahlten 
Hinterbliebenenversorgungsbezüge in diesem Umfang von 
der Beamtin oder dem Beamten zurückzufordern. 

(5) Wird die oder der Verschollene für tot erklärt oder 
die Todeszeit gerichtlich festgestellt oder eine Sterbeur
kunde über den Tod der oder des Verschollenen ausgestellt, 
ist die Hinterbliebenenversorgung von dem Ersten des auf 
die Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung oder die 
Ausstellung der Sterbeurkunde folgenden Monats an unter 
Berücksichtigung des festgestellten Todeszeitpunktes neu 
festzusetzen. 

Kapitel 4 
Unfallfürsorge 

§ 37 
Allgemeines 

( 1) Wird eine Beamtin oder ein Beamter durch einen 
Dienstunfall verletzt, so wird ihr oder ihm sowie ihren 
oder seinen Hinterbliebenen Unfallfürsorge gewährt. 

(2) Die Unfallfürsorge umfasst 

l. Einsatzversorgung nach§ 39, 

2. Erstatturyg von Sachschäden und besonderen Aufwen-
dungen nach § 40, 

3. Heilverfahren und Pflegekosten nach§ 41, 

4. Unfallausgleich nach § 42, 

5. Unfallruhegehalt oder Unfallunterhaltsbeitrag nach den 
§§ 43 bis 45, 

6. Unfall-Hinterbliebenenversorgung nach den §§ 48 bis 
SO, 

7. einmalige Unfallentschädigung nach§ 52, 

8. Schadensausgleich in besonderen Fällen nach§ 53. 

(3) Unfallfürsorge wird auch dem Kind einer Beamtin 
gewährt, das während der Schwangerschaft der Beamtin 

1 . durch deren Dienstunfall unmittelbar oder 

2. durch besondere Einwirkungen, die generell geeignet 
sind, bei der Mutter einen Dienstunfall im Sinne des 
§ 38 Abs. 3 zu verursachen, 

geschädigt wurde. Eine schuldhafte Verursachung des 
Dienstunfalls durch die Mutter schließt den Anspruch des 
Kindes nicht aus. Die Unfallfürsorge des Kindes umfasst 
Leistungen entsprechend den §§ 41 und 42 sowie nach, 
§ 46. Sie wird auch dann gewährt, wenn die Beamtin nach 
dem Dienstunfall oder nachdem sie den schädigenden 
Einwirkungen ausgesetzt war, in den Ruhestand versetzt 
oder entlassen wird oder verstirbt. Die Ve1jährung des 
Anspruchs des geschädigten Kindes auf Unfallfürsorge 
beginnt abweichend von § 8 mit Ablauf des Jahres, in dem 
die Schädigung frühestens festgestellt werden konnte. 

§ 38 
Dienstunfall 

( 1) Dienstunfall ist ein auf äußerer Einwirkung beruhen
des, plötzliches, örtlich und zeitlich bestimmbares, einen 
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Körperschaden verursachendes Ereignis, das in Ausübung 
des Dienstes eingetreten ist. Zum Dienst gehören auch 

I, Dienstreisen und die dienstliche Tätigkeit am Bestim
mungsort, 

2. die Teilnahme an dienstlichen Veranstaltungen und 

3. Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst oder in dem 
ihm gleichstehenden Dienst, zu deren Übernahme die 
Beamtin oder der Beamte gemäß§ 74 des Landesbeam
tengesetzes verpflichtet ist, oder Nebentätigkeiten, deren 
Wahrnehmung von ihr oder ihm im Zusammenhang mit 
den Dienstgeschäften erwartet wird, sofern die Beamtin 
oder der Beamte hierbei nicht in der gesetzlichen Un
fallversicherung gemäß § 2 des Siebten Buches Sozial
gesetzbuch versichert ist. 

(2) Als Dienst gilt auch das Zurücklegen des mit dem 
Dienst zusammenhängenden Weges von der Wohnung der 
Beamtin oder des Beamten zur Dienststelle und zurück. 
Hat die Beamtin oder der Beamte wegen der Entfernung 
ihrer oder seiner ständigen Familienwohnung vom Dienst
ort an diesem oder in dessen Nähe eine Unterkunft, gilt 
Satz 1 auch für den Weg von der Familienwohnung zur 
Dienststelle und zurück sowie von der Unterkunft zur 
Dienstelle und zurück. Der Zusammenhang mit dem Dienst 
gilt als nicht unterbrochen, wenn die Beamtin oder der 
Beamte von dem unmittelbaren Weg zwischen der Woh
nung und der Dienststelle in vertretbarem Umfang ab
weicht, weil 

1. ihr oder sein dem Grunde nach kindergeldberechti
gendes Kind, das mit ihr oder ihm in einem Haushalt 
lebt, wegen ihrer oder seiner beruflichen Tätigkeit oder 
der beruflich~n Tätigkeit ihres Ehegatten oder seiner 
Ehegattin fremder Obhut anvertraut wird oder 

2. sie oder er mit anderen berufstätigen oder in der gesetz
lichen Unfallversicherung versicherten Personen ge
meinsam ein Fahrzeug für den Weg nach und von der 
Dienststelle benutzt. 

Ein Unfall, den die oder der Geschädigte bei Durchfühftmg 
des Heilverfahrens nach § 41 oder auf einem hierzu not
wendigen Weg erleidet, gilt als Folge eines Dienstunfalls. 

(3) Erkrankt eine Beamtin oder ein Beamter, die oder 
der nach der Art ihrer oder seiner dienstlichen Verrichtung 
der Gefahr der Erkrankung an bestimmten Krankheiten 
besonders ausgesetzt ist, an einer solchen Krankheit, gilt 
dies als Dienstunfall, es sei denn, dass die Beamtin oder 
der Beamte sich die Krankheit außerhalb des Dienstes zu
gezogen hat. Die Erkrankung an einer solchen Krankheit 
gilt jedoch stets als Dienstunfall, wenn sie durch gesund
heitsschädigende Verhältnisse verursacht worden ist, denen 
die Beamtin oder der Beamte am Ort ihres oder seines 
dienstlich angeordneten Aufenthaltes im Ausland beson
ders ausgesetzt war. Die in Betracht kommenden Krank
heiten ergeben sich aus der Berufskrankheiten-Verordnung 
vom 31. Oktober 1997 (BGB!. I S. 2623 ); zuletzt geändert 
durch Artikel I der Verordnung vom 10. Juli 2017 (BGB!. I 
S. 2299), in der jeweils geltenden Fassung. Die Landesre
gierung wird ermächtigt, durch Verordnung abweichende 
Regelungen zu treffen. 

( 4) Dem durch Dienstunfall verursachten Körperschaden 
steht ein Körperschaden gleich, den eine Beamtin oder ein 

· Beamter außerhalb ihres oder seines Dienstes erleidet, 
wenn sie oder er im Hinblick auf ihr oder sein pflichtge
mäßes dienstliches Verhalten oder wegen ihrer oder seiner 
Eigenschaft als Beamtin oder Beamter angegriffen wird. 
Als Dienstunfall gilt auch ein Körperschaden, den eine 
Beamtin oder ein Beamter im Ausland erleidet, wenn sie 
oder er bei Kriegshandlungen, Aufruhr oder Unruhen, 
denen sie oder er am Ort ihres oder seines dienstlich an
geordneten Aufenthaltes im Ausland besonders ausgesetzt 
war, angegriffen wird. 

(5) Unfallfürsorge wie bei einem Dienstunfall kann auch 
gewährt werden, wenn eine Beamtin oder ein Beamter, 
die oder der zur Wahrnehmung einer Tätigkeit, die öffent
lichen Belangen oder dienstlichen Interessen dient, beur
laubt worden ist und in Ausübung dieser Tätigkeit einen 
Körperschaden erleidet. 

(6) Einem Körperschaden steht die Beschädigung von 
Körperersatzteilen und Körperersatzstücken gleich. 

§ 39 
Einsatzversorgung 

(1) Unfallfürsorge wie bei einem Dienstunfall wird auch 
dann gewährt, wenn 

1. bei einer besonderen Verwendung im Ausland 

a) eine Beamtin oder ein Beamter aufgrund eines in Aus
übung des Dienstes eingetretenen Unfalls oder einer 
derart eingetretenen Erkrankung im Sinne des § 38 
eine gesundheitliche Schädigung erleidet (Einsatz
unfall) oder 

b) bei einer Beamtin oder einem Beamten eine Erkran
kung oder ihre Folgen oder ein Unfall auf gesund
heitsschädigende oder siJnst vom Inland wesentlich 
abweichende Verhältnisse zurückzuführen sind oder 

2. bei dienstlicher Verwendung im Ausland eine gesund
heitliche Schädigung 

a) auf einen Unfall oder eine Erkrankung in Zusammen
hang mit einer Verschleppung oder einer Gefangen
schaft zurückzuführen ist oder 

b) darauf beruht, dass die Beamtin oder der Beamte 
aus sonstigen mit dem Dienst zusammenhängenden 
Gründen dem Einflussbereich des Dienstherrn ent
zogen ist. 

Eine besondere Verwendung im Ausland ist eine Verwen
dung, die aufgrund eines Übereinkommens oder einer Ver
einbarung mit einer über- oder zwischenstaatlichen Ein
richtung oder mit einem auswärtigen Staat auf Beschluss 
der Bundesregierung im Ausland oder außerhalb des deut
schen Hoheitsgebietes auf Schiffen oder in Luftfahrzeugen 
mit vergleichbar gesteigerter Gefährdungslage stattfindet, 
oder eine Verwendung im Ausland oder außerhalb des deut
schen Hoheitsgebietes auf Schiffen oder in Luftfahrzeugen 
mit vergleichbar gesteigerter Gefährdungslage. Die Ent
scheidung, ob eine vergleichbar gesteigerte Gefährdungs
lage vorliegt, trifft die oberste Dienstbehörde. Die beson
dere Verwendung im Ausland beginnt mit dem Eintreffen 
im Einsatzgebiet und endet mit dem Verlassen des Einsatz
gebietes. 

(2) § 38 Abs. 5 gilt entsprechend. 
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(3) Die Unfallfürsorge nach den Absätzen I und 2 ist 
ausgeschlossen, wenn sich die Beamtin oder der Beamte 
vorsätzlich oder grob fahrlässig der Gefährdung ausgesetzt 
oder die Gründe für eine Verschleppung, Gefangenschaft 
oder sonstige Einflussbereichsentziehung herbeigeführt 
hat, es sei denn, dass der Ausschluss für sie oder ihn eine 
unbillige Härte wäre. Die Entscheidung trifft die oberste 
Dienstbehörde. 

§ 40 
Erstattung von Sachschäden und 

besonderen Aufwendungen 

(1) Sind bei einem Dienstunfall Kleidungsstücke oder 
sonstige Gegenstände, die die Beamtin oder der Beamte 
mit sich geführt hat, beschädigt oder zerstört worden oder 
abhandengekommen, wird dafür Ersatz geleistet. Sind 
durch die erste Hilfeleistung nach dem Unfall besondere 
Kosten entstanden, ist der Beamtin oder dem Beamten 
der nachweisbar notwendige Aufwand zu ersetzen. 

(2) Es werden nur Gegenstände ersetzt, die eine Beamtin 
oder ein Beamter gleicher Rechtsstellung mit vergleich
barem Aufgabenkreis typischerweise mit sich führt. 

(3) Ein Mitverschulden der Beamtin oder des Beamten 
führt zu einer anteiligen Verringerung der Ersatzleistung 
des Dienstherrn. 

( 4) Anträge auf Gewährung von Sachschadensersatz 
oder Aufwendungsersatz nach Absatz 1 sind innerhalb 
einer Ausschlussfrist von sechs Monaten bei dem Dienst
vorgesetzten zu stellen. Die oberste Dienstbehörde oder die 
von ihr bestimmte Stelle entscheidet, ob ein Dienstunfall 
und ein Ausschlusstatbestand vorliegen und setzt die Höhe 
des Erstattungsbetrages nach Absatz I fest. 

§ 41 
Heilverfahren und Pflegekosten 

( 1) Es werden die Aufwendungen für 

l, die ärztliche, zahnärztliche, psychotherapeutische, neu
ropsychologische und heilpraktische Behandlung, 

2. die Krankenhausbehandlung, 

3. die Durchführung von ambulanten oder stationären 
Rehabilitationsmaßnahmen, 

4. die Versorgung mit Arznei- und Heilmitteln, 

5. die Versorgung mit Hilfsmitteln, Geräten zur Selbst
behandlung und Selbstkontrolle sowie Körperersatz
stücken und 

6. sonstige Leistungen zur Linderung der Folgen einer 
Verletzung oder zur Wiederherstellung der Gesundheit 

in Anlehnung an die für die Beamtinnen und Beamten des 
Landes geltenden beihilferechtlichen Regelungen in vol
lem Umfang erstattet, soweit die Maßnahmen im Rahmen 
eines Heilverfahrens medizinisch notwendig und angemes
sen sind. Für die heilfürsorgeberechtigten Beamtinnen und 
Beamten werden die Aufwendungen nach Satz I in Anleh-
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nung an die geltenden heilfürsorgerechtlichen Regelungen 
in vollem Umfang erstattet, soweit die Maßnahmen im 
Rahmen eines Heilverfahrens medizinisch notwendig und 
angemessen sind. Eigenbehalte werden nicht abgezogen. 
Bei einem Ruhen des Beamtenverhältnisses nach § 22 
Abs. 2 Satz 1 des Beamtenstatusgesetzes besteht der An
spruch auf das Heilverfahren gegenüber dem bisherigen 
Dienstherrn fort. 

(2) Es werden die angemessenen Aufwendungen einer 
notwendigen Pflege in vollem Umfang erstattet, sofern die 
oder der Geschädigte infolge des Dienstunfalls pflegebe
dürftig im Sinne des§ 14 des Elften Buches Sozialgesetz
buch ist. Absatz I Satz 3 gilt entsprechend. 

(3) Die oder der Geschädigte ist verpflichtet, sich einer 
ambulanten oder stationären Rehabilitationsmaßnahme zu 
unterziehen, wenn sie nach einer Stellungnahme einer 
durch die Dienstbehörde bestimmten Ärztin oder eines 
durch die Dienstbehörde bestimmten Arztes, welche der 
oder dem Geschädigten zur Kenntnis zu geben ist, zur 
zumindest teilweisen Wiederherstellung der Dienstfähig
keit notwendig ist. Satz I gilt entsprechend für eine ärzt
liche Behandlung und eine Krankenhausbehandlung, es 
sei denn, dass sie mit einer erheblichen Gefahr für Leben 
oder Gesundheit der oder des Geschädigten verbunden 
sind. Für eine Operation gilt dies nur dann, wenn sie keinen 
erheblichen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit be
deutet. Vor der Entscheidung des Dienstherrn ist die oder 
der Geschädigte anzuhören. Das Grundrecht auf Leben und 
körperliche Unversehrtheit nach Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des 
Grundgesetzes und Artikel 5 Abs. 2 Satz I der Verfassung 
des Landes Sachsen-Anhalt wird insoweit eingeschränkt. 

(4) Verursachen die Folgen des Dienstunfalls außer
gewöhnliche Kosten für Kleider- und Wäscheverschleiß, 
sind diese in angemessenem Umfang zu ersetzen. 

(5) Ist die oder der Geschädigte an den Folgen des 
Dienstunfalls verstorben, können auch die Kosten für die 
Überführung in angemessener Höhe erstattet werden. 

(6) Die Durchführung des Heilverfahrens regelt die Lan
desregierung durch Verordnung. In dieser Verordnung sind 
zu regeln: 

1. das Verfahren und die Zuständigkeit zur Aufwendungs
erstattung, 

2. die Angemessenheit und Notwendigkeit von Aufwen
dungen für die Heilbehandlung und für sonstige Leis
tungen, 

3. der Umfang der Erstattung von Aufwendungen, die 
außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes ent
standen sind, 

4. Mitwirkungspflichten der Beamtin oder des Beamten, 

5. die Notwendigkeit einer vorherigen Genehmigung vor 
Durchführung eines Heilverfahrens (Voranerkennungs
verfahren) und 

6. die Beteiligung von Gutachterinnen und Gutachtern 
sowie sonstiger Stellen zur Überprüfung der Notwen
digkeit beantragter Maßnahmen oder der Angemessen
heit einzelner Aufwendungen. 
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§ 42 
Unfallausgleieh 

( l) Ist die oder der Geschädigte infolge des Dienstun
falls in der Erwerbsfähigkeit länger als sechs Monate um 
mindestens 25 v. H. beschränkt, erhält sie oder er, solange 
dieser Zustand andauert, neben den Dienstbezügen, dem 
Anwärtergrundbetrag oder dem Ruhegehalt einen Unfall
ausgleich. Er wird rückwirkend vom Unfalltag an geleistet, 
wenn anzunehmen ist, dass ab dem Unfalltag die entspre
chende Gesundheitsstörung vorgelegen hat. Der Unfallaus
gleich wird auch bei einer Beurlaubung ohne Besoldung 
gewährt. 

(2) Die Minderung der Erwerbsfähigkeit ist naeh der 
körperlichen Beeinträchtigung im allgemeinen Erwerbs
leben zu beurteilen. § 30 Abs. 1 des Bundesversorgungs
gesetzes gilt entsprechend. Hat bei Eintritt des Dienst
unfalls eine Minderung der Erwerbsfähigkeit bereits be
standen, ist für die Berechnung des Unfallausgleichs von 
der individuellen Erwerbsfähigkeit der oder des Geschä
digten, die unmittelbar vor dem Eintritt des Dienstunfalls 
bestand, auszugehen und zu ermitteln, welcher Teil dieser 
individuellen Erwerbsfähigkeit durch den Dienstunfall 
gemindert wurde. Beruht die frühere Minderung der Er
werbsfähigkeit auf einem Dienstunfall, kann ein einheit
licher Unfallausgleich festgesetzt werden. 

(3) Der Unfallausgleich wird in Höhe der Grundrente 
nach § 31 Abs. 1 bis 3 des Bundesversorgungsgesetzes 
gewährt. 

(4) Der Unfallausgleich wird neu festgestellt, wenn in 
den Verhältnissen, die für die Feststellung maßgebend 
gewesen sind, eine wesentliche Änderung eingetreten ist. 
Zu diesem Zweck ist die Beamtin oder der Beamte ver
pflichtet, sich auf Anordnung der obersten Dienstbehörde 
durch eine von ihr bestimmte Ärztin oder einen von ihr 
bestimmten Arzt untersuchen zu lassen; die oberste Dienst
behörde kann diese Befugnis auf andere Stellen über
tragen. 

§ 43 
Unfallruhegehalt 

( 1) Ist die Beamtin oder der Beamte infolge des Dienst
unfalls dienstunfähig geworden und in den Ruhestand ver
setzt worden oder hätte sie oder er in den Ruhestand 
wegen Dienstunfähigkeit infolge des Dienstunfalls versetzt 
werden müssen, wenn sie oder er nicht zuvor wegen Errei
chens der Altersgrenze in den Ruhestand getreten wäre, 
erhält sie oder er Unfallruhegehalt. 

(2) Wird eine Beamtin oder ein Beamter aufgrund eines 
Dienstunfalls nach Absatz 1 vor Vollendung des 60. Lebens
jahres in den Ruhestand versetzt, wird zur Berechnung 
des Unfallruhegehalts nur die Hälfte der Zurechnungszeit 
nach § 19 Abs: 1 hinzugerechnet. 

(3) Der Ruhegehaltssatz nach § 20 Abs. I erhöht sich 
um 20 v. H. Das Unfallruhegehalt beträgt mindestens 
66,67 v. H. der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge und darf 
71,75 v. H. der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge nicht 
übersteigen. Es darf nicht hinter 71,75 v. H. der jeweils 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Be-

soldungsgruppe A 4 zurückbleiben; § 20 Abs. 3 Satz 3 gilt 
entsprechend. 

§ 44 
Erhöhtes Unfallruhegehalt 

(1) Ein erhöhtes Unfallruhegehalt erhält, wer als Beam
tin oder Beamter 

1. bei Ausübung einer Diensthandlung einer damit ver
bundenen besonderen Lebensgefahr ausgesetzt ist und 
infolge dieser Gefährdung einen Dienstunfall erleidet, 

2. in Ausübung des Dienstes durch einen rechtswidrigen 
Angriff einen Dienstunfall erleidet, 

3. außerhalb des Dienstes durch einen Angriff im Sinne 
des § 38 Abs. 4 einen Körperschaden erleidet oder 

4. einen Einsatzunfall oder ein diesem gleichstehendes 
Ereignis im Sinne des § 39 Abs. 1 erleidet 

und infolgedessen dienstunfähig geworden und in den 
Ruhestand versetzt worden ist, sofern bei ihr oder ihm im 
Zeitpunkt der Versetzung in den Ruhestand infolge des 
Dienstunfalls, des Einsatzunfalls oder einem diesen gleich
stehenden Ereignis eine Minderung der Erwerbsfähigkeit 
von mindestens 50 v. H. vorliegt. 

(2) Das erhöhte Unfallruhegehalt beträgt 80 v. H. der ru
hegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der über
nächsten Besoldungsgruppe, jedoch für Beamtinnen und 
Beamte 

1. der L~ufbahngruppe 1, erstes Einstiegsamt, mindestens 
der Besoldungsgruppe A 6, 

2. der Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt, mindes
tens der Besoldungsgruppe A 9, 

3. der Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt, mindestens 
der Besoldungsgruppe A 12 und 

4. der Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt, mindes
tens der Besoldungsgruppe A 16. 

§ 45 
Unfallunterhaltsbeitrag für frühere Beamtinnen 

und Beamte sowie frühere Ruhestandsbeamtinnen 
und Ruhestandsbeamte 

( I) Eine fiühere Beamtin oder ein früherer Beamter, die 
oder der durch einen Dienstunfall geschädigt wurde und 
deren oder dessen Beamtenverhältnis nicht durch Eintritt 
oder Versetzung in den Ruhestand oder durch Wechsel zu 
einem anderen Dienstherrn geendet hat, erhält neben dem 
Heilverfahren nach§ 41 einen Unfallunterhaltsbeitrag, so
lange bei ihr oder ihm eine Minderung der Erwerbsfähigkeit 
von mindestens 20 v. H. vorliegt. 

(2) Der Unfallunterhaltsbeitrag beträgt 

1. 66,67 v. H. der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge nach 
Absatz 3 bei völliger Erwerbsunfähigkeit, 

2. bei Minderung der Erwerbsfähigkeit den der Minderung 
entsprechenden Teil des Unfallunterhaltsbeitrages nach 
Nummer 1. 
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Im Fall von Satz 1 Nr. 2 kann der Unterhaltsheitrag auf 
Antrag bis auf den Betrag nach Satz I Nr. 1 erhöht werden, 
solange die oder der Geschädigte aus Anlass des Unfalls 
unverschuldet arbeitsuchend ist. 

(3) Die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bestimmen sich 
nach § 11 Abs. 1 . Bei einer früheren Beamtin oder einem 
früheren Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 
sind die Dienstbezüge zugrunde zu legen, die sie oder er 
bei der Ernennung zur Beamtin oder zum Beamten auf 
Probe zuerst erhalten hätte. Ist die Beamtin oder der Be
amte wegen Dienstunfähigkeit infolge des Dienstunfalls 
entlassen worden, gilt § 11 Abs. 2 entsprechend. 

(4) Ist die Beamtin oder der Beamte wegen Dienst
unfähigkeit infolge des Dienstunfalls entlassen worden, 
darf der Unfallunterhaltsbeitrag nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 
nicht hinter dem Mindestunfallruhegehalt nach § 43 Abs. 3 
Satz 3 zurückbleiben. Ist die Beamtin oder der Beamte 
wegen Dienstunfähigkeit infolge eines Dienstunfalls der 
in § 44 Abs. 1 bezeichneten Art entlassen worden und 
beträgt die Minderung der Erwerbsfähigkeit der Beamtin 
oder des Beamten in Folge des Dienstunfalls im Zeitpunkt 
der Entlassung mindestens 50 v. H., treten an die Stelle des 
Mindestunfallruhegehalts 80 v. H. der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, die 
sich bei sinngemäßer Anwendung des § 44 Abs. 2 ergibt. 

(5) Die Minderung der Erwerbsfähigkeit ist nach der kör
perlichen Beeinträchtigung im allgemeinen Erwerbsleben 
zu beurteilen. Zum Zweck der Nachprüfung der Minderung 
der Erwerbsfähigkeit ist die frühere Beamtin oder der frü
here Beamte verpflichtet, sieh auf Anordnung der obersten 
Dienstbehörde durch eine von ihr bestimmte ärztliche 
Stelle untersuchen zu lassen; die oberste Dienstbehörde 
kann diese Befugnis auf andere Stellen übertragen. 

(6) Die Absätze I bis 5 gelten entsprechend für eine frü
here Ruhestandsbeamtin oder einen früheren Ruhestands
beamten, die oder der durch einen Dienstunfall verletzt 
wurde und ihre oder seine Rechte als Ruhestandsbearptin 
oder Ruhestandsbeamter verloren hat oder der oder dem 
das Ruhegehalt aberkannt worden ist. 

§ 46 
Unfallunterhaltsbeitrag bei Schädigung 

eines ungeborenen Kindes 

( l) Ein Kind, das nach § 37 Abs. 3 einen Anspruch auf 
Unfallfürsorge hat, erhält, solange bei ihm eine Minderung 
der Erwerbsfähigkeit von mindestens 20 v. H. vorliegt, 
neben dem Heilverfahren und dem Unfallausgleich einen 
Unfallunterhaltsbeitrag 

1. bei Verlust der Erwerbsfähigkeit in Höhe des Mindest
unfallwaisengeldes nach§ 48 Nr. 1 Buchst.bin Verbin
dung mit § 43 Abs. 3 Satz 3, 

2. bei Minderung der Erwerbsfähigkeit in Höhe eines die
ser Minderung der Erwerbsfähigkeit entsprechenden 
Teils des Unfallunterhaltsbeitrages nach Nummer 1. 

Der Unfallunterhaltsbeitrag nach Satz l ist 

l. ab Vollendung des 18. Lebensjahres in voller Höhe, 

2. ab Vollendung des 14. Lebensjahres und vor Vollen
dung des 18. Lebensjahres in Höhe von 50 v. H. und 
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3. vor Vollendung des 14. Lebensjahres m Höhe von 
30 V. H. 

zu gewähren. 

(2) § 45 Abs. 5 gilt entsprechend. Bei Minderjährigen 
wird die Minderung der Erwerbsfähigkeit nach den 
Auswirkungen bemessen, die sich bei Erwachsenen mit 
gleiehem Gesundheitsschaden ergeben würden. Die Sor
geberechtigten sind verpflichtet, Untersuchungen zu er
möglichen. 

(3) Der Anspruch auf Unfallunterhaltsbeitrag ruht inso
weit, als während einer Heimpflege von mehr als einem 
Kalendermonat Pflegekosten gemäß § 41 Abs. 2 erstattet 
werden. 

(4) Ein Anspruch auf Waisengeld nach diesem Gesetz 
steht einem Unfallunterhaltsbeitrag nach dieser Regelung 
nicht entgegen. 

§ 47 
Unfallsterbegeld 

Ist die oder der Geschädigte an den Folgen des Dienst
unfalls verstorben, wird neben dem Sterbegeld nach § 26 
einmalig ein Unfallsterbegeld gewährt. Dieses beträgt das 
Einfache der Dienstbezüge oder des Anwärtergrundbe
trages im Monat des Dienstunfalls. Im Übrigen gilt § 26 
Abs. 1 bis 4 entsprechend. 

§ 48 
Unfall-Hinterbliebenenversorgung 

Ist eine Beamtin oder ein Beamter, die oder der Un
fallruhegehalt erhalten hätte, oder eine Ruhestandsbeamtin 
oder ein Ruhestandsbeamter, die oder der Unfallruhegehalt 
bezog oder hätte beziehen können, verstorben, gelten für 
die Versorgung ihrer oder seiner Hinterbliebenen nach 
Kapitel 3 folgende Maßgaben: 

1. Lag die Ursache des Versterbens in dem Dienstunfall 
oder dessen Folgen, beträgt 

a) das Witwen- oder Witwergeld 60 v. H. des Unfall
ruhegehalts nach den§§ 43 und 44 und 

b) das Waisengeld für jedes nach § 30 waisengeld
berechtigte Kind 30 v. H. des Unfallruhegehalts nach 
den §§ 43 und 44; es wird auch elternlosen Enkeln 
gewährt, deren Unterhalt zur Zeit des Dienstunfalls 
ganz oder überwiegend durch die Verstorbene oder 
den Verstorbenen bestritten wurde. 

2. Im Fall des Versterbens einer Ruhestandsbeamtin oder 
eines Ruhestandsbeamten, dessen Ursache nicht in dem 
Dienstunfall oder dessen Folgen lag, ist die Hinter
bliebenenversorgung unter Zugrundelegung des Unfall
ruhegehalts nach den §§ 43 und 44 zu berechnen. 

§ 49 
Unterhaltsbeitrag für Verwandte 

der aufsteigenden Linie 

Hat eine unter den Voraussetzungen des § 48 Nr. l Ver-
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storbene oder ein unter den Voraussetzungen des § 48 Nr. 1 
Verstorbener zur Zeit des Dienstunfalls ganz oder über
wiegend den Unterhalt von Verwandten der aufsteigenden 
Linie bestritten, erhalten diese für die Dauer der Bedürf
tigkeit einen Verwandtenunterhaltsbeitrag von zusammen 
30 v. H. des Unfallruhegehalts nach den§§ 43 und 44, min
destens jedoch in Höhe von 40 v. H. des in § 43 Abs. 3 
Satz 3 genannten Betrages. Sind mehrere Personen an
spruchsberechtigt, wird der Unterhaltsbeitrag den Eltern 
vor den Großeltern gewährt; an die Stelle eines verstorbe
nen Elternteiles treten dessen Eltern. Die Bewilligung ist 
zu befristen. Wiederholte Bewilligungen sind zulässig. 

§ 50 
Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebene 

( 1) Ist in den Fällen des § 45 die frühere Beamtin, der 
frühere Beamte, die frühere Ruhestandsbeamtin oder der 
frühere Ruhestandsbeamte an den Folgen des Dienstunfalls 
verstorben, erhält die Witwe oder der Witwer für die Dauer 
von zwei Jahren einen Unterhaltsbeitrag in Höhe des Wit
wen- oder Witwergeldes, das sich nach den allgemeinen 
Vorschriften unter Zugrundelegung des Unfallunterhalts
beitrags nach § 45 Abs.· 2 Satz I Nr. l ergibt. Erzieht die 
Witwe oder der Witwer ein Kind der oder des Verstorbenen, 
wird der Unterhaltsbeitrag für die Dauer des Anspruchs 
auf Kindergeld nach Abschnitt X des Einkommensteuer
gesetzes gewährt. 

(2) Der Unterhaltsbeitrag für Waisen richtet sich nach 
den allgemeinen Vorschriften unter Zugrundelegung des 
Unfallunterhaltsbeitrags nach § 45 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1. 

(3) Ist in den Fällen des § 45 die frühere Beamtin, der 
frühere Beamte, die frühere Ruhestandsbeamtin oder der 
frühere Ruhestandsbeamte nicht an den Folgen des Dienst
unfalls verstorben, kann auf Antrag bei wirtschaftlicher 
Bedürftigkeit ihren oder seinen Hinterbliebenen ein Unter
haltsbeitrag bis zur Höhe des Witwen-, Witwer- und Wai
sengeldes bewilligt werden, das sich nach den allgemeinen 
Vorschriften unter Zugrundelegung des Unfallunterhalts
beitrages ergibt, den die oder der Verstorbene im Zeitpunkt 
des Todes bezogen hat oder bezogen hätte. Absatz 1 gilt 
entsprechend. Der Unfallausgleich nach § 42 sowie der 
Zuschlag bei Arbeitslosigkeit nach § 45 Abs. 2 Satz 2 
bleiben dabei außer Betracht. 

§ 51 
Höchstgrenzen der Hinterbliebenenversorgung 

Die Unfallversorgung der Hinterbliebenen nach den 
§§ 48 bis 50 darf insgesamt die Bezüge (Unfallruhegehalt 
oder Unfallunterhaltsbeitrag) nicht übersteigen, die die 
oder der Verstorbene erhalten hat oder hätte erhalten kön
nen. Abweichend von Satz I sind in den Fällen des § 44 
als Höchstgrenze mindestens die ruhegehaltfähigen Dienst
bezüge aus der Endstufe der übernächsten anstelle der von 
der oder dem Verstorbenen tatsächlich erreichten Besol
dungsgruppe zugrunde zu legen. § 32 ist mit der Maßgabe 
entsprechend anzuwenden, dass der Unfallausgleich nach 
§ 42 sowie der Zuschlag bei Arbeitslosigkeit nach § 45 
Abs. 2 Satz 2 bei der vergleichenden Berechnung außer 
Betracht bleiben. 

§ 52 
Einmalige Unfallentschädigung 

( 1) Eine Beamtin oder ein Beamter, bei der oder dem 

1. infolge eines Ereignisses im Sinne des § 44 Abs. 1 oder 

2. in anderen Fällen infolge eines Unfalls, der auf die ty
pische immanente Gefährlichkeit einer Diensthandlung 

a) als Angehörige oder Angehöriger des besonders ge
fährdeten fliegenden Personals während des Flug
dienstes, 

b) als Helm- oder Schwimmtaucherin oder Helm- oder 
Schwimmtaucher während des besonders gefähr
lichen Tauchdienstes, 

c) als Angehörige oder Angehöriger des besonders 
gefährdeten Munitionsuntersuchungspersonals wäh
rend des dienstlichen Umgangs mit Munition, 

d) als Angehörige oder Angehöriger einer Einheit der 
Landespolizei für besondere polizeiliche Einsätze 
bei einer besonders gefährlichen Diensthandlung im 
Einsatz oder in der Ausbildung dazu, 

e) im Einsatz beim Ein- oder Aushängen von Außen
lasten bei einem Drehflügelflugzeug, 

f) als Angehörige oder Angehöriger des feuerwehrtech
ni schen Dienstes bei Durchführung von Ausbildungs
maßnahmen unter besonders gefährlichen Bedingun
gen 

zurückzuführen ist, 

eine dauerhafte Minderung der Erwerbsfähigkeit von min
destens 50 v. H. festgestellt wird, erhält eine einmalige Un
fallentschädigung von 150 000 Euro. § 42 Abs. 2 Satz 1 
und 3 gilt entsprechend. Beruht eine frühere körperliche 
Beeinträchtigung auf einem vorhergegangenen Ereignis im 
Sinne von Satz I Nr. 2 oder § 44 Abs. 1, ist die sich aus 
der Gesamtheit der Folgen beider Ereignisse ergebende 
Minderung der Erwerbsfähigkeit maßgeblich. 

(2) Ist eine Beamtin oder ein J3eamter, der oder dem eine 
einmalige Unfallentschädigung nach Absatz 1 zugestanden 
hätte, vor der Gewährung der einmaligen Unfallentschä
digung nach Absatz l an den Folgen des den Anspruch 
auf Unfallentschädigung begründenden Ereignisses ver
storben, wird den Hinterbliebenen eine einmalige Ent
schädigung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
gewährt: 

l. Die Witwe oder der Witwer sowie die versorgungsbe
rechtigten Kinder erhalten eine Entschädigung in Höhe 
von 30 000 Euro pro Person, insgesamt mindestens 
jedoch I 00 000 Euro. 

2. Sind Anspruchsberechtigte im Sinne der Nummer 1 
nicht vorhanden, so erhalten auf Antrag die Eltern und 
die nicht versorgungsberechtigten Kinder eine Entschä
digung in Höhe von insgesamt 40 000 Euro. 

Sind mehrere gleichberechtigte Personen vorhanden, ist 
für die Bestimmung der Zahlungsempfängerin oder des 
Zahlungsempfängers die Reihenfolge der Aufzählung in 
Satz 1 maßgebend. 

(3) Eine Entschädigung aus einer Unfallversicherung, 
für die der Dienstherr Beiträge geleistet hat, ist auf die 
Unfallentschädigung nach Absatz 1 anzurechnen. 
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( 4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für sonstige Angehörige 
des öffentlichen Dienstes entsprechend, soweit tarifver
tragliche Regelungen nicht günstiger sind. 

§ 53 
Schadensausgleich in besonderen Fällen 

( 1) Schäden, die Beamtinnen und Beamten oder anderen 
Angehörigen des öffentlichen Dienstes während einer Ver
wendung im Sinne des § 39 Abs. 1 Satz 1 Nr. J Buchst. a 
oder § 39 Abs. 1 Satz 2 infolge von besonderen, vom In
land wesentlich abweichenden Verhältnissen, insbesondere 
infolge von Kriegshandlungen, kriegerischen Ereignissen, 
Aufruhr, Unruhen oder Naturkatastrophen oder als Folge 
der Ereignisse nach§ 39 Abs. 1 Satz I Nr. 1 Buchst. b oder 
Nr. 2 entstehen, werden in angemessenem Umfang aus
geglichen. Gleiches gilt für Schäden der Beamtinnen und 
Beamten oder anderen Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes durch einen Gewaltakt gegen staatliche Amts
träger, Einrichtungen oder Maßnahmen, wenn die Beam
tinnen und Beamten oder andere Angehörige des öffent
lichen Dienstes von dem Gewaltakt in Ausübung des 
Dienstes oder wegen ihrer Eigenschaft als Beamtinnen 
und Beamte oder andere Angehörige des öffentlichen 
Dienstes betroffen sind. 

(2) Im Fall einer Verwendung im Sinne des § 39 Abs. 
Satz 1 Nr. 1 Buchst. a oder§ 39 Abs. 1 Satz 2 wird Beam
tinnen und Beamten oder anderen Angehörigen des öf
fentlichen Dienstes ein angemessener Ausgleich auch für 
Schäden infolge von Maßnahmen einer ausländischen 
Regierung, die sich gegen die Bundesrepublik Deutschland 
richten, gewährt. 

(3) Ist eine Beamtin, ein Beamter, eine andere Angehörige 
oder ein anderer Angehöriger des öffentlichen Dienstes 
an. den Folgen des schädigenden Ereignisses der in den 
Absätzen 1 oder 2 bezeichneten Art verstorben, wird 

1. der Witwe, dem Witwer sowie den versorgungsberech
tigten Kindern oder 

2. den Eltern sowie den nicht versorgungsberechtigten 
Kindern, wenn Anspruchsberechtigte nach Nummer 1 
nicht vorhanden sind, 

ein angemessener Ausgleich gewährt. Der Ausgleich für 
ausgefallene Versicherungen wird der natürlichen Person 
gewährt, die die Beamtin, der Beamte oder andere Ange
hörige des öffentlichen Dienstes im Versicherungsvertrag 
begünstigt hat. Sind Versicherungsansprüche zur Finanzie
rung des Erwerbs von Wohneigentum an eine juristische 
Person oder Personengesellschaft abgetreten worden, wird 
der Ausgleich für die ausgefallene Versicherung an diese 
juristische Person oder Personengesellschaft gezahlt, wenn 
die Abtretung durch die Beamtin, den Beamten, die andere 
Angehörige oder den anderen Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes dazu gedient hat, eine natürliche Person von Zah
lungspflichten aufgrund der Finanzierung von Wohneigen
tum freizustellen. 

(4) Der Schadensausgleich nach den Absätzen 1 bis 3 
wird nur einmal gewährt. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auch auf Schäden bei dienst
licher Verwendung im Ausland anzuwenden, die im Zusam
menhang mit einer Verschleppung oder einer Gefangen-
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schaft entstanden sind oder darauf beruhen, dass die oder 
der Geschädigte aus sonstigen mit dem Dienst zusammen
hängenden Gründen dem Einflussbereich des Dienstherrn 
entzogen ist. 

(6) Für den Schadensausgleich gelten § 38 Abs. 5 und 
§ 39 Abs. 3 entsprechend. 

§ 54 
Nichtgewährung von Unfallfürsorge 

(1) Unfallfürsorge wird nicht gewährt, wenn die oder 
der Geschädigte das schädigende Ereignis vorsätzlich her
beigeführt hat, soweit das Handeln nicht gerechtfertigt ist. 

(2) Hat die oder der Geschädigte eine die Heilbehandlung 
betreffende Anordnung ohne gesetzlichen oder sonstigen 
wichtigen Grund nicht befolgt und wird dadurch ihre oder 
seine Dienst- oder Erwerbsfähigkeit ungünstig beeinflusst, 
soll ihr oder ihm die oberste Dienstbehörde oder die von 
ihr bestimmte Stelle die Unfallfürsorge insoweit versagen. 
Der oder dem Geschädigten ist eine Belehrung über diese 
Folgen bei der Anordnung einer Heilbehandlung schriftlich 
zuzustellen. 

§ 55 
Meldung und Untersuchungsverfahren 

(1) Unfälle, aus denen Unfallfürsorgeansprüche nach 
diesem Gesetz entstehen können, sind innerhalb einer 
Ausschlussfrist von zwei Jahren nach dem Eintritt des 
Unfalles bei der oder dem Dienstvorgesetzten der oder des 
Geschädigten zu melden. In den Fällen des § 38 Abs. 3 
beginnt die Frist nach Satz 1 in dem Zeitpunkt, in dem die 
Beamtin oder der Beamte von der Erkrankung, die als 
Berufskrankheit anerkannt werden soll, durch eine Diag
nose Kenntnis erhält. 

(2) Nach Ablauf der Ausschlussfrist nach Absatz 1 wird 
Unfallfürsorge nur gewährt, wenn seit dem Unfall oder 
der Diagnose einer Erkrankung, die als Berufskrankheit 
anerkannt werden soll, weniger als zehn Jahre vergangen 
sind und gleichzeitig glaubhaft gemacht wird, dass mit 
der Möglichkeit einer den Anspruch auf Unfallfürsorge 
begründenden Folge des Unfalles oder der Erkrankung 
nicht habe gerechnet werden können oder dass die oder 
der Berechtigte durch außerhalb ihres oder seines Willens 
liegende Umstände gehindert worden ist, den Unfall oder 
die Berufserkrankung zu melden. Die Meldung muss, nach
dem mit der Möglichkeit einer den Anspruch auf Unfall
fürsorge begründenden Folge des Unfalles oder der Berufs
erkrankung gerechnet werden konnte oder das Hindernis 
für die Meldung weggefallen ist, innerhalb von drei Mo
naten erfolgen. Die Unfallfürsorge wird in diesen Fällen 
vom Tag der Meldung an gewährt; zur Vermeidung von 
Härten kann sie auch von einem früheren Zeitpunkt an 
gewährt werden. 

(3) Die oder der Dienstvorgesetzte hat jeden Unfall, der 
ihr oder ihm von Amts wegen oder durch Meldung der 
Beteiligten bekannt wird, sofort zu untersuchen. Die oberste 
Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle entschei
det, ob ein Dienstunfall vorliegt und ob die oder der Ge-
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schädigte den Unfall vorsätzlich herbeigeführt hat. Die 
Entscheidung ist der oder dem Geschädigten oder ihren 
oder seinen Hinterbliebenen bekannt zu geben. 

(4) Unfallfürsorge nach § 37 Abs. 3 wird nur gewährt, 
wenn der Unfall der Beamtin oder die schädigenden 
Einwirkungen innerhalb der Fristen nach den Absätzen l 
und 2 gemeldet und als Dienstunfall anerkannt worden 
sind. Der Anspruch auf Unfallfürsorge nach den §§ 41, 42 
und 46 ist innerhalb von zwei Jahren vom Tag der Ge
burt an von den Sorgeberechtigten geltend zu machen. 
Absatz 2 gilt mit der Maßgabe, dass die Zehn-Jahres-Frist 
am Tag der Geburt zu laufen beginnt. Der Antrag muss, 
nachdem mit der Möglichkeit einer Schädigung durch einen 
Dienstunfall der Mutter oder gleichgestellte Einwirkungen 
während der Schwangerschaft gerechnet werden konnte, 
innerhalb von drei Monaten gestellt werden. 

§ 56 
Begrenzung der Unfallfürsorgeansprüche 

( l) Die geschädigte Beamtin oder der geschädigte Be
amte und ihre oder seine Hinterbliebenen haben aus Anlass 
eines Dienstunfalls gegen den Dienstherrn nur die in den 
§§ 37 bis 53 geregelten Ansprüche. Ist die Beamtin oder 
der Beamte nach dem Dienstunfall in den Bereich eines 
anderen öffentlich-rechtlichen Dienstherrn im Geltungs
bereich dieses Gesetzes versetzt worden, richten sich die 
Ansprüche gegen diesen; das Gleiche gilt in den Fällen 
des gesetzlichen Übertritts oder der Übernahme bei der 
Umbildung von Körperschaften. Eine Beamtin oder ein 
Beamter, die oder der aus dem Bereich eines öffentlich
rechtlichen Dienstherrn außerhalb des Geltungsbereichs 
dieses Gesetzes zu einem Dienstherrn im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes versetzt wird, erhält Unfallfürsorge nach 
den Vorschriften dieses Gesetzes, sofern nicht durch den 
vormaligen Dienstherrn Leistungen gewährt wurden oder 
weiter gewährt werden, die nach Sinn und Zweck Unfall
fürsorgeleistungen nach den Vorschriften dieses Gesetzes 
entsprechen. 

(2) Weitergehende Ansprüche aufgrund allgemeiner ge
setzlicher Vorschriften können gegen einen öffentlich
rechtlichen Dienstherrn im Bundesgebiet oder gegen die 
in seinem Dienst stehenden Personen nur dann geltend 
gemacht werden, wenn der Dienstunfall 

1. durch eine vorsätzliche unerlaubte Handlung einer sol
chen Person verursacht worden ist oder 

2. bei der Teilnahme am allgemeinen Verkehr eingetreten 
ist. 

Im Fall von Satz 1 Nr. 2 sind Leistungen, die der Beamtin, 
dem Beamten und ihren oder seinen Hinterbliebenen nach 
diesem Gesetz gewährt werden, auf die weitergehenden 
Ansprüche anzurechnen; der Diensthen, der Leistungen 
nach diesem Gesetz gewährt, hat keinen Anspruch auf 
Ersatz dieser Leistungen gegen einen anderen öffentlich
rechtlichen Dienstherrn im Bundesgebiet. 

(3) Ersatzansprüche gegen andere Personen bleiben un
berührt. 

(4) Auf laufende und einmalige Geldleistungen, die 
nach diesem Gesetz wegen eines Körper-, Sach- oder Ver-

mögensschadens gewährt werden, sind Geldleistungen 
anzurechnen, die wegen desselben Schadens von anderer 
Seite erbracht werden. Hierzu gehören insbesondere Geld
leistungen, die von Drittstaaten oder von zwischen- oder 
überstaatlichen Einrichtungen gewährt oder veranlasst 
werden. Nicht anzurechnen sind Leistungen privater Scha
densversicherungen, die auf Beiträgen der Beamtinnen, 
Beamten oder anderen Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes beruhen; dies gilt nicht in den Fällen des § 40. 

Kapitel 5 
Übergangsgeld und jährliche Sonderzahlung 

§ 57 
Übergangsgeld 

(1) Eine Beamtin oder ein Beamter mit Dienstbezügen, 
die oder der entlassen wird, erhält als Übergangsgeld nach 
vollendeter einjähriger Beschäftigungszeit das Einfache 
und bei längerer Beschäftigungszeit für jedes weitere 
volle Jahr ihrer Dauer die Hälfte, insgesamt höchstens das 
Sechsfache der Dienstbezüge nach § 1 Abs. 3 Nm. 1 bis 4 
des Landesbesoldungsgesetzes des letzten Monats, sofern 
sie oder er die Entlassung nicht selbst beantragt hat. § 11 
Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. Das Übergangsgeld wird 
auch dann gewährt, wenn die Beamtin oder der Beamte im 
Zeitpunkt der Entlassung ohne Dienstbezüge beurlaubt war. 
Maßgebend sind die Dienstbezüge, die die Beamtin oder 
der Beamte im Zeitpunkt der Entlassung erhalten hätte. 

(2) Als Beschäftigungszeit gilt die Zeit hauptberuflicher 
entgeltlicher Tätigkeit im Dienst desselben Dienstherrn 
oder der Verwaltung, deren Aufgaben der Dienstherr über
nommen hat, sowie im Fall der Versetzung die entsprechende 
Zeit im Dienst des früheren Dienstherrn. Die vor einer Be
urlaubung ohne Besoldung liegende Beschäftigungszeit 
wird mit berücksichtigt. 

(3) Das Übergangsgeld wird nicht gewährt, wenn 

1. die Beamtin oder der Beamte nach § 22 Abs. 1 Nr. l und 
Abs. 2 Satz I des Beamtenstatusgesetzes entlassen ist, 
nach § 23 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und Abs. 3 Satz I Nr. 1 
des Beamtenstatusgesetzes oder § 34 Abs. 1 des Lan
desbeamtengesetzes entlassen wird, 

2. ein Unterhaltsbeitrag nach § 22 bewilligt wird, 

3. die Beschäftigungszeit als ruhegehaltfähige Dienstzeit 
angerechnet wird oder 

4. die Beamtin oder der Beamte mit der Ernennung zur 
Beamtin auf Zeit oder zum Beamten auf Zeit entlassen 
wird. 

(4) Das Übergangsgeld wird in Monatsbeträgen für die 
auf die Entlassung folgende Zeit wie die Dienstbezüge 
gezahlt. Es ist längstens bis zum Ende des Monats zu 
zahlen, in dem die Beamtin oder der Beamte die für ihr 
oder sein Beamtenverhältnis bestimmte gesetzliche Alters
grenze erreicht hat. 

(5) Bezieht die entlassene Beamtin oder der entlassene 
Beamte Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkommen im Sinne 
des § 67 Abs. 6, ve!Tingert sich das Übergangsgeld um 
den Betrag dieser Einkünfte. 
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§ 58 
Übergangsgeld für entlassene politische Beamtinnen 

und entlassene politische Beamte 

(1) Eine Beamtin oder ein Beamter, die qder der aus 
einem Amt im Sinne des § 30 Abs. 1 Satz I des Beamten
statusgesetzes in Verbindung mit§ 41 des Landesbeamten
gesetzes entlassen wird, erhält anstelle des Übergangs
geldes nach § 57 Abs. 1 ein Übergangsgeld in Höhe von 
71,75 v. H. der monatlichen ruhegehaltfähigen Dienstbe
züge aus der Besoldungsgruppe, in der sie oder er sich 
zur Zeit der Entlassung befunden hat, sofern sie oder er 
die Entlassung nicht selbst beantragt hat. § 4 des Landes
besoldungsgesetzes gilt entsprechend. 

(2) Das Übergangsgeld wird für jeden vollen Monat der 
Zeit, die die Beamtin oder der Beamte das Amt, aus dem 
sie oder er entlassen worden ist, wahrgenommen hat, 
längstens für die Dauer von drei Jahren, gewährt. 

(3) § 57 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend. Der Zahlungs
zeitraum beginnt jedoch frühestens mit dem Ende der 
Fortzahlung der Besoldung nach § 4 Abs. 1 des Landes
besoldungsgesetzes. 

( 4) Bezieht die entlassene Beamtin oder der entlassene 
Beamte Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkommen im Sinne 
des § 67 Abs. 6, verringert sich das Übergangsgeld um 
den Betrag dieser Einkünfte. 

§ 59 
Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen 

(1) Beamtinnen und Beamte des Vollzugsdienstes oder 
des Einsatzdienstes der Feuerwehr, die wegen Erreichens 
einer Altersgrenze nach§ 106 Abs. 1 oder 2, § 114 Abs. 1 
oder § 115 des Landesbeamtengesetzes in den Ruhestand 
treten oder nach § 106 Abs. 3 des Landesbeamtengesetzes 
in den Ruhestand versetzt werden und ab Beginn des Ruhe
standes einen Anspruch auf eine vorübergehende Erhö
hung des Ruhegehalts nach § 21 haben, erhalten neben 
dem Ruhegehalt einen Ausgleich in Höhe von 4 091 Euro. 
Der Ausgleich ist zwei Monate nach Eintritt in den Ruhe
stand in einer Summe zu zahlen. 

(2) Schwebt zum Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhe
stand gegen die Beamtin oder den Beamten ein Verfahren 
auf Rücknahme der Ernennung oder ein Verfahren, das nach 
§ 24 des Beamtenstatusgesetzes zum Verlust der Beamten
rechte führen könnte, oder ist gegen die Beamtin oder den 
Beamten Disziplinarklage erhoben worden, darf der Aus
gleich erst gewährt werden, wenn das Verfahren bestands
oder rechtskräftig abgeschlossen wurde, ohne dass dadurch 
ein Verlust der Versorgungsbezüge eingetreten ist. 

§ 60 
Jährliche Sonderzahlung 

(1) Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte er
halten für den Monat Dezember eine jährliche Sonderzah
lung. Diese beträgt 3 v. H. des dem erdienten Ruhegehalt 
zugrunde liegenden Grundgehalts unter Anwendung des 
erdienten Ruhegehaltssatzes, mindestens jedoch 200 Euro. 
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(2) Die Sonderzahlung nach Absatz I wird Hinterblie
benen unter Berücksichtigung der für sie maßgebenden 
Anteilssätze des Witwen-, Witwer- oder Waisengeldes 
gewährt. 

(3) Neben der Sonderzahlung nach den Absätzen I und 2 
wird der oder dem Berechtigten eine jährliche Sonderzah
lung in entsprechender Anwendung des § 56 Abs. 2 des 
Landesbesoldungsgesetzes gewährt. 

( 4) Der Anspruch auf die Sonderzahlung nach den Ab
sätzen 1 bis 3 entfällt, wenn die Versorgungsbezüge voll
ständig ruhen. 

(5) Eine aus einem aktiven Dienstverhältnis nach § 56 
des Landesbesoldungsgesetzes gewährte Sonderzahlung 
schließt den Anspruch auf die Sonderzahlung nach den Ab
sätzen 1 bis 3 aus. Bestehen mehrere Rechtsverhältnisse 
als Versorgungsempfängerin oder Versorgungsempfänger 
nach Landesrecht, wird die Sonderzahlung nur einmal 
gewährt. Der Anspruch aus einem Ruhegehalt geht dem 
Anspruch als Hinterbliebene oder Hinterbliebener vor. Bei 
Anspruch auf mehrere gleichartige Versorgungen ist die 
Sonderzahlung aus dem zuletzt entstandenen Versorgungs
anspruch zu zahlen. 

(6) Die Sonderzahlung nach den Absätzen l bis 3 gilt 
für die Anwendung von Ruhens-, Anrechnungs- und Kür
zungsvorschriften nicht als Versorgungsbezug. 

Kapitel 6 
Familien-, kinder- und pflegebezogene Leistungen 

§ 61 
Familienzuschlag und Ausgleichsbetrag 

(1) Auf den Familienzuschlag nach § 11 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 finden die Vorschriften der§§ 38 und 39 des Landes
besoldungsgesetzes Anwendung. Neben dem Ruhegehalt 
wird ein Familienzuschlag der Stufe 2 entsprechend den 
§§ 38 und 39 des Landesbesoldungsgesetzes gezahlt. Er 
wird unter Berücksichtigung der nach den Verhältnissen 
der Beamtin, des Beamten, der Ruhestandsbeamtin oder 
des Ruhestandsbeamten für die Stufe 2 des Familienzu
schlages in Betracht kommenden Kinder neben dem Wit
wen- oder Witwergeld gezahlt, soweit die Witwe oder der 
Witwer Anspruch auf Kindergeld für diese Kinder nach 
dem Einkommensteuergesetz oder dem Bundeskindergelde 
gesetz hat oder ohne Berücksichtigung der §§ 64 und 65 
des Einkommensteuergesetzes oder der§§ 3 und4 des Bun
deskindergeldgesetzes hätte; soweit hiernach ein Anspruch 
auf den Familienzuschlag nicht besteht, wird er neben dem 
Waisengeld gezahlt, wenn die Waise bei den Stufen des 
Familienzuschlages zu berücksichtigen ist oder zu berück
sichtigen wäre, wenn die Beamtin, der Beamte, die Ruhe
standsbeamtin oder der Ruhestandsbeamte noch lebte. Sind 
mehrere Anspruchsberechtigte vorhanden, wird der Fami
lienzuschlag auf die Anspruchsberechtigten nach der Zahl 
der auf sie entfallenden Kinder zu gleichen Teilen auf
geteilt. 

(2) Neben dem Waisengeld wird ein Ausgleichsbetrag 
gezahlt, der dem Betrag für das erste Kind nach § 66 
Abs. l des Einkommensteuergesetzes entspricht, wenn 



GVBI. LSA Nr. 9/2018. ausgegeben am 2 L 6. 201 8 

die Waise die Voraussetzungen des § 32 Abs. l bis 5 des 
Einkommensteuergesetzes erfülh, Ausschlussgründe nach 
§ 65 des Einkommensteuergesetzes nicht vorliegen, keine 
Person vorhanden ist, die nach § 62 des Einkommen
steuergesetzes oder nach § 1 des B undeskindergeldgesetzes 
anspruchsberechtigt ist, und die Waise keinen Anspruch 
auf Kindergeld nach § 1 Abs. 2 des Bundeskindergeld
gesetzes hat Der Ausgleichsbetrag gilt für die Anwendung 
von Rubens-, Anrechnungs- und Kürzungsvorschriften 
nicht als Versorgungsbezug. Im Fall des § 68 wird er 
nur zu den neuen Versorgungsbezügen gezahlt 

§ 62 
Kindererziehungszuschlag 

( 1) Hat eine Beamtin oder ein Beamter ein nach dem 
31. Dezember 1991 geborenes Kind oder mehrere nach 
dem 3 1. Dezember 1991 geborene Kinder erzogen, erhöht 
sich ihr oder sein Ruhegehalt für jeden Monat einer ihr 
oder ihm je Kind zuzuordnenden, vor dem Eintritt in den 
Ruhestand liegenden Kindererziehungszeit um einen Kin
dererziehungszuschlag. Dies gilt nicht, wenn die Beamtin 
oder d.er Beamte wegen der Erziehung des jeweiligen 
Kindes in der gesetzlichen Rentenversicherung nach § 3 
Satz I Nr. 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch ver
sicherungspflichtig war und die allgemeine Wartezeit für 
eine Rente der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt ist 

(2) Die Kindererziehungszeit beginnt für jedes zu be
rücksichtigende Kind nach Ablauf des Monats der Geburt 
und endet jeweils nach 36 Kalendermonaten, spätestens 
jedoch mit dem Ablauf des Monats, in dem die Kinder
erziehungszeit endet. Wird während dieses Zeitraums vom 
erziehenden Elternteil ein weiteres Kind erzogen, für das 
ihm eine Kindererziehungszeit zuzuordnen ist, wird die 
Kindererziehungszeit für dieses und jedes weitere Kind 
um die Anzahl der Kalendermonate der gleichzeitigen 
Kindererziehungszeiten verlängert. 

(3) Für die Zuordnung der Kindererziehungszeit zu 
einem Elternteil im Sinne von § 56 Abs. 1 Satz l Nr. 3 
und Abs. 3 Nm. 2 und 3 des Ersten Buches Sozialgesetz
buch gilt § 56 Abs. 2 des Sechsten Buches Sozialgesetz
buch entsprechend. Abgegebene Erklärungen können nur 
mit Wirkung für die Zukunft widenufen werden. 

(4) Die Höhe des Kindererziehungszuschlages entspricht 
für jeden Monat der Kindererziehungszeit dem in § 70 
Abs. 2 Satz I des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch be
stimmten Bruchteil des aktuellen Rentenwerts. Für die 
Festsetzung des Kindererziehungszuschlages wird unge
achtet des Wohnortes während der Kindererziehungszeit 
der aktuelle Rentenwert gemäß § 68 des Sechsten Buches 
Sozialgesetzbuch berücksichtigt. § 228a des Sechsten Bu
ches Sozialgesetzbuch findet keine Anwendung. 

(5) Das um den Kindererziehungszuschlag erhöhte 
Ruhegehalt darf nicht höher sein als das Ruhegehalt, das 
sich unter Berücksichtigung des Höchstruhegehaltssatzes 
und der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe 
der Besoldungsgruppe, aus der sich das Ruhegehalt be
rechnet, ergeben würde. 

(6) Für die Anwendung des § 20 Abs. 2 sowie von 
Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften gilt der 

Kindererziehungszuschlag als Teil des Ruhegehalts. Auf 
die Mindestversorgung nach § 20 Abs. 3 ist die Erhöhung 
nach Absatz I nicht anzuwenden. 

(7) Hat eine Beamtin oder ein Beamter ein vor dem 
L Januar 1992 geborenes Kind erzogen und findet § 84 
Abs. 2 keine Anwendung, gelten die Absätze I bis 6 ent
sprechend mit der Maßgabe, dass die Kindererziehungs
zeit zwölf Kalendermonate nach Ablauf des Monats der 
Geburt endet. § 249 des Sechsten Buches Sozialgesetz
buch in der bis zum 30. Juni 2014 geltenden Fassung und 
§ 249a des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch gelten ent
sprechend. 

§ 63 
Kindererziehungsergänzungszuschlag 

(1) Das Ruhegehalt erhöht sich um einen Kindererzie
hungsergänzungszuschlag für jeden Monat von nach dem 
31. Dezember 1991 liegenden Zeiten der Erziehung eines 
Kindes bis zur Vollendung des zehnten Lebensjahres oder 
der nichterwerbsmäßigen Pflege eines pflegebedürftigen 
Kindes nach § 3 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 
bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, wenn 

1 . diese Zeiten 

a) mit entsprechenden Zeiten für ein anderes Kind oder 

b) mit Zeiten im Beamtenve:rhältnis, die als ruhegehalt
fähig berücksichtigt werden, oder Zeiten nach § 65 
Abs. 1 

zusammentreffen, 

2. für diese Zeiten kein Anspruch nach § 70 Abs. 3a Satz 2 
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch besteht und 

3. der Beamtin oder dem Beamten die Zeiten nach § 62 
Abs. 3 zuzuordnen sind. 

Der Kindererziehungsergänzungszuschlag wird nicht für 
Zeiten gewährt, für die ein Kindererziehungszuschlag zu
steht. 

(2) Die Höhe des Kindererziehungsergänzungszuschla
ges entspricht für jeden angefangenen Monat, in dem die 
Voraussetzungen nach Absatz l erfüllt waren, 

I. im Fall von Absatz I Satz I Nr. 1 Buchst a dem in § 70 
Abs. 3a Satz 2 Buchst. b des Sechsten Buches Sozial
gesetzbuch bestimmten Bruchteil des aktuellen Renten
werts, 

2. im Fall von Absatz I Satz I Nr. 1 Buchst. b einem Bruch
teil in Höhe von 0,0208 des aktuellen Rentenwerts. 

Ungeachtet des Wohnortes wird für die Festsetzung des 
Kindererziehungsergänzungszuschlages wtihrend der Er
ziehung der aktuelle Rentenwert gemäß § 68 des Sechsten 
Buches Sozialgesetzbuch berücksichtigt.§ 228a des Sechs
ten Buches Sozialgesetzbuch findet keine Anwendung. 
Sind die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz l Nr. 1 
Buchst. a und b erfüllt, bestimmt sich der Kindererzie
hungsergänzungszuschlag auf der Grundlage von Absatz 1 
Satz I Nr. 1 Buchst. a. 

(3) § 62 Abs. 5 und 6 gilt entsprechend. 
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§ 64 
Kinderzuschlag zum Witwen- oder Witwergeld 

(1) Das Witwen- oder Witwergeld nach § 28 Abs. 
Satz I erhöht sich für jeden Monat einer der Witwe oder 
eiern Witwer nach § 62 Abs. 3 zuzuordnenden Kindererzie
hungszeit bis längstens zum Ablauf des Monats, in dem 
das jeweilige Kind das dritte Lebensjahr vollendet hat, um 
einen Kinderzuschlag. Der Zuschlag ist Bestandteil der 
Versorgung. Satz 1 gilt nicht bei Bezügen nach § 28 
Abs. 1 in Verbindung mit § 20 Abs. 3 Satz 2. 

(2) Verstirbt eine Beamtin oder ein Beamter vor Vollen
dung des dritten Lebensjahres des Kindes, erhöht sich das 
Witwen- oder Witwergeld nach § 28 Abs. 1 Satz 1 entspre
chend Absatz 1 für jeden bis zur Vollendung des dritten 
Lebensjahres des Kindes fehlenden Monat. Verstirbt ein 
Beamter vor der Geburt seines Kindes, gilt Satz I mit der 
Maßgabe, dass 

1. sich das Witwengeld erst ab eiern auf den Monat der 
Geburt folgenden Monat erhöht und 

2. der bis zur Vollenclung des dritten Lebensjahres des 
Kindes fehlende Zeitraum 36 Monate umfasst. 

Endet die Kindererziehungszeit vor der Vollendung des 
dritten Lebensjahres des Kindes, vermindert sich das Wit
wen- oder Witwergeld für jeden bis zur Vollendung des 
dritten Lebensjahres cles Kindes fehlenden Monat um den 
Kinderzuschlag. 

(3) Die Höhe des Kinderzuschlages entspricht für jeden 
Monat der Kindererziehungszeit, in dem die Vorausset
zungen des Absatzes 1 erfüllt waren, 55 v. H. des in § 78a 
Abs. 1 Satz 3 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch be
stimmten Bruchteils des aktuellen Rentenwerts. Für die 
Festsetzung des Kinderzuschlages wird ungeachtet des 
Wohnortes während der Erziehung der aktuelle Rentenwert 
gemäß§ 68 des Sechsten Buches S9zialgesetzbuch berück
sichtigt. § 228a des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 
findet keine Anwendung. 

(4) § 62 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. § 20 Abs. 2 
findet keine Anwendung. Für die Anwendung von Ru
hens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften gilt der 
Kinderzuschlag als Teil des Ruhegehalts. 

§ 65 
Pflege- und Kinderpflegeergänzungszuschlag 

( 1) War eine Beamtin oder ein Beamter nach § 3 Satz 
Nr. 1 a des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch versiche
rungspflichtig, weil sie oder er eine Pflegebedürftige oder 
einen Pflegebedürftigen nicht erwerbsmäßig gepflegt hat, 
und ist die allgemeine Wartezeit in der gesetzlichen Ren
tenversicherung nicht erfüllt, erhält sie oder er für jeden 
Monat der Zeit der Pflege einen Pflegezuschlag zum Ruhe
gehalt. 

(2) Hat eine Beamtin oder ein Beamter ein ihr oder ihm 
nach § 62 Abs. 3 zuzuordnendes pflegebedürftiges Kind 
unter 18 Jahren nicht erwerbsmäßig gepflegt, erhält sie 
oder er neben dem Pflegezuschlag einen Kinderpflege
ergänzungszuschlag, wenn ihr oder ihm für die Pflege
zeit kein Kindererziehungsergänzungszuschlag und keine 
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Leistung nach § 70 Abs. 3a des Sechsten Buches Sozial
gesetzbuch zusteht. 

(3) Die Höhe des Pflegezuschlages ergibt sich aus der 
Vervielfältigung der nach § 166 Abs. 2 in Verbindung mit 
§ 70 Abs. 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch für die 
Zeit der Pflege nach Absatz I ermittelten Entgeltpunkte mit 
dem aktuellen Rentenwert. Die Höhe des Kinderpflege
ergänzungszuschlages ergibt sich aus dem in§ 70 Abs. 3a 
Satz 2 Buchst. a und Satz 3 des Sechsten Buches Sozial
gesetzbuch bestimmten Bruchteil des aktuellen Renten
werts. Für die Festsetzung des Pflegezuschlages und des 
Kinderptlegeergänzungszuschlages wird ungeachtet des 
Wohnortes während der Erziehung der aktuelle Renten
wert gemäß § 68 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 
berücksichtigt. § 228a' des Sechsten Buches Sozialgesetz
buch findet keine Anwendung. 

(4) § 62 Abs. 5 und 6 gilt entsprechend. 

§ 66 
Vorübergehende Gewährung von Zuschlägen 

( 1) Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte, die 
vor Erreichen der Regelaltersgrenze nach den §§ 35 oder 
235 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch in den Ruhe
stand getreten sind, erhalten vorübergehend Leistungen 
entsprechend den §§ 62, 63 und 65, wenn 

1. bis zum Beginn des Ruhestandes die allgemeine Warte
zeit für eine Rente der gesetzlichen Rentenversicherung 
erfüllt ist, 

2. a) sie wegen Dienstunfähigkeit im Sinne des § 26 des 
Beamtenstatusgesetzes in den Ruhestand versetzt 
worden sind oder 

b) sie wegen Erreichens der Altersgrenze nach § 39 
Abs. 2, 3, 4 oder 5 des Landesbeamtengesetzes oder 
einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand ge
treten sind, 

c) sie wegen eines Antrags nach § 106 Abs. 4 in Ver
bindung mit § 40 Abs. 2 des Landesbeamtengesetzes 
oder nach § 120 Abs. 4 des Beamtengesetzes Sach
sen-Anhalt in der bis zum 31. Januar 2010 geltenden 
Fassung in den Ruhestand versetzt worden sind, 

3. entsprechende Leistungen nach dem Sechsten Buch 
Sozialgesetzbuch dem Grunde nach zustehen, jedoch 
vor dem Erreichen der maßgebenden Altersgrenze noch 
nicht gewährt werden, 

4. sie einen Ruhegehaltssatz von 66,97 v. H. noch nicht 
erreicht haben und 

5. sie keine Einkünfte im Sinne des § 67 Abs. 6 beziehen; 
die Einkünfte bleiben außer Betracht, soweit sie durch-' 
schnittlich im Monat den Betrag nach § 8 Abs. l Nr. l 
des Vierten Buches Sozialgesetzbuch nicht übersteigen. 

Durch die Leistung nach Satz l darf der Betrag nicht über
schritten werden, der sich bei Berechnung des Ruhegehalts 
mit einem Ruhegehaltssatz von 66,97 v. H. ergibt. Wird der 
Betrag nach § 8 Abs. J Nr. ! des Vierten Buches Sozialge
setzbuch durch in einzelnen Monaten erzielte Einkünfte 
überschritten, so ist de!' sich aus der vorübergehend ge
währten Leistung ergebende Teil des Ruhegehalts in diesen 
Monaten um den übersteigenden Teil des Einkommens 
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zu kürzen. Erhält die Ruhestandsbeamtin oder der Ruhe
stam:lsbeamte neben der Leistung nach Satz 1 zu ihrem 
oder seinem Ruhegehalt noch eine vorübergehende Erhö
hung nach § 21, so ist die Gesamtkürzung auf den nach 
Satz 3 ermittelten Betrag begrenzt. 

(2) Die Leistung wird längstens bis zum Ablauf des 
Monats gewährt, iff dem die Ruhestandsbeamtin oder der 
Ruhestandsbyamte die Regelaltersgrenze nach den §§ 35 
oder 235 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch eITeicht 
hat. Sie endet vorher, wenn die Ruhestandsbeamtin oder 
der Ruhestandsbeamte 

1. eine Versichertenrente der gesetzlichen Rentenversi
cherung bezieht, mit Ablauf des Tages vor dem Beginn 
der Rente, oder 

2. dauerhaft ein Erwerbseinkommen bezieht, das den Be
trag in § 8 Abs. l Nr. 1 des Vierten Buches Sozialge
setzbuch übersteigt, mit Ablauf des Monats bevor die 
Einkommenshöhe dauerhaft überschritten wird. 

(3) Die Leistung wird auf Antrag gewährt. Anträge, die 
innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Beamtin 
oder des Beamten in den Ruhestand gestellt werden, gelten 
als zum Zeitpunkt des Ruhestandseintritts gestellt. Wird 
der Antrag zu einem späteren Zeitpunkt gestellt, wird die 
Leistung vom Beginn des Antragsmonats an gewährt. 

Kapitel 7 
Ruhens- und Kürzungsvorschriften 

§ 67 
Zusammentreffen von Versorgungsbezügen 

mit Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkommen 

( 1) Bezieht eine Versorgungsberechtigte oder ein Versor
gungsberechtigter Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkom
men, rnhen ihre oder seine Versorgungsbezüge, soweit 
das Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkommen und die Ver
sorgungsbezüge zusammen die jeweils geltende Höchst
grenze übersteigen. 

(2) Als Höchstgrenze gelten 

1. für Ruhestandsbeamtinnen, Ruhestandsbeamte, Witwen 
und Witwer die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der 
Endstufe der Besoldungsgruppe, aus der sich das Ruhe
gehalt berechnet, mindestens ein Betrag in Höhe des 
Eineinhalbfachen der jeweils ruhegehaltfähigen Dienst~ 
bezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe A 4, 
zuzüglich des jeweils zustehenden Familienzuschlages 
der Stufe 2 nach§ 61 Abs. 1, 

2. für Waisen 40 v. H. des Betrages, der sich nach Num
mer I unter Berücksichtigung des ihnen zustehenden 
Familienzuschlages der Stufe 2 nach § 61 Abs. 1 ergibt, 

3. für Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte, die 
wegen Dienstunfähigkeit, die nicht auf einem Dienst
unfall beruht, oder nach § 40 Abs. 2 des Landesbeam
tengesetzes in den Ruhestand versetzt worden sind, bis 
zum Ablauf des Monats, in dem die Altersgrenze nach 
§ 39 Abs. 1 Satz I oder Abs. 2 des Landesbeamtenge
setzes erreicht wird, 71,75 v. H. der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, 
aus der sich das Ruhegehalt berechnet, mindestens ein 

Betrag in Höhe des Eineinhalbfachen der jeweils ruhe
gehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besol
dungsgruppe A 4, zuzüglich des jeweils zustehenden 
Familienzuschlages der Stufe 2 nach § 61 Abs. 1 sowie 
des in§ 8 Abs. l Nr. 1 des Vierten Buches Sozialgesetz
buch genannten Betrages. 

(3) Der oder dem Versorgungsberechtigten ist mindes
tens ein Betrag in Höhe von 20 v. H. ihres oder seines je
weiligen Versorgungsbezuges zu belassen. Satz I gilt nicht 
beim Bezug von Verwendungseinkommen von Ruhe
standsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten, das mindes
tens aus derselben Besoldungsgruppe oder einer vergleich
baren Entgeltgruppe berechnet wird, aus der sich auch die 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bestimmen. Für sonstiges 
in der Höhe vergleichbares Verwendungseinkommen gel
ten Satz 2 und Absatz 6 Satz 7 entsprechend. 

( 4) Hat eine frühere Beamtin, ein früherer Beamter, eine 
frühere Ruhestandsbeamtin oder ein früherer Ruhestands
beamter Anspruch auf einen Unfallunterhaltsbeitrag nach 
§ 45, ruht die Versorgung nach Absatz 1 nur insoweit, als 
der Unfallunterhaltsbeitrag den Betrag übersteigt, der un
ter Berücksichtigung der Minderung der Erwerbsfähigkeit 
infolge des Dienstunfalls dem Unfallausgleich entspricht. 
Dies gilt nicht, wenn wegen desselben Unfalls eine Grund
rente nach dem Bundesversorgungsgesetz zusteht. 

(5) Beim Zusammentreffen von zwei Versorgungsbezü
gen mit Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkommen sind zu
nächst der neue und sodann der frühere Versorgungs
bezug nach den Absätzen I bis 4 zu regeln. Dabei ist bei 
der Regelung des früheren Versorgungsbezugs dem Ein
kommen der nicht ruhende Teil des neuen Versorgungs
berwgs hinzuzurechnen. Sofern es für die Versorgungsbe
rechtigte oder den Versorgungsberechtigten günstiger ist, 
sind zunächst der frühere und dann der neue Versorgungs
bezug nach den Absätzen l bis 4 zu regeln. Dabei ist bei 
der Regelung des neuen Versorgungsbezugs dem Einkom
men der nicht ruhende Teil des früheren Versorgungsbezugs 
hinzuzurechnen. Hierdurch darf die oder der Versorgungs
berechtigte aber nicht bessergestellt werden, als wenn das 
Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkommen nicht anzurech
nen und nur die Ruhensregelung des § 68 durchzuführen 
wäre. 

(6) Erwerbseinkommen sind 

1. Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit einschließlich 
Abfindungen, ohne Berücksichtigung einer Entgeltum
wandlung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 und § l a des I:letriebs
rentengesetzes und abzüglich des Werbungskosten
pauschbetrages nach § 9a Satz l Nr. l Buchst. a des 
Einkommensteuergesetzes sowie weiterer durch Ein
kommensteuerbescheid nachgewiesener Werbungskos
ten, 

2. Einkünfte aus selbstständiger Arbeit im Sinne des § 18 
des Einkommensteuergesetzes, 

3. Einkünfte aus Gewerbebetrieb im Sinne des § 15 des 
Einkommensteuergesetzes und 

4. Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft im Sinne des 
§ 13 des Einkommensteuergesetzes. 

Das Erwerbseinkommen umfasst die Summe aller in 
Satz I Nm. 1 bis 4 genannten Einnahmen und Einkünfte. 
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Nicht als Erwerbseinkommen gelten Aufwandsentschädi
gungen, ein Unfallausgleich nach § 42 sowie steuerfreie 
Einnahmen für Leistungen zur Grundpflege oder hauswirt
schaftlichen Versorgung. Erwerbsersatzeinkommen sind 
die in § 18a Abs. 3 Satz I Nr. 1 des Vierten Buches So
zialgesetzbuch genannten befristeten Leistungen, die auf
grund oder in entsprechender Anwendung öffentlich
rechtlicher Vorschriften kurzfristig erbracht werden, um 
Erwerbseinkommen zu ersetzen. Erwerbs- und Erwerbs
ersatzeinkommen wird monatsbezogcn berücksichtigt. Für 
Jahressonderzahlungen, Tantiemen, Bonuszahlungen und 
vergleichbare Leistungen gilt Satz 5 entsprechend mit der 
Maßgabe, dass sie im Monat des Zuflusses angerechnet 
werden. Wird Einkommen nicht monatlich erzielt, ist das 
Einkommen auf die Anzahl der Monate der damit abgegol
tenen Beschäftigungszeit umzulegen und in den betreffen
den Monaten jeweils der entsprechende Anteil zu berück
sichtigen. 

(7) Nach Ablauf des Monats, in dem die oder der Ver
sorgungsberechtigte die Altersgrenze nach § 39 Abs. 1 
Satz I oder Abs. 2 des Landesbeamtengesetzes erreicht, 
gelten die Absätze I bis 6 nur für Erwerbseinkommen aus 
einer Verwendung im öffentlichen Dienst (Verwendungs
einkommen). Eine Verwendung im öffentlichen Dienst ist 
jede Beschäftigung im Dienst von Körperschaften, Anstal
ten und Stiftungen des deutschen öffentlichen Rechts oder 
ihrer Verbände; ausgenommen ist die Beschäftigung bei 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften oder ihren 
Verbänden. Der Verwendung im öffentlichen Dienst steht 
die Verwendung im öffentlichen Dienst einer zwischen
oder überstaatlichen Einrichtung, an der eine Körperschaft 
oder ein Verband im Sinne des Satzes 2 durch Zahlung von 
Beiträgen oder Zuschüssen oder in anderer Weise beteiligt 
ist, gleich. 

§ 68 
Zusammentreffen mehrerer Versorgungsbezüge 

(1) Erhalten aus einer Verwendung im öffentlichen 
Dienst an neuen Versorg\mgsbezügen 

1. eine Ruhestandsbcamtin oder ein Ruhcstandsbeamter 
Ruhegehalt oder eine ähnliche Versorgung, 

2. eine Witwe, ein Witwer oder eine Waise aus der Ver
wendung der verstorbenen Beamtin, des verstorbenen 
Beamten, der verstorbenen Ruhestandsbeamtin oder 
des verstorbenen Ruhestandsbeamten Witwengeld, Wit
wergeld, Waisengeld oder eine ähnliche Versorgung, 

3. eine Witwe oder ein Witwer Ruhegehalt oder eine 
ähnliche Versorgung, 

sind neben den neuen Versorgungsbezügen die früheren 
Versorgungsbezüge nur bis zum Erreichen der jeweils gel
tenden Höchstgrenze zu zahlen. Dabei darf die Gesamt
versorgung nicht hinter der früheren Versorgung zurück
bleiben. Eine bezogene Sonderzahlung gehört zu den 
Versorgungsbezügen im Auszahlungsmonat. 

(2) Als Höchstgrenze gelten 

J. in den Fällen des Absatzes I Satz I Nr. 1 das Ruhegehalt, 
das sich unter Zugrundelegung der gesamten ruhege
haltfähigen Dienstzeit und der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, 
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aus der sich das frühere Ruhegehalt berechnet, ergibt, 
zuzüglich des Familienzuschlages der Stufe 2 nach § 61 
Abs. 1, 

2. in den "Fällen des Absatzes I Satz I Nr. 2 das Witwen-, 
Witwer- oder Waisengeld, das sich aus dem Ruhegehalt 
nach Nummer I ergibt, zuzüglich des Familienzuschla
ges der Stufe 2 nach § 61 Abs. 1, 

3. in den Fällen des Absatzes l Satz I Nr. 3 71,75 v. H., 
bei Bezug eines erhöhten Unfallruhegehalts gemäß § 44 
80 v. H. der ruhegchaltfähigen Dienstbezüge aus der 
Endstufe der Besoldungsgruppe, aus der sich das dem 
Witwen- oder Witwergeld zugrunde liegende Ruhege
halt bemisst, zuzüglich des Familienzuschlages der 
Stufe 2 nach § 61 Abs. 1. 

Ist bei einem an der Ruhensrcgelung nach Satz l Nrn. 1 
oder 2 beteiligten Versorgungsbezug das Ruhegehalt um 
einen Versorgungsabschlag nach § 20 Abs. 2 oder ent
sprechendem Bundes- oder Landesrecht gemindert, ist das 
für die Höchstgrenze maßgebende Ruhegehalt in sinnge
mäßer Anwendung dieser Vorschrift festzusetzen. Ist bei 
der Ruhensregelung nach Satz 1 Nr. 3 das dem Witwen
oder Witwergcld zugrunde liegende Ruhegehalt nach § 20 
Abs. 2 oder entsprechendem Bundes- oder Landesrecht 
gemindert, ist die Höchstgrenze entsprechend dieser Vor
schrift zu berechnen, wobei dem zu vermindernden Ruhe
gehalt mindestens ein Ruhegehaltssatz von 71,75 v. H. 
zugrunde zu legen ist. 

(3) Im Fall des Absatzes I Satz 1 Nr. 3 ist neben dem 
neuen Versorgungsbezug mindestens ein Betrag in Höhe 
von 20 v. H. des früheren Versorgungsbezuges zu belas
sen. 

(4) Erwirbt eine Ruhestandsbeamtin oder ein Ruhe
standsbeamter einen Anspruch auf Witwen- oder Witwer
geld oder eine ähnliche Versorgung, sö erhält sie oder er 
daneben ihr oder sein Ruhegehalt zuzüglich des Familien
zuschlages der Stufe 2 nach § 61 Abs. l nur bis zum Er
reichen der in Absatz 2 Satz I Nr. 3 sowie Satz 3 bezeich
neten Höchstgrenze. Die Gesamtbezüge dürfen nicht hinter 
ihrem oder seinem Ruhegehalt zuzüglich des Familienzu
schlages der Stufe 2 nach § 61 Abs. 1 sowie eines Betrages 
in Höhe von 20 v. H. des neuen Versorgungsbezuges zurück
bleiben. 

(5) § 67 Abs. 4 gilt entsprechend. 

§ 69 
Zusamme1itreffen von Versorgungsbezügen mit Renten 

( 1) Bezieht eine Versorgungsberechtigte oder ein Versor
gungsberechtigter eine Rente, ruhen ihre oder seine Ver
sorgungsbezüge, soweit die Rente und die Versorgungs
bezüge zusammen I die jeweils geltende Höchstgrenze 
übersteigen. Als Renten gelten 

1. Renten aus den gesetzlichen Rentenversicherungen, 

2. Renten aus einer zusätzlichen Alters- oder Hinter
bliebenenversorgung für Angehörige des öffentlichen 
Dienstes, 

3. Renten nach dem Gesetz über die Alterssicherung der 
Landwirte, 
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4. Renten aus der gesetzlichen Unfallversicherung, wobei 
ein dem Unfallausgleich nach § 42 entsprechender Be
trag unberücksichtigt bleibt; bei einem Grad der Schä
digungsfolgen von 20 bleiben zwei Drittel der Mindest
grundrente nach dem Bundesversorgungsgesetz, bei 
einem Grad der Schädigungsfolgen von 10 ein Drittel 
der Mindestgrundrente nach dem Bundesversorgungs
gesetz unberücksichtigt, 

5. Leistungen aus einerberufsständischen Versorgungsein
richtung oder aus einer befreienden Lebensversiche
rung, zu denen der Arbeitgeber aufgrund eines Beschäf
tigungsverhältnisses im öffentlichen Dienst mindestens 
die Hälfte der Beiträge oder Zuschüsse in dieser Höhe 
geleistet hat, 

6. Betriebsrenten nach den §§ 1 b und 30f des Betriebs
rentengesetzes, soweit sie auf einer Verwendung im 
öffentlichen Dienst beruhen, 

7. wiederkehrende Geldleistungen, die aufgrund der Zuge
hörigkeit zu Zusatz- oder Sonderversorgungssystemen 
der Deutschen Demokratischen Republik geleistet wer
den oder die von einem ausländischen Versicherungs
träger nach einem für die Bundesrepublik Deutschland 
wirksamen zwischen- oder überstaatlichen Abkommen 
gewährt werden, 

8. Alters- oder Hinterbliebenengeld oder vergleichbare 
finanzielle Leistungen, die auf Anwartschaften beruhen, 
aufgrund derer nach einem Ausscheiden aus einem 
Beamtenverhältnis keine Nachversicherung nach § 8 
Abs. 2 Satz I Nr. 1 des Sechsten Buches Sozialgesetz
buch durchgeführt wurde, sofern die Versorgungsbezüge 
nach diesem Gesetz bei deren Berechnung unberück
sichtigt bleiben. 

Wird eine Rente im Sinne des Satzes 2 nicht beantragt 
oder auf sie verzichtet, tritt an die Stelle der Rente der 
Betrag, der vom Leistungsträger ansonsten zu zahlen wäre. 
Zu den Renten und den Leistungen nach Satz 2 Nr. 5 rech
net nicht der Zuschlag zur Waisenrente. Unberücksichtigt 
bleiben Renten, Rentenerhöhungen und Rentenminderun
gen, die auf§ 1587b des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder 
§ 1 des Gesetzes zur Regelung von Härten im Versorgungs
ausgleich, jeweils in der bis zum 31. August 2009 geltenden 
Fassung, beruhen, sowie begründete und übertragene An
rechte nach Maßgabe des Versorgungsausgleichsgesetzes 
einschließlich der Leistungen, die sich aus der internen 
Teilung beamten- oder soldatenversorgungsrechtlicher An
wartschaften nach Bundesrecht oder entsprechendem Lan
desrecht ergeben, sowie Zuschläge oder Abschläge nach 
§ 76c des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch. 

(2) Als Höchstgrenze gelten 

1. für Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte der 
Betrag, der sich als Ruhegehalt zuzüglich des Familien
zuschlages der Stufe 2 nach § 61 Abs. 1 ergeben würde, 
wenn der Berechnung zugrunde gelegt werden 

a) bei den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen die End
stufe der Besoldungsgruppe, aus der sieh das Ruhe
gehalt berechnet, 

b) als ruhegehaltfähige Dienstzeit die Zeit vom vollen
deten 17. Lebensjahr bis zum Eintritt des Versor
gungsfalles, ergänzt durch vor dem vollendeten 
17. Lebensjahr liegende ruhegehaltfähige Zeiten zu
züglich der Zeiten, um die sich die ruhegehaltfähige 

Dienstzeit erhöht, und der bei der Rente berücksich
tigten Zeiten einer rentenversicherungspflichtigen 
Beschäftigung oder Tätigkeit nach Eintritt des Ver
sorgungsfalles, 

2. für Witwen und Witwer der Betrag, der sich als Witwen
oder Witwergeld zuzüglich des Familienzuschlages 
der Stufe 2 nach § 61 Abs. 1, für Waisen der Betrag, 
der sich als Waisengeld zuzüglich des Familienzuschla
ges der Stufe 2 nach § 61 Abs. 1, wenn dieser neben 
dem Waisengeld gezahlt wird, ans dem Ruhegehalt 
nach Nummer I ergäbe. 

War oder ist bei einem Versorgungsbezug ein Versorgungs
abschlag nach oder entsprechend § 20 Abs. 2 zu berück
sichtigen, ist das für die Höchstgrenze maßgebende fiktive 
Ruhegehalt in sinngemäßer Anwendung des § 20 Abs. 2 
festzusetzen. 

(3) Als Renten im Sinne des Absatzes I gelten nicht 

1. bei Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten in 
den Fällen des Absatzes 2 Satz l Nr. 1 Hinterbliebenen
renten aus einer Beschäftigung oder Tätigkeit der Ehe
gattin oder des Ehegatten, 

2. bei Witwen, Witwern und Waisen in den Fällen des 
Absatzes 2 Satz 1 Nr. 2 Renten aufgrund einer eigenen 
Beschäftigung oder Tätigkeit. 

(4) Bei Anwendung der Absätze I und 2 bleibt der Teil 
der Rente außer Ansatz, der 

1. dem Verhältnis der Versicherungsjahre aufgrund frei
williger Weiterversicherung oder Selbstversicherung zu 
den gesamten Versieherungsjahren oder, wenn sich die 
Rente nach Werteinheiten berechnet, dem Verhältnis der 
Werteinheiten für freiwillige Beiträge zu der Summe 
der Werteinheiti;n für freiwillige Beiträge, Pflichtbei
träge, Ersatzzeiten und Ausfallzeiten oder, wenn sich 
die Rente nach Entgeltpunkten berechnet, dem Ver
hältnis der Entgeltpunkte für freiwillige Beiträge zu 
der Summe der Entgeltpunkte für freiwillige Beiträge, 
Pflichtbeiträge, Ersatzzeiten, Zureclmungszeiten und 
Anrechnungszeiten entspricht, 

2. auf einer Höherversicherung beruht. 

Dies gilt nicht, soweit der Arbeitgeber mindestens die 
Hälfte der Beiträge oder Zuschüs:'ie in entsprechender 
Höhe geleistet hat. 

(5) Wird anstelle einer Rente im Sinne des Absatzes 
eine Abfindung, Beitragserstattung oder ein sonstiger Ka
pitalbetrag gezahlt, ist der sich bei einer Verrentung erge
bende Betrag zugrunde zu legen. Dies gilt nicht, wenn die 
Ruhcstandsbeamtin oder der Ruhestandsbeamte innerhalb 
von drei Monaten nach Zufluss den Kapitalbetrag zuzüg
lich der hierauf gewährten Zinsen an den Dienstherrn 
abführt. Der Verrentungsbetrag nach Satz l errechnet sich 
bezogen auf den Monat aus dem Verhältnis zwischen dem 
Kapitalbetrag und dem Verrentungsdivisor, der sich aus 
dem zwölffachen Betrag des Kapitalwertes nach der 
vom Bundesministerium der Finanzen zu § 14 Abs. 1 des 
Bewertungsgesetzes im Bundessteuerblatt veröffentlichten 
Tabelle ergibt. Bei mehreren Werten gilt als Basis der für 
die Versorgungsempfängerin oder den Versorgungsemp
fänger günstigere Wert. Die Anrechnung endet zu dem 

103 



GVBI. LSA Nr. 9/2018, ausgegeben am 21.6.2018 

Zeitpunkt, in dem der Kapitalbetrag durch die angerech
neten monatlichen fiktiven Rentenbeträge aufgebraucht 
ist. Bei der Anrechnui1g auf das Witwen- oder Witwergeld 
e1folgt die Anrechnung entsprechend in Höhe des jewei
ligen Bemessungssatzes bis zum Ablauf des für die Ver
sorgungsurheberin oder den Versorgungsurheber bereeh
neten Zeitraums. 

(6) Beim Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit 
Rentenleistungen im Sinne dieses Gesetzes und Erwerbs
oder Erwerbsersatzeinkommen ist zunäehst der nach den 
Absätzen I bis 5 nieht ruhende Betrag der Versorgungs
bezüge zu ermitteln. Sodann ist § 67 mit der Maßgabe an
zuwende.n, dass bei der Berechnung des danach ruhenden 
Betrages der Versorgungsbezüge an die Stelle des Aus
gangsbetrages der Versorgungsbezüge die Summe des nach 
den Absätzen l bis 5 nicht ruhenden Betrages der Versor
gungsbezüge und der Rentenleistung tritt. 

(7) Beim Zusammentreffen von zwei Versorgungsbezü
gen mit einer Rente nach Absatz l ist zunächst der neuere 
Versorgu'ngsbezug nach den Absätzen I bis 5 und danach 
der frühere Versorgungsbezug unter Berücksichtigung 
des gekürzten neueren Versorgungsbezuges nach § 68 zu 
bestimmen. Der hiernach gekürzte frühere Versorgungs
bezug ist unter Berücksichtigung des gekürzten neueren 
Versorgungsbezuges nach den Absätzen I bis 5 zu bestim
men; für die Berechnung der Höchstgrenze nach Absatz 2 
ist hierbei die Zeit bis zum Eintritt des neueren Versor
gungsfalles zu berücksichtigen. 

(8) § 67 Abs. 4 gilt entsprechend. 

§ 70 
Zusammentreffen von Versorgungsbezügen 

mit Versorgung aus zwischen- und überstaatlicher 
Verwendung 

( 1) Erhält eine Ruhestandsbeamtin oder ein Ruhcstands
beamter aus der Verwendung im öffentlichen Dienst einer 
zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung eine Versor
gung, ruht ihr oder sein Ruhegehalt in Höhe des Betrages, 
um den die Summe aus der genannten Versorgung und dem 
deutschen Ruhegehalt die in Absatz 2 genannte Höchst
grenze übersteigt, mindestens jedoch in Höhe des Betrages, 
der einer Minderung des Vomhundertsatzes von 1,79375 
für jedes Jahr im zwischen- oder überstaatlichen Dienst 
entspricht; der Familienzuschlag der Stufe 2 nach § 61 
Abs. l ruht in Höhe von 2,39167 v. H. für jedes Jahr im 
zwischen- oder überstaatlichen Dienst. § 20 Abs. 1 Satz 2 
bis 4 ist entsprechend anzuwenden. Die Versorgungsbe
züge ruhen in voller Höhe, wenn die Ruhestandsbcamtin 
oder der Ruhcstandsbeamte als lnvaliditätspension oder 
vergleichbare Leistung die Höchstversorgung aus ihrem 
oder seinem Amt bei der zwischen- oder überstaatlichen 
Einrichtung erhält. Bei der Anwendung des Satzes I wird 
die Zeit, in welcher die Beamtin oder der Beamte, ohne ein 
Amt bei einer zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung 
auszuüben, dort einen Anspruch auf Vergütung oder sons
tige Entschädigung hat und Ruhegehaltsansprüche erwirbt, 
als Zeit im zwischen- oder überstaatlichen Dienst gerech
net; Entsprechendes gilt für Zeiten nach dem Ausscheiden 
aus dem Dienst einer zwischen- oder überstaatlichen Ein
richtung, die dort bei der Berechnung des Ruhegehalts wie 
Dienstzeiten berücksichtigt werden. 
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(2) Als Höchstgrenze gelten die in § 68 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 bezeichneten Höchstgrenzen sinngemäß; dabei ist 
als Ruhegehalt das zugrunde zu legen, was sich unter Ein
beziehung der Zeiten einer Verwendung im öffentlichen 
Dienst einer zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung 
als ruhegehaltfähige Dienstzeit und auf der Grundlage 
der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der 
näehsthöheren Besoldungsgruppe ergibt. 

(3) Verzichtet die Beamtin, der Beamte, die Ruhestands
beamtin oder der Ruhestandsbeamte bei ihrem oder seinem 
Ausscheiden aus dem öffentlichen Dienst einer zwischen
oder überstaatlichen Einrichtung auf eine Versorgung oder 
wird an deren Stelle eine Abfindung, Beitragserstattung 
oder ein sonstiger Kapitalbetrag gezahlt, findet Absatz l 
mit der Maßgabe Anwendung, dass an die Stelle der Ver
sorgung der Betrag tritt, der vom Leistungsträger ansonsten 
zu zahlen wäre. Wird ein Kapitalbetrag gezahlt, weil kein 
Anspruch auf laufende Versorgung besteht, ist der sich 
bei einer Verrcntung des Kapitalbetrages ergebende Betrag 
zugrunde zu legen; § 69 Abs. 5 Satz 3 bis 6 gilt entspre
chend. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn die Beamtin, 
der Beamte, die Rubestandsbeamtin oder der Ruhestands
beamte innerhalb eines Jahres nach Beendigung der Ver
wendung oder der Berufung in das Beamtenverhältnis den 
Kapitalbetrag zuzüglich der hierauf gewährten Zinsen an 
ihren oder seinen Dienstherrn abführt. 

( 4) Hat die Beamtin, der Beamte, die Ruhestandsbeam
tin oder der Ruhcstandsbeamte schon vor ihrem oder sei
nem, Ausscheiden aus dem zwischen- oder überstaatlichen 
öffentlichen Dienst unmittelbar oder mittelbar Zahlungen 
aus dem Kapitalbetrag erhalten oder hat die zwischen
oder überstaatliche Einrichtung diesen durch Aufrechnung 
oder in anderer Form verringert, ist für die Anwendung des 
Absatzes 3 der ungekürzte Kapitalbetrag maßgeblich. 

(5) Erhalten die Witwe, der Witwer oder die Waise einer 
Beamtin, eines Beamten, einer Ruhcstandsbeamtin oder 
eines Ruhestandsbeamtcn Hinterbliebenenbezi.ige von der 
zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung, ruhen ihr 
Witwengeld, sein Witwergeld und ihr Waisengeld in Höhe 
des Betrages, der sich unter Anwendung der Absätze 1 
und 2 nach dem entsprechenden Anteilsatz ergibt. Ab
satz l Satz 1 Halbsatz 2 und die Absätze 3, 4 und 6 finden 
entsprechende Anwendung. 

(6) Der Ruhensbetrag darf die von der zwischen- oder 
überstaatlichen Einrichtung gewährte Versorgung nicht 
übersteigen. Der Ruhcstandsbeamtin oder dem Ruhe
standsbeamten ist mindestens ein Betrag in Höhe von 
20 v. H. des Ruhegehalts zu belassen. Satz 2 gilt nicht, 
wenn die Unterschreitung der Mindestbelassung darauf 
beruht, dass 

1. das Ruhegehalt in Höhe des Betrages ruht, der einer 
Minderung des Vomhundertsatzes um J ,79375 für je
des Jahr im zwischen- oder überstaatlichen Dienst ent
spricht, oder 

2. Absatz I Satz 3 anzuwenden ist. 

(7) § 67 Abs. 4 gilt entsprechend. 

(8) Erhält die oder der Versorgungsberechtigte neben 
ihren oder seinen Versorgungsbezügen und der von einer 
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zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung gewährten Ver
sorgung Leistungen, die nach den §§ 67 bis 69 und 71 
zum Ruhen der Versorgungsbezüge führen, ist zunächst 
der nach diesen Vorschriften ruhende Betrag der Versor
gungsbezüge zu ermitteln. Sodann ist der nach den Ab
sätzen 1 bis 7 darüber hinaus ruhende Betrag der Versor
gungsbezüge zu berechnen. Der Berechnung nach Satz 2 
ist dabei der Gesamtbetrag zugrunde zu legen, der sich 
aus den Leistungen, die nach den §§ 67 bis 69 und 71 zum 
Ruhen der Versorgungsbezüge führen, und dem nicht nach 
Satz 1 ruhenden Betrag der Versorgungsbezüge ergibt. 

§ 71 
Zusammentreffen von Versorgungsbezügen 
mit einer Abgeordnetenentschädigung oder 

einer Altersentschädigung nach dem 
Abgeordnetenstatut des Europäischen Parlaments 

( l) Versorgungsbezüge ruhen in Höhe von 80 v. 
wenn die Ruhestandsbeamtin oder der Ruhestandsbeamte 
eine Abgeordnetenentschädigung nach dem Abgeordneten
statut des Europäischen Parlaments bezieht, höchstens 
jedoch in Höhe des Betrages der Abgeordnetenentschädi
gung. 

(2) Versorgungsbezüge ruhen neben einem Ruhegehalt 
nach dem Abgeordnetenstatut des Europäischen Parla
ments in Höhe von 50 v. H. des Betrages, um den sie und 
das Ruhegehalt 71,75 v. H. der Abgeordnetenentschädi
gung nach dem Abgeordnetenstatut des Europäischen Par
laments überschreiten. Dem Ruhegehalt steht die Zahlung 
eines Übergangsgeldes nach dem Abgeordnetenstatut des 
Europäischen Parlaments gleich. 

(3) Absatz 2 gilt beim Zusammentreffen von nach diesem 
Gesetz gewährter Hinterbliebenenversorgung und Hinter
bliebenenversorgung nach dem Abgeordnetenstatut des 
Europäischen Parlaments entsprechend. 

§ 72 
Kürzung der Versorgungsbezüge 

nach der Ehescheidung 

( 1) Sind durch Entscheidung des Familiengerichts 

1. Anwartschaften in einer gesetzlichen Rentenversiche
rung nach § 1587b Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
in der bis zum 31. August 2009 geltenden Fassung oder 

2. Anrechte nach dem Versorgungsausgleichsgesetz 

übertragen oder begründet worden, werden nach Rechts
kraft dieser Entscheidung die Versorgungsbezüge der aus
gleichspflichtigen Person und ihrer Hinterbliebenen nach 
Anwendung von Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungs
vorschriften um den nach den Absätzen 2 oder 3 berech
neten Betrag gekürzt. Das einer Vollwaise zu gewährem;[e 
Waisengeld wir~! nicht gekürzt, wenn nach dem Recht der 
gesetzlichen Rentenversicherungen die Voraussetzungen 
für die Gewährung' einer Waisenrente aus der Versicherung 
des berechtigten Ehegatten nicht erfüllt sind. 

(2) Der Kürzungsbetrag für das Ruhegehalt berechnet 
sich aus dem Monatsbetrag der durch die Entscheidung 

des Familiengerichts begründeten Anwartschaften oder 
übertragenen Anrechte. Dieser Monatsbetrag erhöht oder 
vermindert sich um die Vomhundertsätze der nach dem 
Ende der Ehezeit eingetretenen allgemeinen Anpassungen 
der Versorgungsbezüge. 

(3) Der Kürzungsbetrag für das Witwen-, Witwer- und 
Waisengeld berechnet sich aus dem Kürzungsbetrag nach 
Absatz 2 für das Ruhegehalt, das die Beamtin oder der 
Beamte erhalten hat oder hätte erhalten können, wenn sie 
oder er am Todestag in den Ruhestand getreten wäre, nach 
den Anteilssätzen des Witwen-, Witwer- oder Waisengel
des. 

( 4) In den Fällen des Absatzes 5 und des § 5 des Gesetzes 
zur Regelung von Härten im Versorgungsausgleich in der 
bis zum 31. August 2009 geltenden Fassung und der§§ 33 
und 34 des Versorgungsausgleichsgesetzes steht die Zah
lung des Ruhegehalts des verpflichteten Ehegatten für den 
Fall rückwirkender oder erst nachträglich bekannt werden
der Rentengewährung an den berechtigten Ehegatten unter 
dem Vorbehalt der Rückforderung. 

(5) Ist die Entscheidung des Familiengerichts vor dem 
1. April 2011 wirksam geworden und befand sich die Be
amtin oder der Beamte zum Zeitpunkt der Wirksamkeit 
der Entscheidung bereits im Ruhestand, wird die Kürzung 
des Ruhegehalts nach Absatz I bei am 1. April 2011 vor
handenen Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten 
erst dann vorgenommen, wenn aus der Versicherung des 
berechtigten Ehegatten eine Rente zu gewähren ist oder 
eine Leistung, die sich aus der internen Teilung beamten
versorgungs- oder soldatenversorgungsrechtlicher Anwart
schaften nach Bundes- oder Landesrecht ergibt, gezahlt 
wird. 

§ 73 
Abwendung der Kürzung der Versorgungsbezüge 

( 1) Die Kürzung der Versorgungsbezüge nach § 72 kann 
von der Beamtin, dem Beamten, der Ruhestandsbeamtin 
oder dem Ruhestandsbeamten ganz oder teilweise durch 
Zahlung eines Kapitalbetrages an den Dienstherrn abge
wendet werden. 

(2) Als voller Kapitalbetrag wird der Betrag angesetzt, 
der aufgrund der Entscheidung des Familiengerichts zu 
leisten . gewesen wäre, erhöht oder vermindert um die 
Vomhundertsätze der eingetretenen Erhöhungen oder Ver
minderungen der beamtenrechtlichen Versorgungsbezüge 
in der Zeit nach dem Tag, an dem die Entscheidung des 
Familiengerichts ergangen ist, bis zum Tag der Zahlung 
des Kapitalbetrages. 

(3) Bei teilweiser Zahlung vermindert sich die Kürzung 
der Versorgungsbezüge in dem entsprechenden Verhältnis. 
Der Betrag der teilweisen Zahlung darf den Monatsbetrag 
der Dienstbezüge oder des Rtihegehalts nicht unterschrei
ten. 

(4) Ergeht nach der Scheidung eine Entscheidung zur 
Änderung des Wertausgleichs und sind Zahlungen nach 
Absatz 1 erfolgt, sind im Umfang der Abänderung zu viel 
gezahlte Beiträge unter Anrechnung der nach § 72 anteilig 
errechneten Kürzungsbeträge zurückzuzahlen. 
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Kapitel 8 
Sondervorschriften 

§ 74 
Erlöschen der Versorgungsbezüge wegen Verurteilung 

( l) Eine Ruhestandsbeamtin oder ein Ruhestandsbeam
ter, 

l. gegen die oder den wegen einer vor Beendigung des 
Beamtenverhältnisses begangenen Tat eine Entschei
dung ergangen ist, die nach § 24 Abs. 1 des Beamten
statusgesetzes zum Verlust der Beamtenrechte geführt 
hätte, oder 

2. die oder der wegen einer nach Beendigung des Beam
tenverhältnisses begangenen Tat durch ein deutsches 
Gericht im ordentlichen Strafverfahren 

a) wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe 
von mindestens zwei Jahren oder 

b) wegen einer vorsätzlichen Tat, die nach den Vorschrif
ten über Friedensverrat, Hochverrat, Gefährdung des 
demokratischen Rechtsstaates oder Landesverrat und 
Gefährdung der äußeren Sicherheit strafbar ist, zu 
einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten 

verurteilt worden ist, 

verliert mit der Rechtskraft der Entscheidung ihre oder 
seine Rechte als Ruhestandsbeamtin oder Ruhestandsbe
amter. Entsprechendes gilt, wenn die Ruhestandsbeamtin 
oder der Ruhestandsbeamte aufgrund einer Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts gemäß Artikel 18 des 
Grundgesetzes ein Grundrecht verwirkt hat. 

(2) § 37 Abs. 2 und 3 sowie § 38 des Landesbeamten
gesetzes finden entsprechende Anwendung. 

§ 75 
Ruhen der Versorgungsbezüge bei Ablehnung 

einer erneuten Berufung 

Kommt eine Ruhestandsbeamtin oder ein Ruhestands
beamter entgegen den Vorschriften des § 29 Abs. 2 und 3, 
§ 30 Abs. 3 Satz 2 oder § 31 Abs. 2 des Beamtenstatusge
setzes einer erneuten Berufung in das Beamtenverhältnis 
schuldhaft nicht nach, obwohl sie oder er auf die Folgen 
eines solchen Verhaltens schriftlich hingewiesen worden 
ist, ruht in dieser Zeit der Anspruch auf Versorgungsbezüge. 
Die oberste Dienstbehörde stellt das Ruhen der Versor
gungsbezüge fest. Eine disziplinarrechtliche Verfolgung 
wird dadurch nicht ausgeschlossen. 

§ 76 
Ausschluss von Hinterbliebenenversorgung 

Eine Hinterbliebene oder ein Hinterbliebener, die oder 
der den Tod der Beamtin, des Beamten, der Ruhestandsbe
amtin oder des Ruhestandsbeamten vorsätzlich und rechts
widrig herbeigeführt hat, hat keinen Anspruch auf Hinter
bliebenenversorgung. 

§ 77 
Entzug von Hinterbliebenenversorgung 

( l) Die oberste Dienstbehörde kann 

!06 

und Empfängern von Hinterbliebenenversorgung die Ver
sorgungsbezüge zeitlich befristet teilweise oder ganz ent
ziehen, wenn sie sich gegen die freiheitliche demokratische 
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes betätigt haben. 
Die diese Maßnahme rechtfertigern;!en Tatsachen sind in 
einem Untersuchungsverfahren festzustellen, in dem die 
eidliche Vernehmung von Zeuginnen, Zeugen und Sach
verständigen zulässig und die oder der Versorgungsberech
tigte zu hören ist. Im Fall des Entzugs der Versorgungsbe
züge gilt § 50 entsprechend, wobei die nur bei teilweisem 
Entzug verbleibenden Versorgungsbezüge auf einen danach 
zu gewährenden Unterhaltsbeitrag anzurechnen.sind. 

(2) § 35 Abs. 1 Satz I Nm. 4 und 5 findet Anwendung. 

Kapitel 9 
Versorgung besonderer Beamtengruppen 

§ 78 
Beamtinnen auf Zeit und Beamte auf Zeit 

( 1) Für die Versorgung der Beamtinnen auf Zeit und 
Beamten auf Zeit und ihrer Hinterbliebenen gelten die Vor
schriften für die Versorgung der Beamtinnen auf Lebenszeit 
und Beamten auf Lebenszeit und ihrer Hinterbliebenen ent
sprechend, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Für Beamtinnen auf Zeit und Beamte auf Zeit, die 
eine ruhegehaltfähige Dienstzeit von zehn Jahren zurück
gelegt haben, beträgt das Ruhegehalt, wenn es für sie güns
tiger ist, nach einer Amtszeit von acht Jahren als Beamtin 
auf Zeit oder Beamter auf Zeit 35 v. H. der ruhegehaltfä
higen Dienstbezüge und steigt mit jedem weiteren vollen 
Amtsjahr als Beamtin auf Zeit oder Beamter auf Zeit um 
1,91333 v. H. der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bis zum 
Höchstruhegehaltssatz von 7 1, 7 5 v. H. Als Amtszeit rechnet 
hierbei auch die Zeit bis zur Dauer von drei Jahren, die eine 
Beamtin auf Zeit oder ein Beamter auf Zeit im einstweiligen 
Ruhestand zurückgelegt hat. § 20 Abs. 2 findet Anwen
dung. 

(3) Wird das bisherige Amt nach Ablauf der Amtszeit 
unter erneuter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Zeit 
oder durch Wiederwahl für die folgende Amtszeit weiter
geführt, gilt für die Anwendung dieses Gesetzes das Be
amtenverhältnis als nicht unterbrochen. Satz 1 gilt ent
sprechend für Beamtinnen auf Zeit und Beamte auf Zeit, 
die aus ihrem bisherigen Amt ohne Unterbrechung in ein 
vergleichbares oder höherwertiges Amt unter erneuter 
Berufung in das Beamtenverhältnis auf Zeit gewählt wer
den. 

(4) Wird eine Beamtin auf Zeit oder ein Beamter auf 
Zeit wegen Dienstunfähigkeit entlassen, gelten die §§ 22 
und 33 entsprechend. 

(5) Bei wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand ver
setzten Wahlbeamtinnen auf Zeit und Wahlbeamten auf 
Zeit ist§ 20 Abs. 2 Satz l Nr. 3 nicht anzuwenden. Abwei
chend von § 19 Abs. 1 Satz l beträgt die Zurechnungszeit 
ein Drittel der Zeit vom Eintritt in den Ruhestand bis zum 
Ablauf des Monats der Vollendung des 60. Lebensjahres. 

( 6) Wird eine Wahlbeamtin auf Zeit oder ein Wahlbeam
ter auf Zeit abgewählt, erhält sie oder er bis zum Ablauf 
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der Amtszeit, bei einem vorherigen Eintritt in den Ruhe
stand oder der Entlassung längstens bis zu diesem Zeit
punkt, Versorgung mit der Maßgabe, dass das Ruhegehalt 
während der ersten fünf Jahre 71, 7 5 v. H. der ruhegehalt
fähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungs
gruppe, in der sie oder er sich zur Zeit der Abwahl befunden 
hat, beträgt. Die ruhegehaltfähige Dienstzeit nach § 12 
erhöht sich um die Zeit, in der eine Wahlbeamtin auf Zeit 
oder ein Wahlbeamter auf Zeit Versorgung nach Satz 1 
erhält, bis zu fünf Jahren; das Höchstruhegehalt nach Ab
satz 2 datf nicht überschritten werden. 

(7) Als ruhegehaltfähig sind auch Zeiten ab dem 3. Okto
ber 1990 zu berücksichtigen, in denen ein Wahlamt nicht 
im Beamtenverhältnis auf Zeit wahrgenommen wurde. Zei
ten, während der eine Wahlbeamtin auf Zeit oder ein Wahl
beamter auf Zeit durch eine hauptberufliche Tätigkeit oder 
eine Ausbildung außerhalb der allgemeinen Schulbildung 
Fachkenntnisse erworben hat, die für die Wahrnehmung 
des Amtes förderlich sind, können bis zu einer Gesamtzeit 
von vier Jahren als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden, 
die Zeit einer Fachschul- oder Hochschulausbildung ein
schließlich der Prüfungszeit bis zu drei Jahren. § 5 Abs. 2 
Satz 2 gilt entsprechend. 

(8) Als Aintszeit im Beamtenverhältnis auf Zeit im Sinne 
des Absatzes 2 gilt auch die Zeit, in der ein Wahlamt seit 
dem 3. Oktober 1990 nicht im Beamtenverhältnis auf Zeit 
wahrgenommen wurde. Nach Anwendung des § 69 ist das 
Ruhegehalt mindestens um den Betrag zu kürzen, der dem 
Rentenbetrag für die nach Satz 1 zu berücksichtigende Zeit 
entspricht. Weist der Rentenbescheid für die nach Satz 1 
zu berücksichtigende Zeit keine separaten Entgeltpunkte 
aus, werden die ausgewiesenen Entgeltpunkte zu dem Teil 
berücksichtigt, der dem Verhältnis der nach Satz I zu 
berücksichtigenden Zeit zu der im Rentenbescheid ausge
wiesenen Zeit entspricht. Bei der Ermittlung des Kürzungs
betrages nach Satz 2 ist der Ruhensbetrag nach § 69 zu 
berücksichtigen. Für die Berechnung der Hinterbliebenen
versorgung gelten die Sätze I bis 4 entsprechend. 

§ 79 
Hochschulpersonal 

( 1) Für die Versorgung der in einem Beamtenverhältnis 
stehenden Professorinnen, Professoren. Juniorprofesso
rinnen, Juniorprofessoren, Hochschuldozentinnen, Hoch
schuldozenten, Oberassistentinnen, Oberassistenten, Ober
ingenieurinnen, Oberingenieure, hauptamtlichen Leite
rinnen und Leiter, Mitglieder von Leitungsgremien an 
Hochschulen, Wissenschaftlichen und Künstlerischen As
sistentinnen und Assistenten an Hochschulen sowie ihrer 
Hinterbliebenen gelten die Vorschriften dieses Gesetzes, 
soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Ruhegehaltfähig ist auch die Zeit, in der der in Ab
satz I bezeichnete Personenkreis nach der Habilitation dem 
Lehrkörper einer Hochschule hauptamtlich angehört hat. 
Als ruhegehaltfähig gilt auch der Zeitraum von zwei Jahren 
vor Erlangung der Promotion. Die in einer Habilitations
ordnung vorgeschriebene Mindestzeit für die Erbringung 
der Habilitationsleistungen oder sonstiger gleichwertiger 
wissenschaftlicher Leistungen kann als ruhegehaltfähige 
Dienstzeit berücksichtigt werden. Soweit die Habilitations
ordnung eine Mindestdauer nicht vorschreibt. sind bis zu 

drei Jahre berücksichtigungsfähig. Die nach erfolgreichem 
Abschluss eines Hochschulstudiums vor der Ernennung 
zur Professorin, Hochschuldozentin, Oberassistentin, Ober
ingenieurin, Wissenschaftlichen und Künstlerischen As
sistentin oder zum Professor, Hochschuldozenten, Oberas
sistenten, Oberingenieur, Wissenschaftlichen und Künst
lerischen Assistenten liegende Zeit einer hauptberuflichen 
Tätigkeit, in der besondere Fachkenntnisse erworben wur
den, die für die Wahrnehmung des Amtes förderlich sind, 
soll im Fall des § 44 Nr. 4 Buchst. c des Hochschulrah
mengesetzes als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden; im 
Übrigen kann sie bis zu fünf Jahren in vollem Umfang, 
darüber hinaus bis zur Hälfte als ruhegehaltfähig berück
sichtigt werden. Zeiten nach Satz 5 können insgesamt nicht 
über zehn Jahre der Tätigkeit hinaus als ruhegehaltfähig 
berücksichtigt werden. Zeiten mit einer geringeren als der 
regelmäßigen Arbeitszeit dürfen nur zu dem Teil als ruhe
gehaltfähig berücksichtigt werden, der dem Verhältnis der 
tatsächlichen zur regelmäßigen Arbeitszeit entspricht. Für 
die Bestimmung der Hauptberuflichkeit gilt § 15 Abs. 2. 

(3) Über die Ruhegehaltfähigkeit von Zeiten nach Ab
satz 2 sowie aufgrund <,ler §§ 15 bis 17 soll in der Regel 
bei der Berufung in das Beamtenverhältnis eine Prüfung 
erfolgen und das Ergebnis aktenkundig gemacht werden. 
Diese Ergebnisse der Prüfungen stehen unter dem Vorbehalt 
eines Gleichbleibens der Rechtslage, die ihnen zugrunde 
liegt. § 16 Abs. 2 gilt entsprechend. 

(4) Für die in Absatz 1 genannten Beamtinnen und Be
amten in einem Beamtenverhältnis auf Zeit beträgt das 
Übergangsgeld abweichend von § 57 Abs. 1 Satz I für ein 
Jahr Dienstzeit das Einfache, insgesamt höchstens das 
Sechsfache der für den letzten Monat zustehenden Dienst
bezüge nach § 1 Abs. 3 Nrn, 1 bis 4 des Landesbesoldungs
gesetzes. 

§ 80 
Ruhegehaltfähigkeit der Vergütung der Gerichts

vollzieherinnen und Gerichtsvollzieher 

( 1) Die Vergütung von im Außendienst beschäftigten 
Gerichtsvollzieherinnen oder Gerichtsvollziehern nach 
§ 1 der Vollstreckungsvergütungsverordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt ist in Höhe von l O v. H. des Endgrund
gehalts der Besoldungsgruppe, die der Bemessung der Ver
sorgungsbezüge der Beamtin oder des Beamten zugrunde 
liegt, ruhegehaltfähig, wenn die Beamtin oder der Beamte 
mindestens zehn Jahre ausschließlich im Vollstreckungs
außendienst tätig gewesen ist und beim Eintritt des Versor
gungsfalles eine Vergütung nach der Vollstreckungsvergü
tungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt bezieht oder 
ohne Berücksichtigung einer vorangegangenen Dienstun
fähigkeit bezogen hätte. Die Frist gilt bei einer Beamtin 
oder einem Beamten, deren oder dessen Beamtenverhältnis 
durch Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähig
keit oder durch Tod geendet hat, als erfüllt, wenn sie oder 
er bis zum Eintritt in den Ruhestand wegen Erreichens der 
Altersgrenze zehn Jahre ausschließlich im Vollstreckungs
außendienst hätte tätig sein können. 

(2) Die Vergütung ist in dem in Absatz I Satz 1 bestimm
ten Umfang auch dann ruhegehaltfähig, wenn die Gerichts
vollzieherin oder der Gerichtsvollzieher mindestens zehn 
.Jahre im Vollstreckungsaußendienst tätig gewesen und 
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wegen Dienstunfähigkeit für den Vollstreckungsaußen
dienst in eine andere Verwendung übernommen worden 
ist. Die Frist gilt als erfüllt, wenn die andere Verwendung 
infolge Krankheit oder Beschädigung, die sich die Gerichts
vollzieherin oder der Gerichtsvollzieher ohne grobes Ver
schulden bei Ausübung oder aus Veranlassung ihres oder 
seines Dienstes als Gerichtsvollzieherin oder Gerichtsvoll
zieher zugezogen hat, notwendig wird und die Frist ohne 
diese Krankheit oder Beschädigung hätte erfüllt werden 
können. In den Fällen der Sätze l und 2 ist bei der Bemes
sung des ruhegehaltfähigen Teils der Vollstreckungsver
gütung höchstens das Endgrundgehalt des Spitzenamtes 
des Gerichtsvollzieherdienstes zugrunde zu legen. 

(3) In den Fällen einer Altersteilzeit im Blockmodell gilt 
Absatz I Satz I entsprechend, wenn die Gerichtsvollzie
herin oder der Gerichtsvollzieher unmittelbar vor Beginn 
der Freistellungsphase mindestens zehn Jahre ausschließ
lich im Vollstreckungsaußendienst tätig gewesen ist. 

§ 81 
Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte 

Erleidet die Ehrenbeamtin oder der Ehrenbeamte einen 
Dienstunfall im Sinne des § 38, so hat sie oder er Anspruch 
auf Erstattung der angemessenen Kosten für ein Heilver
fahren und eine notwendige Pflege entsprechend § 41. 
Außerdem kann ihr oder ihm der Ersatz von Sachschäden 
entsprechend § 40 und ein von der obersten Dienstbehörde 
oder einer von ihr bestimmten Stelle nach billigem Er
messen festzusetzender Unterhaltsbeitrag bewilligt wer
den. Hat eine Ehrenbeamtin oder ein Ehrenbeamter einen 
Unterhaltsbeitrag nach Satz 2 erhalten oder hätte ihn erhal
ten können, wenn sie oder er nicht verstorben wäre, kann 
auch ihren oder seinen Hinterbliebenen ein Unterhalts
beitrag nach billigem Ermessen bewilligt werden. 

§ 82 
Entpflichtete Professorinnen 
und entpflichtete Professoren 

( 1) Für Professorinnen und Professoren, die nach § 46 
Abs. 12 des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
entpflichtet werden, finden die §§ 9, 67 bis 73 und 87 
Anwendung. Ihre Bezüge gelten insoweit als Ruhegehalt 
und die entpflichteten Professorinnen und Professoren 
als Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte. Als 
Höchstgrenze im Sinne des § 67 Abs. 2 Nrn. l und 3 gelten 
die vor der Entptlichtung zugestandenen Dienstbezüge. 
§ 87 gilt nicht für entpflichtete Professorinnen und Profes
soren, die die Aufgaben der von ihnen bis zur Entpflichtung 
innegehabten Stelle vertretungsweise wahrnehmen. 

(2) Für die Versorgung der Hinterbliebenen der ent
pflichteten Professorinnen und Professoren gilt dieses 
Gesetz mit der Maßgabe, dass sich die Bemessung des den 
Hinterbliebenenbezügen zugrunde zu legenden Ruhege
halts sowie die Bemessung des Sterbe-, Witwen-, Witwer
und Waisengeldes der Hinterbliebenen nach dem für die 
Professorin oder den Professor vor dem 1. Januar 1977 
geltenden Landesrecht bestimmt. 

(3) Die Versorgung de~ Hinterbliebenen einer emeritie
rungsberechtigten Professorin oder eines emeritierungs-
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berechtigten Professors bestimmt sich nach § 79, wenn 
die Professorin oder der Professor vor der Entpflichtung 
verstorben ist. 

Kapitel 10 
Übergangsbestimm1.mgen 

§ 83 
Besondere Bestandskraft bei vor dem 1. Januar 2019 

vorhandenen Versorgungsempfängerinnen 
und Versorgungsempfängern 

( 1) Für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs
empfänger, deren Versorgungsfall vor dem 1. Januar 2019 
eingetreten ist, bestimmen sich die Ruhegehaltssätze, clie 
deren Berechnung zugrunde zu legenden Stufen der je
weils maßgeblichen Besoldungsgruppe sowie die für 
die Hinterbliebenenversorgung maßgeblichen Anteilssätze 
nach den am 3 l. Dezember 2018 geltenden Bestimmun
gen. 

(2) Abweichend von Absatz I wird der Ruhegehaltssatz 
neu festgesetzt 

1. bei erstmaligem Bezug von Versorgungsleistungen, die 
bei Anwendung des § 16 Abs. 2 und des § 79 Abs. 3 zu 
einer Verminderung der ruhegehaltfähigen"Dienstzeit 
führen, 

2. bei der Beantragung der Anerkennung weiterer ruhe
gehaltfä.higer Dienstzeiten nach Kann-Bestimmungen 
und 

3. nach Ablauf der Zahlung des erhöhten Ruhegehalts nach 
§ 14 Abs. 6 und § 66 Abs. 8 des Beamtenversorgungs
gesetzes in Verbindung mit § 7 Abs. l Satz l des Besol
dungs- und Versorgungsrechtsergänzungsgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt in der am 31. Dezember 2018 
geltenden Fassung. 

Die neue Festsetzung des Ruhegehaltssatzes erfolgt nach 
den bis zum 3 l . Dezpmber 2018 geltenden Bestimmungen 
cles Beamtenversorgungsrechts. 

(3) Abweichend von Absatz I wird ein Ruhegehalts
satz auf Antrag neu festgesetzt, wenn eine nach diesem 
Gesetz ruhegehaltfähige Dienstzeit vor Vollendung des 
17. Lebensjahres gelegen hat und deshalb nach den bis 
zum 31. Dezember 2018 geltenden Bestimmungen nicht 
berücksichtigt worden ist. 

(4) Abweichend von Absatz J wird ferner ein Ruhe
gehaltssatz neu festgesetzt, wenn Zeiten nach § 78 Abs. 7 
Satz 1 oder Abs. 8 Satz l als ruhegehaltfähige Dienstzeit 
oder Amtszeit vorliegen, die bisher nicht anerkannt worden 
sind. 

§ 84 
Bestimmungen für Beamtinnen und Beamte 

aus eiern früheren Bundesgebiet 

( 1) Die Zeit der Verwendung einer Beaiptin ocler eines 
Beamten aus dem früheren Bundesgebiet zum Zweck der 
Aufbauhilfe im Beitrittsgebiet bis zum 31. Dezember 1995 
wird doppelt als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksich
tigt, wenn sie ununterbrochen mindestens ein Jahr gedauert 
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hat. Satz 1 gilt nicht für eine Verwendung, die nach dem 
3 1. Dezember 1994 begonnen hat. 

(2) Bestand während einer Kindererziehung vor dem 
1. Januar 1992 bereits ein Beamtenverhältnis, ist für ein 
vor dem 1. Januar 1992 geborenes Kind die Zeit eines Er
ziehungsurlaubs bis zu dem Tag ruhegchaltfähig, an dem 
das Kind sechs Monate alt wurde. Dies gilt entsprechend 
für die Zeit einer Kindererziehung von der Geburt des 
Kindes bis zu dem Tag, an dem das Kind sechs Monate alt 
wurde, die in eine Freistellung vom Dienst nach dem bis 
zum 31. Dezember 1991 geltenden Bundes- oder Landes
recht fällt. Die Sätze I und 2 gelten nicht für Beamtinnen 
und Beamte, die ab dem 3. Oktober 1990 erstmals im Bei
trittsgebiet ernannt worden sind. 

(3) Beruht die Versorgung auf einem Beamtenverhältnis, 
das vor dem 1. Januar 1966 begründet wurde, ist § 69 mit 
der Maßgabe anzuwenden, dass der zu berücksichtigende 
Rentenbetrag um 40 v. H. gemindert und neben den Renten 
mindestens ein Betrag in Höhe von 40 v. H. der Versor
gungsbezüge belassen wird. 

§ 85 
Übergangsregelungen für vor dem 1. Januar 2019 

vorhandene Versorgungsempfängerinnen, Versorgungs
empfänger, Beamtinnen und Beamte 

( 1) Für Waisen, die am 31. Dezember 2018 einen 
Anspruch auf Waisengeld nach § 7 Abs. 1 Satz 1 des Be
soldungs- und Versorgungsrechtsergänzungsgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt in Verbindung mit§ 23 Abs. 1 des 
Beamtenversorgungsgesetzes hatten und die am 1. Januar 
2019 mindestens das 25. Lebensjahr vollendet haben, gilt 
§ 35 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 und 4 mit der Maßgabe, dass an 
die Stelle des 25. Lebensjahres das 27. Lebensjahr tritt. 

(2) Bestand am 31. Dezember 2018 ein Anspruch auf ein 
Witwen- oder Witwergeld nach § 7 Abs. l Satz 1 des Be
soldungs- und Vcrsorgungsrechtsergänzungsgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt in Verbindung mit § 61 Abs. 3 
Satz I des Beamtenversorgungsgesetzes, wird dieser Ver
sorgungsbezug weitergewährt. § 35 Abs. 1 findet Anwen
dung. Ein von der Witwe oder dem Witwer infolge der 
Auflösung der Ehe erworbener Versorgungs-, Unterhalts
oder Rentenanspruch ist auf das Witwen- oder Witwergeld 
sowie den Familienzuschlag nach§ 61 Abs. 1 anzurechnen. 
Wird eine in Satz 3 genannte Leistung nicht beantragt, wird 
auf sie verzichtet oder wird an ihrer Stelle eine Abfindung, 
Kapitalleistung oder Beitragserstattung gezahlt, ist der Be
trag anzurechnen, der ansonsten zu zahlen wäre. 

(3) In den Fällen des§ 70, in denen Zeiten einer Verwen
dung in einer zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung 
vor dem 1. Januar 1999 vorliegen, findet § 56 des Beam
tenversorgungsgesetzes in der bis zum 30. September 1994 
geltenden Fassung oder, sofern dies für die Versorgungs
empfängerin oder den Versorgungsempfänger günstiger 
ist, in der bis zum 31. Dezember 1998 geltenden Fassung 
Anwendung. 

(4) Eine Überleitungszulage nach Artikel 14 § l Abs. 1 
des Reformgesetzes vom 24. Februar 1997 (BGB!. I 
S. 322), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes 
vom 19. Februar 2006 (BGBl. I S. 334, 336), die am 
31. März 2011 als Bestandteil des Ruhegehalts gewährt 

wurde, wird weiterhin der Berechnung des Ruhegehalts 
zugrunde gelegt. Werden die Versorgungsbezüge allgemein 
erhöht, ist von demselben Zeitpunkt an auch die Über
leitungszulage als Bestandteil des Ruhegehalts wie dieses 
anzupassen. 

(5) Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp
fänger, die am 30. Juni 1997 einen Anpassungszuschlag 
gemäß ~ 71 des Beamtenversorgungsgesetzes in der an 
diesem Tag geltenden Fassung bezogen haben, erhalten 
diesen in Höhe des zu diesem Zeitpunkt zustehenden Be
trages weiter. Für künftige Hinterbliebene der in Satz 1 
genannten Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs
empfänger zählt der Anpassungszuschlag ebenfalls zu den 
ruhegehaltfähigen Dienstbezügen. 

(6) Bestand am 31. Dezember 2018 ein Anspruch auf 
einen Unterhaltsbeitrag nach § 7 Abs. 1 Satz 1 des Be
soldungs- und Versorgungsrechtsergänzungsgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt in Verbindung mit§ 22 Abs. 1 des 
Beamtenversorgungsgesetzes, wird dieser in einen An
spruch auf ein Witwen- oder Witwcrgeld nach § 27 um
gewandelt. Ein am 3 1. Dezember 201 8 vorhandener An
spruch auf einen Unterhaltsbeitrag nach § 7 Abs. 1 Satz 1 
des Besoldungs- und Versorgungsrechtsergänzungsgeset
zes des Landes Sachsen-Anhalt in Verbindung mit § 23 
Abs. 2 Satz 2 des Beamtenversorgungsgesetzes wird in 
einen Anspruch auf Waisengeld nach § 30 umgewandelt. 

(7) Ist eine Amtszulage oder sind Dienstbezüge aus 
einem Amt ohne Ernennung gewäh1i worden, ist § 11 
Abs. 4 rückwirkend mit Eintritt des Versorgungsfalles an
zuwenden. 

(8) Bezieht eine Beamtin oder ein Beamter, die oder der 
sich am 31. Dezember 2018 im einstweiligen Ruhestand 
befunden hat, Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkommen 
nach § 67 Abs. 6, welches nicht Verwendungseinkommen 
nach § 67 Abs. 7 ist, ruhen die Versorgungsbezüge um 
50 v. H. des Betrages, um den sie und das Einkommen die 
Höchstgrenze übersteigen. Für eine Beamtin oder einen 
Beamten, die oder der am 31. Dezember 2018 ein Amt im 
Sinne von § 30 Abs. 1 Satz 1 des Beamtenstatusgesetzes 
in Verbindung mit§ 41 des Landesbeamtengesetzes inne
hat, gilt Satz 1 entsprechend. Für kommunale Wahlbeam
tinnen und kommunale Wahlbeamte, die sich am 31. De
zember 2018 im Ruhestand befunden haben, gilt Satz 1 ent
sprechend. 

(9) Für die in § 39 Abs. 1 Satz 3 des Landesbeamten
gesetzes genannten Beamtinnen und Beamten, denen eine 
Altersteilzeit spätestens am 30. April 2007 bewilligt worden 
war und die auf Antrag frühestens mit Ablauf des Monats 
der Vollendung des 65. Lebensjahres in den Ruhestand 
versetzt worden sind, findet § 21 rückwirkend mit Eintritt 
des Versorgungsfalles Anwendung. 

Kapitel 11 
Schlussvorschriften 

§ 86 
Anwendungsbereich 

Für die Anwendung der§§ 5 bis 7, 9, 35 und 60 bis 75 
gelten 
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l. ein Unterhaltsbeitrag nach § 22 als Ruhegehalt, 

2. ein Unfallunterpaltsbeitrag nach § 45 als Ruhegehalt, 
außer für die Anwendung des § 7 4, 

3. ein Unterhaltsbeitrag nach § 33 als Witwen-, Witwer
oder Waisengeld, 

4. ein Unterhaltsbeitrag nach den §§ 50 und 35 Abs. l 
Satz 2 als Witwen-, Witwer- oder Waisengeld, außer für 
die Anwendung des § 35 Abs. 1 Satz I Nm. 4 und 5, 

5. ein Unterh,altsbeitrag nach § 49 als Witwen- oder Wit
wergeld, 

6. ein Unfallunterhaltsbeitrag nach § 46 als Waisengeld, 

7. Leistungen nach § 37 Abs. 2 Satz 2 des Landesbeam
tengesetzes, § 74 Abs. 2 und ein Unterhaltsbeitrag nach 
§ 81 Satz 2 und 3 als Ruhegehalt, Witwen-, Witwer
oder Waisengeld, 

8. die nach § 33 des Deutschen Richtergesetzes zu be
lassenden Bezüge der nach § 32 des Deutschen Richter
gesetzes nicht im Amt befindlichen Richterinnen und 
Richter sowie Mitglieder einer obersten Rechnungsprü
fungsbehörde als Ruhegehalt. 

Die Empfängerinnen und Empfänger dieser Versorgungs
bezüge gelten als Ruhestandsbeamtinnen, Ruhestandsbe
amte, Witwen, Witwer oder Waisen. 

§ 87 
Nichtberücksichtigung der Versorgungsbezüge 

Werden Versorgungsberechtigte im öffentlichen Dienst 
im Sinne des§ 67 Abs. 7 verwendet, sind ihre Bezüge aus 
dieser Beschäftigung ohne Rücksicht auf die Versorgungs
bezüge zu bemessen. Das Gleiche gilt für eine aufgrund 
der Beschäftigung zu gewährende Versorgung. 

§ 88 
Bezüge-Zuständigkeitsverordnung 

Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Verordnung 
die Behörden zu bestimmen, die die Aufgaben nach diesem 
Gesetz durchführen. 

§ 89 
Aufgabenübertragung 

an die Unfallkasse Sachsen-Anhalt 

(l) Der Unfallkasse Sachsen-Anhalt wird die Aufgabe 
übertragen, die zur Erfüllung der Verordnung (EU) Nr. 349/ 
2011 der Kommission vom 11. April 2011 zur Durchfüh
rung der Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates zu Gemeinschaftsstatistiken 
über öffentliche Gesundheit und über Gesundheitsschutz 
und Sicherheit am Arbeitsplatz betreffend Statistiken über 
Arbeitsunfälle (ABI. L 97 vom 12. 4. 201 l, S. 3) erforder
lichen Daten über Dienstunfälle der unmittelbaren und 
mittelbaren Beamtinnen und Beamten des Landes zu erhe
ben, zu verarbeiten und in ihre laufenden Datenlieferungen 
zu Arbeitsunfällen der Unfallversicherten über ihren Spit
zenverband an das zuständige Bundesministerium aufzu
nehmen. 
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(2) Die Dienstherren übermitteln der Unfallkasse Sach
sen-Anhalt in einem einheitlichen Meldeverfahren alle 
für die Aufgabenwahrnehmung erforderlichen Daten. Der 
Unfallkasse Sachsen-Anhalt sind alle durch die Aufgaben
wahrnehmung entstehenden Kosten zu erstatten. Das Nähe
re zur Aufgabenwahrnehmung und Kostenerstattung regelt 
eine Verwaltungsvereinbarung zwischen der Unfallkasse 
Sachsen-Anhalt und dem Ministerium )der Finanzen des 
Landes Sachsen-Anhalt. 

Artikel 3 
Disziplinargesetz Sachsen-Anhalt 

§ 21 des Disziplinargesetzes Sachsen-Anhalt vom 21. März 
2006 (GVBL LSA S. l 02), zuletzt geändert durch Arti
kel 5 des Gesetzes vom 3. Juli 2015 (GVB!. LSA S. 314, 
317), wird wie folgt geändert: 

1. Absatz l wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 wird aufgehoben. 

b) Die Sätze 3 und 4 werden die Sätze 2 und 3. 

2. Nach Absatz I wird folgender neuer Absatz 2 eingefügt: 

,,(2) Mit der Durchführung der Ermittlungen können 
im Einzelfall oder auf Dauer hierzu geeignete Bediens
tete der eigenen Dienststelle oder anderer Dienststellen 
der Landesverwaltung im Einvernehmen mit deren Lei
tungen betraut werden (Ermittlungsführer). Die Ermitt
lungsführer anderer Dienststellen unterliegen insoweit 
der Weisungsbefugnis des für das Disziplinarverfahren 
zuständigen Dienstvorgesetzten. Sie sind für die Dauer 
ihrer Tätigkeit im Hauptamt so weit zu entlasten, dass 
der Abschluss der Ermittlungen durch ihre hauptamt
liche Tätigkeit nicht verzögert wird." 

3. Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 

Artikel 4 
Landesbesoldungsgesetz 

Das Landesbesoldungsgesetz vom 8. Februar 20 l l 
(GVBI. LSA S. 68), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 24. November 2017 (GVBI. LSA S. 218), 
wird wie folgt geändert: 

l. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu Kapitel 8 erhält folgende Fassung: 

„Kapitel 8 
Zuständigkeits-, Überleitungs- und 

Übergangsvorschriften". 

b) Die Angabe zu§ 61 erhält folgende Fassung: 

,,§ 61 Überleitungsvorschrift für die Besoldung 
von Lehrkräften". 

c) Nach der Angabe zu § 63 wird folgende Angabe 
eingefügt: 

,,§ 64 Übergangsvorschrift für Beamtinnen auf 
Widerruf und Beamte auf Widerruf". 
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2. In § 11 Abs. 1 werden nach dem Wort „angerechnet" 
die Wörter ,, , soweit nichts anderes bestimmt ist" an
gefügt. 

3. § 12 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

,,(3) Ansprüche nach diesem Gesetz oder nach Ver
ordnungen, die auf der Grundlage dieses Gesetzes 
ergangen sind, ve1jähren nach drei Jahren. Die Ver
jährungsvorsehriften des Bürgerlichen Gesetzbuches 
finden Anwendung." 

4. Dem § 18 werden folgende Sätze 3 bis 6 angefügt: 

,,Eine Funktion kann aus sachlichen Gründen, insbe
sondere wenn sie mit ständig wechselnden Aufgaben 
einhergeht, bis zu drei Ämtern derselben Laufbahn
gruppe zugeordnet werden, wenn dabei die Möglich_
keit einer angemessenen Leistungsbewertung bestehen 
bleibt. In besonderen Ausnahmefällen können einer 
Funktion in der unmittelbaren Landesverwaltung mehr 
als drei Ämter einer Laufbahngruppe zugeordnet wer
den. In l:len Fällen des Satzes 4 bedarf es einer einzel
fallbezogenen Rechtfertigung und der Zustimmung der 
obersten Landesbehörde. Das Vorliegen der Vorausset
zungen der Sätze 3 bis 5 ist zu dokumentieren." 

5. § 24 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „die" durch die 
Wörter „soweit sie" ersetzt. 

b) In Absatz 2 werden die Wörter „die nicht Voraus
setzung" durch die Wörter „soweit sie nicht Voraus
setzung" ersetzt. 

6. § 32 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

,,(4) Aus einem Beamtenverhältnis nach § 69 
Abs. 7 Satz 2 des Hochschulgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt ergibt sich für die hauptberuflichen 
Leiterinnen und Leiter sowie für Mitglieder von 
Leitungsgremien an Hochschulen kein selbststän
diger Anspruch auf Versorgung. Der Anspruch auf 
Dienstunfallfürsorge bleibt hiervon unberührt. Tre
ten Beamtinnen und Beamte in diesen Fällen nach 
Ablauf einer Amtszeit wieder in ihr vorheriges 
Amt im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder 
im Richterverhältnis auf Lebenszeit ein, berechnen 
sich die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus dem 
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder aus dem 
Richterverhältnis auf Lebenszeit zuzüglich eines 
Erhöhungsbetrages. Als Erhöhungsbetrag gilt der 
in dem Beamtenverhältnis auf Zeit gewährte Leis
tungsbezug nach § 28 Abs. 1 Nr. 3 in Höhe eines 
Viertels, wenn das Amt mindestens fünf Jahre, und 
in Höhe der Hälfte, wenn es mindestens fünf Jahre 
und zwei Amtszeiten übertragen war. Treffen ruhe
gehaltfähige Leistungsbezüge nach § 28 Abs. 1 
Nm. l und 2 mit solchen nach § 28 Abs. 1 Nr. 3 
zusammen, wird nur der bei der Berechnung des 
Ruhegehalts für die Beamtin oder den Beamten 
günstigere Betrag als ruhegehaltfähiger Dienstbe
zug berücksichtigt." 

b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

,,(5) Abweichend von Absatz 4 berechnen sich 
die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus dem Be
amtenverhältnis auf Zeit, wenn die Beamtin oder 
der Beamte während ihrer oder seiner Amtszeit 
wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand ver
setzt wird und eine Amtszeit von mindestens fünf 
Jahren abgeleistet wurde." 

7. § 41 Abs. 1 Satz 5 erhält folgende Fassung: 

„Sie wird Beamtinnen auf Widerruf und Beamten auf 
Widerruf nicht und Beamtinnen auf Zeit und Beamten 
auf Zeit nur für die Dauer der restlichen Amtszeit ge
währt." 

8. § 59a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz I wird wie folgt geändert: 

aa) Satz I wird wie folgt geändert: 

aaa) Im Satzteil vor Nummer 1 wird die 
Angabe „2,1 v. H." durch die Angabe 
,,2,0 v. H." und die Angabe,,!. Juni 2015" 
durch die Angabe „ 1. Januar 201 7" er
setzt. 

bbb) In Nummer 2 werden die Wörter „mit 
Ausnahme der Erhöhungsbeträge für die 
Besoldungsgruppen A 4 und A 5" gestri
chen. 

bb) Nach Satz 1 wird folgender neuer Satz 2 ein
gefügt: 

,.Das Grundgehalt wird mindestens um 75 Euro 
erhöht." 

cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 

dd) In Satz 3 wird die Angabe „ 1. Juni 2015 um 
30 Euro" durch die Angabe „1. Januar 2017 um 
35 Euro" ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz l wird wie folgt geändert: 

aaa) Im Satzteil vor Nummer 1 wird die 
Angabe „2,3 v. H." durch die Angabe 
„2,35 v. H.'' und die Angabe „ 1. Juni 
2016" durch die Angabe„ 1. Januar 2018" 
ersetzt. 

bbb) In Nummer 2 werden die Wörter „mit 
Ausnahme der Erhöhungsbeträge fi.ir die 
Besoldungsgruppen A 4 und A 5" gestri
chen. 

bb) Satz 2 wird aufgehoben. 

cc) Der bisherige Satz 3 wird Satz 2. 

dd) In Satz 2 wird die Angabe „1. Juni 2016 um 
30 Euro" durch die Angabe „1. Januar 2018 
um 35 Euro" ersetzt. 

9. Die Überschrift des Kapitels 8 erhält folgende Fas
sung: 

„Kapitel 8 
Zuständigkeits-, Überleitungs
und Übergangsvorschriften". 
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l 0. s 6 l erhält folgende Fassung: 

,,§ 61 
Überleitungsvorschrift für die Besoldung 

von Lehrkräften 

Zum 1. Januar 2019 werden Lehrkräfte in einem 
Amt 

l. der Besoldungsgruppe A l 2 Nr. 4 in der bis zum 
31. Dezember 2018 geltenden Fassung in das Amt 
der Besoldungsgruppe A 13 Nr. 2 zweiter Spiegel
strich in der ab dem l. Januar 2019 geltenden Fas
sung, 

2. der Besoldungsgruppe A 12 Nr. 5 in der bis zum 
31. Dezember 2018 geltenden Fassung in das Amt 
der Besoldungsgruppe A 13 Nr. 3 erster Spiegel
strich in der ab dem 1. Januar 2019 geltenden Fas
sung, 

3. der Besoldungsgruppe A 12 Nr. 7 erster Spiegel
strich in der bis zum 3 l. Dezember 2018 geltenden 
Fassung, die über eine Lehrbefähigung für die 
Klassen 5 bis 10 für ein Fach nach dem Recht der 
Deutschen Demokratischen Republik verfügen, die 
im Wege der Bewährung für das Lehramt an Sekun
darschulen anerkannt worden ist, in das Amt der 
Besoldungsgruppe A 13 Nr. 9 zweiter Spiegelstrich 
in der ab dem 1. Januar 201 9 geltenden Fassung, 

4. der Besoldungsgruppe A 12 Nr. 7 dritter Spiegel
strich in der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden 
Fassung in das Amt der Besoldungsgruppe A 13 
Nr. 4 erster Spiegelstrich in der ab dem 1. Januar 
2019 geltenden Fassung, 

5. der Besoldungsgruppe A 12 Nr. 7 vierter Spiegel
strich in der bis zum 31. Dezember 20 J 8 geltenden 
Fassung in das Amt der Besoldungsgruppe A 13 
Nr. 4 zweiter Spiegelstrich in der ab dem 1. Januar 
2019 geltenden Fassung, 

6. der Besoldungsgruppe A 12 Nr. 10 in der bis zum 
31. Dezember 2018 geltenden Fassung in das Amt 
der Besoldungsgruppe A 13 Nr. 8 erster Spiegel
strich in der ab dem 1. Januar 2019 geltenden 
Fassung, 

7. der Besoldungsgruppe A 12 Nr. 12 in der bis zum 
31. Dezember 2018 geltenden Fassung in das Amt 
der Besoldungsgruppe A 13 Nr. 11 in der ab dem 
l. Januar 2019 geltenden Fassung und 

8. der Besoldungsgruppe A 13 Nr. 3 in der bis zum 
3 J. Dezember 2018 geltenden Fassung in das Amt 
der Besoldungsgruppe A l 3 Nr. 3 zweiter Spiegel
strich in der ab dem 1. Januar 2019 geltenden 
Fassung 

übergeleitet." 

11. Nach s 63 wird folgender s 64 eingefügt: 
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,,§ 64 
Übergangsvorschrift für Beamtinnen 

auf Widerruf und Beamte auf Widerruf 

Für Beamtinnen auf Widerruf und Beamte auf Wider
ruf, denen bis zum 3 1. Dezember 2018 ein Anspruch 
auf eine Ausgleichszulage nach s 41 in der bis zum 

31. Dezember 20 l 8 geltenden Fassung zugestanden 
hat, findet § 4 ! in der bis zum 3 l. Dezember 20 l 8 
geltenden Fassung für diesen Anspruch weiterhin An
wendung." 

12. Anlage I wird wie folgt geändert: 

a) Besoldungsordnung A wird wie folgt geändert: 

aa) Besoldungsgruppe A 12 wird wie folgt geän
dert: 

aaa) Die Nummern 4 und 5 werden aufge
hoben. 

bbb) Nummer 7 erhält folgende Fassung: 

„7. Lehrerin oder Lehrer 

mit der Befähigung für das Lehr
amt an Grundschulen 

als Lehrerin oder Lehrer für untere 
Klassen im Unterricht der Klas
sen l bis 4 an allgemeinbildenden 
Schulen 7

'" 

ccc) Die Nummern 10 und 12 werden aufge
hoben. 

ddcl) Die Fußnoten 3, 4, 5, 8 und 9 werden auf
gehoben. 

bb) Besoldungsgruppe A 13 wird wie folgt geän
dert: 

aaa) In Nummer 2 zweiter Spiegelstrich wird 
die Angabe „5i" gestrichen. 

bbb) Nummer 3 erhält folgende Fassung: 

„3. Konrektorin oder Konrektor 

als die ständige Vertreterin oder 
der ständige Vertreter der Leiterin 
oder des Leiters einer Grundschule 
mit mehr als 180 bis zu 360 Schü
lerinnen und Schülern -

als die ständige Vertreterin oder 
der ständige Vertreter der Leiterin 
oder des Leiters einer Grundschule 
mit mehr als 360 Schülerinnen und 
Schülern - 11 >". 

ccc) In Nummer 4 erster und zweiter Spiegel
strich wird jeweils die Angabe „5 l" gestri
chen. 

ddd) Nummer 8 erhält folgende Fassung: 

„8. Rektorin oder Rektor 

als Leiterin oder Leiter einer 
Grundschule mit bis zu 180 Schü
lerinnen und Schülern -

als Leiterin oder Leiter einer 
Grundschule mit mehr als 180 und 
bis zu 360 Schülerinnen und Schü
lern - 11 >". 

eee) Nach Nummer 10 wird folgende Num
mer 1 1 eingefügt: 

„ 11. Zweite Konrektorin oder Zweiter 
Konrektor 

einer Grundschule mit mehr als 
540 Schülerinnen und Schülern-". 
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fff) Fußnote 5 wird aufgehoben. 

ggg) In der Fußnote 13 werden die Wörter 
,,für zwei Fäeher" gestrichen. 

ce) Besoldungsgruppe A 16 Nr. 7 wird aufgehoben. 

b) Besoldungsordni'.mg B Besoldungsgruppe B 3 Nr. 4 
wird aufgehoben. 

13. Die Anlagen 4 bis 8 erhalten die aus Anlage I zu 
diesem Gesetz ersichtliche Fassung. 

14. Die Anlagen 4 bis 8 erhalten die aus Anlage 2 zu 
diesem Gesetz ersichtliche Fassung. 

Artikel 5 
Besoldungs- und Versorgungsreehtsergänzungsgesetz 

des Landes Saehsen-Anhalt 

Das Besoldungs- und Versorgungsrechtsergänzungsge
setz des Landes Sachsen-Anhalt vom 8. Februar 2011 
(GVBI. LSA S. 68, 101), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 24. November 2017 (GVBI. LSA S. 218), 
wird wie folgt geändert: 

1. In § I 3a Satz 2 wird die Angabe „ab 1. Juni 2015 um 
2 v. H. und ab 1. Juni 2016 um 2,2 v. H." durch die 
Angabe „ab 1. Januar 2017 um 1,9 v. H. und ab 1. Januar 
2018 um 2,25 v. H." ersetzt. 

2. § 17a wird wie folgt geändert: 

a) In Satz l wird die Angabe „ab 1. Juni 2015 um 
2, 1 v. H." dureh die Angabe „ab l. Januar 2017 um 
2,0 v. H., mindestens aber um 75 Euro" ersetzt. 

b) In Satz 2 wird die Angabe „ab 1. Juni 2016 um 
2,3 v. H., mindestens aber um 75 Euro" durch die 
Angabe „ab 1. Januar 2018 um 2,35 v. H." ersetzt. 

3. In § 21 a wird die Angabe „ab 1. Juni 2015 um 2, 1 v. H. 
und ab 1. Juni 2016 um 2,3 v. H." dureh die Angabe 
„ab 1. Januar 2017 um 2,0 v. H. und ab 1. Januar 2018 
um 2,35 v. H." ersetzt. 

4. Die Anlagen I bis 3 erhalten die aus Anlage 3 zu 
diesem Gesetz ersichtliche Fassung. 

5. Die Anlagen I bis 3 erhalten diy aus Anlage 4 zu 
diesem Gesetz ersichtliche Fassung. 

Artikel 6 
Erschwerniszulagenverordnung 

des Landes Sachsen-Anhalt 

In § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Erschwerniszulagenverordnung 
des Landes Saehsen-Anhalt vorn 22. Dezember 2011 
(GVBI. LSA S. 880), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 7. Oktober 2015 (GVBI. LSA S. 474), wird 
die Angabe „3,32 Euro" durch die Angabe „3,39 Euro" 
ersetzt. 

Artikel 7 
Erschwerniszulagenverordnung 

des Landes Sachsen-Anhalt 

In § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Erschwerniszulagenverordnung 

des Landes Saehsen-Anhalt vom 22. Dezember 2011 
(GVBI. LSA S. 880), zuletzt geändert durch Artikel 6 
dieses Gesetzes, wird die Angabe „3,39 Euro" dureh die 
Angabe „3,47 Euro" ersetzt. 

Artikel 8 
Mehrarbeitsvergütungsverordnung 

des Landes Sachsen-Anhalt 

§ 4 der Mehrarbeitsvergütungsverordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 22. Dezember 2011 (GVBI. LSA 
S. 885), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 7. Oktober 2015 {GVBI. LSA S. 474,475), wird wie 
folgt geändert: 

1. Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 wird die Angabe „ 12,20 Eui'o" durch 
die Angabe „ 12,44 Euro" ersetzt. 

b) In Nummer 2 wird die Angabe „14,41 Euro" durch 
die Angabe „14,70 Euro" ersetzt. 

c) In Nummer 3 wird die Angabe „ 19,77 Euro" durch 
die Angabe „20, 17 Euro" ersetzt. 

d) In Nummer 4 wird die Angabe „27,27 Euro" dureh 
die Angabe „27,82 Euro" ersetzt. 

2. Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer I wird die Angabe „18,39 Euro" durch 
die Angabe „18,76 Euro" ersetzt. 

b) In Nummer 2 wird die Angabe „22,81 Euro" durch 
die Angabe „23,27 Euro" ersetzt. 

c) In Nummer 3 wird die Angabe „27,07 Euro" dureh 
die Angabe „27,61 Euro" ersetzt. 

d) In Nummer 4 wird die Angabe „31,64 Euro" dureh 
die Angabe „32,27 Euro" ersetzt. 

Artikel 9 
Mehrarbeitsvergütungsverordnung 

des Landes Sachsen-Anhalt 

§ 4 der Mehrarbeitsvergütungsverordnung des Landes 
Saehsen-Anhalt vom 22. Dezember 2011 (GVBI. LSA 
S. 885), zuletzt geändert durch Artikel 8 dieses Gesetzes, 
wird wie folgt geändert: 

l. Absatz .1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer I wird die Angabe „12,44 Euro" durch 
die Angabe „12,73 Euro" ersetzt. 

b) In Nummer 2 wird die Angabe „14,70 Euro" durch 
die Angabe „ 15,05 Euro" ersetzt. 

c) In Nummer 3 wird die Angabe „20, 17 Euro" durch 
die Angabe „20,64 Euro" ersetzt. 

d) In Nummer 4 wird die Angabe „27,82 Euro" durch 
die Angabe „28,47 Euro" ersetzt. 

2. Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 wird die Angabe „ 18,76 Euro" durch 
die Angabe „ 19,20 Euro" ersetzt. 
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b) In Nummer 2 wird die Angabe ,23,27 Euro" dureh 
die Angabe „23,82 Euro" ersetzt. 

c) In Nummer 3 wird die Angabe „27,61 Euro" durch 
die Angabe ,,28,26 Euro" ersetzt. 

d) In Nummer 4 wird die Angabe „32,27 Euro" durch 
die Angabe „33,03 Euro" ersetzt. 

Artikel 10 
Juristenausbildungsgesetz Sachsen-Anhalt 

§ 7 Abs. 4 des Juristenausbildungsgesetzes Sachsen
Anhalt vom 16. Juli 2003 (GVBI. LSA S. 167) erhält fol
gende Fassung: 

,,(4) Wird der Rechtsreferendar überwiegend im dienst
lichen Interesse tätig, so erhält er Reisekostenvergütung, 
Umzugskostenvergütung und Trennungsgeld nach den für 
Beamte auf Widerruf geltenden Regelungen einschließlich 
der Regelungen über das Verfahren und die Zuständigkeit." 

Artikel 11 
Verordnung über Unterhaltsbeihilfen 

an Rechtsre,ferendare 

§ 1 der Verordnung über Unterhaltsbeihilfen an Rechts
referendare vom 16. Dezember 2009 (GVBI. LSA S. 725), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 24. No
vember 2017 (GVBI. LSA S. 218, 219), wird wie folgt 
geändert: 

1. Absatz I Satz 2 Nr. 1 erhält folgende Fassung: 

„1. einem Grundbetrag von 1 176,75 Euro monatlich 
abdem l.Januar2017und l 211,75Euromonatlich 
ab dem 1. Januar 2018 sowie". 

2. Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz I werden die Wö1ier „künftig erstmals im 
Rahmen der Anpassung der landesbesoldungsrecht
lichen Vorschriften durch das Landesbesoldungs
und -versorgungsanpassungsgesetz 2009/20 l O re
gelmäßig" durch die Wörter „für den Zeitraum nach 
eiern 1. Januar 20 l 8 künftig" ersetzt. 

b) In Satz 4 werden die Wörter „Ministerium der Justiz" 
durch die Wörter „für Justiz zuständige Ministerium" 
ersetzt. 

Artikel 12 
Landesrichtergesetz 

Das Landesrichtergesetz vom 28. Januar 201 l (GVBJ. 
LSA S. 30), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 18. Dezember 2015 (GVBI. LSA S. 654), wird wie 
folgt geändert: 

l. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 
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a) Nach der Angabe zu § 5 wird folgende Angabe 
eingefügt: 

,,§ 5a Einstellungsaltersgrenze''. 

b) Die Angabe zu§ 6 erhält folgende Fassung: 

,,§ 6 Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand". 

c) Die Angabe zu § 32 erhält folgende Fassung: 

,,§ 32 Erhaltung und Wiederherstellung der Dienst
fähigkeit". 

d) In der Angabe zu§ 84.werden nach dem Wort „Er
löschen" die Wörter „und Ruhen" eingefügt. 

2. Nach § 5 wird folgender § 5a eingefügt: 

,,§ 5a 
Einstellungsaltersgrenze 

Bei der Einstellung in ein Richterverhältnis dürfen 
Bewerberinnen und Bewerber das 45. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben. Satz 1 gilt nicht 

J. in den Fällen des § 7 Abs. 6 des Soldatenversor
gungsgesetzes, 

2. bei der Übernahrne aus einem Beamten- oder Rich
terverhältni_s zu einem anderen Dienstherrn, sofern 
die Versorgungslasten vom abgebenden Dienstherrn 
abgefunden werden, 

3. bei der Übernahme aus einem Beamtenverhältnis 
zum Land in ein Richterverhältnis zum Land oder 

4. bei einer erneuten Berufung in das Richterverhältnis 
nach einer Versetzung in den Ruhestand gemäß 
§ 31 Nr. 2 des Deutschen Richtergesetzes oder den 
§§ 26 oder 33." 

3. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

,,§ 6 
Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand". 

b) In Absatz 1 wird die Angabe „65. Lebensjahr" 
durch die Angabe ,,67. Lebensjahr" ersetzt. 

c) Nach Absatz I wird folgender neuer Absatz 2 ein
gefügt: 

,,(2) Abweichend von Absatz 1 tritt ein vor dem 
1. Januar 1964 geborener Richter auf Lebenszeit 
oder auf Zeit zu folgendem Zeitpunkt in den Ruhe
stand: 

Geburts- mit Ende des Monats der Vollendung 
jahr 

des Lebensjahres und zusätzlicher 
Monate 

bis ein-
schließ-
lieh 1953 65. 0 

1954 65. 2 

1955 65. 4 

1956 65. 6 

1957 65. 8 

1958 65. 10 

1959 66. 0 

1960 66. 2 

1961 66. 4 

1962 66. 6 

1963 66. 9 
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d) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden die Ab
sätze 3 und 4. 

4. § 26 Abs. 3 Nr. 3 erhält folgende Fassung: 

„3. wenn die Voraussetzungen des § 10 Abs. 1 des 
Landes beamtenversorgungsgesetzes Sachsen-An
hal t nicht erfüllt sind." 

5. § 32 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

,,§ 32 
Erhaltung und Wiederherstellung 

der Dienstfähigkeit". 

b) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

,,( l) 1 Dienstfähige Richter und Richter, deren 
Dienst gemäß § 31 herabgesetzt wurde, sind ver
pflichtet, sich geeigneten und zumutbaren Maß
nahmen zur Vermeidung einer droh_enden Dienst
unfähigkeit, einer drohenden begrenzten Dienst
fähigkeit oder einer drohenden Verminderung des 
Umfangs der begrenzten Dienstfähigkeit zu unter
ziehen. 2Richter, die wegen Dienstunfähigkeit in 
den Ruhestand versetzt wurden oder deren Dienst 
gemäß § 3 1 herabgesetzt wurde, sind verpflichtet, 
sich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen zur 
Wiederherstellung der Dienstfähigkeit oder Erhö
hung der begrenzten Dienstfähigkeit zu unterziehen. 
3Die oberste Dienstbehörde kann entsprechende 
Weisungen erteilen. 4Mit der Versetzung in den 
Ruhestand oder der Herabsetzung des Dienstes 
soll der jeweilige Richter auf die Pflicht nach den 
Sätzen 1 und 2 hingewiesen werden, es sei denn, 
nach den Umständen des Einzelfalls kommt eine 
erneute Berufung in das Richterverhältnis oder 
eine Erhöhung der Dienstfähigkeit nicht in Be
tracht. 5Aufwendungen für Rehabilitationsmaßnah
men nach den Sätzen I und 2 trägt der Dienstherr, 
wenn sie aufgrund eines ärztlichen Gutachtens im 
Sinne des § 27 Abs. 3 und 4 vom Dienstherrn ent
weder angeordnet oder zuvor genehmigt wurden. 
"Richtern, die nicht wegen Dienstunfähigkeit in 
den Ruhestand versetzt wurden, ist für die Dauer 
einer vom Dienstherrn angeordneten oder zuvor 
genehmigten Rehabilitationsmaßnahme Dienstbe
freiung zu gewähren." 

6. In § 46 Abs. 3 werden die Wörter „Der Minister der 
Justiz" durch die Wörter „Der für Justiz zuständige 
Minister" ersetzt. 

7. § 56 wird wie folgt geändert: 

a) In Ab.satz 1 werden die Wörter „der Minister der 
Justiz" durch die Wörter „der für Justiz zuständige 
Minister" und die Angabe „des Absatzes 3 Satz 2 
Nr. 4" durch die Angabe „des Absatzes 3 Satz 2 
Nr. 5" ersetzt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 Nr. 5 Halbsatz l werden die Wörter 
„der Minister der Justiz" durch die Wörter 
,,der für Justiz zuständige Minister" ersetzt. 

bb) In Satz 4 werden die Wörter „dem Minister 
der Justiz" durch die Wörter „dem für Justiz 
zuständigen Minister" ersetzt. 

8. In § 57 Satz 2 werden die Wörter „des Ministers der 
Justiz" durch die Wörter „des für Justiz zuständigen 
Ministers" ersetzt. 

9. In § 73 Abs. 1 werden im Satzteil vor Nummer 1 die 
Wörter „dem Minister der Justiz" durch die Wörter 
,,dem für Justiz zuständigen Minister" ersetzt. 

10. § 84 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden nach eiern Wort „Erlö
schen" die Wörter „und Ruhen" eingefügt. 

b) Der bisherige Wortlaut wird Absatz l. 

c) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt: 

,,(2) Die Rechte und die Pflichten als Mitglied 
ruhen, solange der Richter im Hauptamt nicht rich
terlich tätig ist, insbesondere bei Abordnung an eine 
Verwaltungsbehörde." 

Artikel 13 
Gesetz 

über ein Verbot der Gesichtsverhüllung 
für Beschäftigte im öffentlichen Dienst 

§ 1 
Geltungsbereich 

Dieses Gesetz gilt für Beschäftigte, die aufgrund eines 
Vertrages im Dienst des Landes, der Gemeinden, der Ver
bandsgemeinden, der Landkreise und der der Aufsicht des 
Landes unterstehenden anderen Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts stehen. 

§2 
Verbot der Gesichtsverhüllung 

Vorbehaltlich einer Regelung durch Tarifvertrag dürfen 
Beschäftigte nach § 1 ihr Gesicht bei Ausübung des Diens
tes oder bei einer Tätigkeit mit unmittelbarem Dienstbezug 
nicht verhüllen, es sei denn, dienstliche oder gesundheit
liche Gründe erfordern dies. Die beamtenrechtlichen Vor
schriften zum Verbot der Gesichtsverhüllung gelten ent
sprechend. 

Artikel 14 
Folgeänderungen 

( 1) Das Ministergesetz in der Fassung der Bekanntma
chung vom 28. Januar 2000 (GVBI. LSA S. 128), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 2. Oktober 2014 (GVBJ. LSA 
S. 440), wird wie folgt geändert: 

1. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 6 Satz I wird die Angabe,,§ 53 des Beam
tenversorgungsgesetzes" durch die Angabe ,,§ 67 
Abs. 7 Satz 2 und 3 des Landesbeamtenversorgungs
gesetzes Sachsen-Anhalt" ersetzt. 

b) In Absatz 9 wird die Angabe,,§ 55 des Beamtenver
sorgungsgesetzes" durch die Angabe,,§ 69 des Lan
desbeamtenversorgungsgesetzes Sachsen-Anhalt" er
setzt. 
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c) In Absatz 10 wird die Angabe ,,§ 56 des Beam
tenversorgungsgesetzes" durch die Angabe ,,§ 70 
des Landesbeamtenversorgungsgesetzes Sachsen
Anhalt" ersetzt. 

2. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 Halbsatz 2 wird die Angabe ,,§ 7 
Abs. 1 des Besoldungs- und Versorgungsrechts
ergänzungsgesetzes des Lan_des Sachsen-Anhalt 
in Verbindung mit§ 50 des Beamtenversorgungs
gesetzes" durch die Angabe ,,§ 61 des Landes
beamtenversorgungsgesetzes Sachsen-Anhalt" 
ersetzt. 

bb) In Satz 9 wird die Angabe,,§ 5 Abs. 5 des Beam
tenversorgungsgesetzes" durch die Angabe,,§ 11 
Abs. 6 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes 
Sachsen-Anhalt" ersetzt. 

b) In Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 2 wird die Angabe ,,§ 50 
des Beamtenversorgungsgesetzes" durch die Angabe 
,,§ 61 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes Sach
sen-Anhalt" ersetzt. 

3. In§ 16Abs. 4 Satz 2 wird die Angabe,,§ 49 Abs. 6 sowie 
die §§ 53 bis 56, 59 und 62 des Beamtenversorgungs
gesetzes" durch die Angabe,,§ 5 Abs. 5, § 9 sowie die 
§§ 67 bis 70 und 74 des Landesbeamtenversorgungs
gesetzes Sachsen-Anhalt" ersetzt. 

4. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ,,§ 53 des Be
amtenversorgungsgesetzes" durch die Angabe ,,§ 67 
Abs. 7 Satz 2 und 3 des Landesbearntenversorgungs
gesetzes Sachsen-Anhalt" ersetzt 

b) In Absatz 5 Satz 2 wird die Angabe ,,§ 54 Abs. 3 
und 4 Satz 2 des Beamtenversorgungsgesetzes" durch 
die Angabe ,,§ 68 Abs. 3 und 4 Satz 2 des Landesbe
arntenversorgungsgesetzes Sachsen-Anhalt" ersetzt. 

c) In Absatz 6 wird die Angabe,,§ 55 des Beamtenver
sorgungsgesetzes" durch die Angabe ,,§ 69 des Lan
desbeamtenversorgungsgesetzes Sachsen-Anhalt" er
setzt. 

d) In Absatz 7 wird die Angabe ,,§ 56 des Beamtenver
sorgungsgesetzes" durch die Angabe,,§ 70 des Lan
desbearntenversorgungsgesetzes Sachsen-Anhalt" er
setzt 

e) In Absatz 8 Satz 3 wird die Angabe ,,§ 54 Abs. 3 
und 4 Satz 2 des Beamtenversorgungsgesetzes" durch 
die Angabe ,,§ 68 Abs. 3 und 4 Satz 2 des Landesbe
amtenversorgungsgesetzes Sachsen-Anhalt" ersetzt. 

(2) In § 8 Abs. 4 des Landesverfassungsgerichtsgesetzes 
vom 23. August 1993 (GVBL LSA S. 441 ), zuletzt geän
dert durch Gesetz vorn 24. September 2009 (GVBL LSA 
S. 474) und durch§ 2 des Gesetzes vorn 5. November 2009 
(GVBL LSA S. 525, 526), wird die Angabe ,,§ 30 Abs. 2 
Nm. 1 bis 3 und der§§ 31 bis 35 des Beamtenversorgungs
gesetzes" durch die Angabe,,§ 37 Abs. 2 Nm. 2 bis 4 und 
der §§ 38 bis 42 des Landesbearntenversorgungsgesetzes 
Sachsen-Anhalt" ersetzt. 
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(3) § 12 Abs. 3 des Gesetzes über kommunale Gemein
schaftsarbeit in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26. Februar 1998 (GVBL LSA S. 81), zuletzt geändert 
durch Gesetz vorn 12. Juli 2017 (GVBL LSA S. 132), wird 
wie folgt geändert: 

l. In Satz 2 Halbsatz 2 wird die Angabe ,,§ 39 Abs. I" 
durch die Angabe ,,§ 39 Abs. l und 2" ersetzt. 

2. In Satz 3 wird die Angabe ,,§ 39 Abs. 2" durch die An
gabe,,§ 39 Abs. 4" ersetzt. 

3. In Satz 6 wird die Angabe ,,§ 66 Abs. 8 Satz I des 
Beamtenversorgungsgesetzes" durch die Angabe ,,~ 78 
Abs. 6 Satz l des Landesbearntenversorgungsgesetzes 
Sachsen-Anhalt" ersetzt. 

( 4) In§ 81 Abs. l Satz 3 Halbsatz 2 der Gemeindeordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vorn 10. August 2009 
(GVBL LSA S. 383), zuletzt geändert durch Artikel 23 
Abs. 5 Nr. 1 und Abs. 6 des Gesetzes vom 17. Juni 2014 
(GVBL LSA S. 288, 343), wird die Angabe,,§ 39 Abs. 2" 
durch die Angabe ,,§ 39 Abs. 4" ersetzt 

(5) Das Kommunalverfassungsgesetz vom 17. Juni 2014 
(GVBL LSA S. 288) wird wie folgt geändert: 

l. § 61 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 3 wird die Angabe,,§ 39 Abs. l Satz l" durch 
die Angabe ,,§ 39 Abs. 1 Satz I und Abs. 2" ersetzt. 

b) In Satz 5 wird die Angabe ,,§ 7 Abs. l des Besol
dungs- und Versorgungsrechtsergänzungsgesetzes 
des Landes Sachsen-Anhalt in Verbindung mit § 4 
Abs. 1 des Beamtenversorgungsgesetzes in der am 
31. August 2006 geltenden Fassung" durch die An
gabe ,,§ 10 Abs. 1 des Landesbearntenversorgungs
gesetzes Sachsen-Anhalr' ersetzt. 

2. In § 69 Abs. l Satz 3 wird die Angabe ,,§ 39 Abs. 2" 
durch die Angabe ,,§ 39 Abs. 4" ersetzt. 

(6) Die Laufbahnverordnung vom 27. Januar 2010 
(GVBL LSA S. 12), zuletzt geändert durch Artikel 2 der 
Verordnung vorn 19. September 2016 (GVBL LSA S. 248), 
wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht erhält die Angabe zu§ 5 folgende 
Fassung: 

,,§ 5 (weggefallen)". 

2. In § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 werden die Wörter „einer 
nach § 15 Abs. l des Landesbeamtengesetzes entspre
chenden oder einer nach § J 5 Abs. 2 des Landesbeam
tengesetzes gleichwertigen Laufbahn" durch die Wö1ier 
,,oder einer nach § 15 des Landesbeamtengesetzes ent
sprechenden oder gleichwertigen Laufbahn" ersetzt 

3. § 5 wird aufgehoben. 

(7) In § 6 Abs. 4 Satz 2 der Schuldienstlaufbahnverord
nung vom 31. Mai 20 l O (GVBL LSA S. 352), zuletzt geän
dert durch A1iikel 2 der Verordnung vom 29. März 2016 
(GVBL LSA S. 138, 141), wird die Angabe,,§ 4 Abs. 2" 
durch die Angabe,,§ 4 Abs. 3" ersetzt 
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(8) Die Polizeilaufüahnverordnung vom 25. August 2010 
(GVBL LSA S. 468), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 26. Juli 2016 (GVBl. LSA S. 220), wird wie folgt 
geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht erhält die Angabe zu § 5 folgende 
Fassung: 

,,§ 5 (weggefallen)". 

2. § 5 wird aufgehoben. 

(9) Die Verordnung über die Heilfürsorge für Polizeivoll
zugsbeamte des Landes Sachsen-Anhalt vom 20. April 
2012 (GVBI. LSA S. l 35), geändert durch Verordnung 
vom 29. Mai 2013 (GVBl. LSA S. 259), wird wie folgt 
geändert: 

1. In § 2 Abs. 5 wird die Angabe „den §§ 33 und 34 
des Beamtenversorgungsgesetzes" durch die Angabe 
,,§ 41 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes Sachsen
Anhalt" und das Wort „Beamtenversorgungsgesetzes" 
durch die Wörter „Landesbeamtenversorgungsgesetzes 
Sachsen-Anhalt" ersetzt. 

2. In § 37 Abs. 3 wird das Wort „Beamtenversorgungs
gesetz" durch die Wörter „Landesbeamtenversorgungs
gesetz Sachsen-Anhalt" ersetzt. 

( 10) Das Disziplinargesetz Sachsen-Anhalt vom 21. März 
2006 (GVBI. LSA S. 102), zuletzt geändert durch Arti
kel 3 dieses Gesetzes, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz I wird die Angabe ,,§ 7 Abs. 1 des Besol
dungs~ und Versorgungsrechtsergänzungsgesetzes 
des Landes Sachsen-Anhalt in Verbindung mit § 66 
Abs. 8 des Beamtenversorgungsgesetzes" durch die 
Angabe ,,§ 78 Abs. 6 des Landesbeamtenversor
gungsgesetzes Sachsen-Anhalt" ersetzt. 

b) In Satz 2 wird die Angabe ,,§ 7 Abs. 1 des Besol
dungs- und Versorgungsrechtsergänzungsgesetzes 
des Landes Sachsen-Anhalt in Verbindung mit den 
Bestimmungen des Beamtenversorgungsgesetzes" 
durch die Angabe „den Bestimmungen des Landes
beamtenversorgungsgesetzes Sachsen-Anhalt oder 
entsprechender früherer Regelungen" ersetzt. 

2. In § 32 Abs. 2 Nr. 2 wird die Angabe ,,§ 7 Abs. 1 des 
Besoldungs- und Versorgungsrechtsergänzungsgesetzes 
des Landes Sachsen-Anhalt in Verbindung mit § 59 
Abs. 1 des Beamtenversorgungsgesetzes" durch die An
gabe ,,§ 74 Abs. 1 des Landesbeamtenversorgungsge
setzes Sachsen-Anhalt" ersetzt. 

( 11) Die Bczüge-Zuständigkeitsverordnung vom 26. März 
2002 (GVBI. LSA S. 210), zuletzt geändert durch Verord
nung vom 16. Dezember 2014 (GVBI. LSA S. 534; 2015 
S. 69), wird wie folgt geändert: 

1 . § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer I wird die Angabe,,(§ 7 Abs. l des 
Besoldungs- und Versorgungsrechtsergänzungs
gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt in Verbin
dung mit § 6 Abs. 1 Nr. 5 des Beamtenversor-

gungsgesetzes)" durch die Angabe,,(§ 12 Abs. 2 
des Landesbeamtenversorgungsgesetzes Sach
sen-Anhalt)" ersetzt. 

bb) In Nummer 2 wird die Angabe,,(§ 7 Abs. 1 des 
Besoldungs- und Versorgungsrechtsergänzungs
gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt in Ver
bindung mit § 3 der Beamtenversorgungs-Über
gangsverordnung in der Fassung der Bekannt
machung vom 19. März 1993, BGB!. I S. 369, 
zuletzt geändert durch Artikel 15 des Versor
gungsänderungsgesetzes 2001 vom 20. Dezem
ber 2001, BGB!. I S. 3926)" durch die Angabe 
,,(§ 84 Abs. 1 des Landesbeamtenversorgungs
gesetzes Sachsen-Anhalt)" ersetzt. 

cc) In Nummer 3 wird die Angabe,,(§ 7 Abs. 1 des 
Besoldungs- und Versorgungsrechtsergänzungs
gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt in Verbin
dung mit § 10 des Beamtenversorgungsgeset
zes)" durch dje Angabe ,,(§ 15 des Landes
beamtenversorgungsgesetzes Sachsen-Anhalt)" 
ersetzt. 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

,,(3) Die Befugnis zur Festsetzung der ruhege
haltfähigen Dienstbezüge, wenn vorher kein Amt 
bekleidet wurde (§ 11 Abs. 3 Satz 2 des Landes
bearntenversorgungsgesetzes Sachsen-Anhalt), wird 
nicht übertragen." 

c) In Absatz 4 wird die Angabe,,§ 7 Abs. 1 des Besol
dungs- und Versorgungsrechtsergänzungsgesetzes 
des Landes Sachsen-Anhalt in Verbindung mit § 2 
des Beamtenversorgungsgesetzes" durch die Angabe 
,,§ 2 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes Sach
sen-Anhalt" ersetzt. 

2. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz I Satz I wird die Angabe ,,(§ 7 des Be
soldungs- und Versorgungsrechtsergänzungsgesetzes 
des Landes Sachsen-Anhalt in Verbindung mit den 
§§ 33 und 34 des Beamtenversorgungsgesetzes)" 
durch die Angabe ,,(§ 41 des Landesbeamtenversor
gungsgesetzes Sachsen-Anhalt)" und die Angabe 
,,(§ 7 des Besoldungs- und Versorgungsrechtsergän
zungsgesctzes des Landes Sachsen-Anhalt in Verbin
dung mit § 35 des Beamtenvernorgungsgesetzes)" 
durch die Angabe ,,(§ 42 des Landesbeamtenversor
gungsgesetzes Sachsen-Anhalt") ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird die Angabe ,,(§ 7 Abs. 1 des Be
soldungs- und Versorgungsrechtsergänzungsgesetzes 
des Landes Sachsen-Anhalt in Verbindung mit§§ 36 
bis 43a des Beamtenversorgungsgesetzes)" durch die 
Angabe ,,(§§ 43 bis 53 des Landesbeamtenversor
gungsgesetzes Sachsen-Anhalt)" ersetzt. 

( 12) Das Besoldungs- und Versorgungsrechtsergänzungs
gesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 8. Februar 2011 
(GVBI. LSA S. 68, 101 ), zuletzt geändert durch Artikel 5 
dieses Gesetzes, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angaben zu den §§ 5 bis 13 erhalten folgende 
Fassung: 

,,§ 5 (weggefallen) 
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§ 6 (weggefallen) 
§ 7 (weggefallen) 
§ 8 ( weggefallen) 
§ 9 (weggefallen) 
§ 10 (weggefallen) 
§ 11 (weggefallen) 
§ 12 (weggefallen) 
§ 13 (weggefallen)". 

b) Die Angabe zu § 21 erhält folgende Passung: 

,,§ 21 (weggefallen)". 

2. Die §§ 5 bis 13 und 21 werden aufgehoben. 

3. § 24 erhält folgende Fassung: 

.,§ 24 
Fortgeltung von Bundesrecht als Landesrecht 

Folgende Verordnungen gelten als Landesrecht fort, 
bis sie durch Verordnung der Landesregierung von der 
Fortgeltung ausgeschlossen werden: 

1. Auslandsverwendungszuschlagsverordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 27. März 2002 
(BGB!. I S. 1243), 

2. Heilverfahrensverordnung vom 25. April 1979 
(BGB!. l S. 502), gei,indert durch Verordnung vom 
8. August 2002 (BGB!. I S. 3177)." 

(13) Die Erschwerniszulagenverordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 22. Dezember 2011 (GVBI. LSA 
S. 880), zuletzt geändert durc_h Artikel 4 des Gesetzes vom 
7. Oktober 2015 (GVBI. LSA S. 474), wird wie folgt 
geändert: 

1. In § 5 Satz I wird die Angabe ,,§ 7 Abs. 1 des Besol
dungs- und Versorgungsrechtsergänzungsgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt vom 8. Februar 2011 (GVBI. 
LSA S. 68, 101 ), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 6. Oktober 2011 (GVBI. LSA S. 680,683), in Ver
bindung mit § 37 des Beamtenversorgungsgesetzes" 
durch die Angabe,,§ 44 Abs. 1 des Landesbeamtenver
sorgungsgesetzes Sachsen-Anhalt" ersetzt. 

2. In § l 5 Abs. 2 wird die Angabe ,,§ 7 Abs. l des Be
soldungs- und Versorgungsrechtsergänzungsgesetzes 
des Landes Sachsen-Anhalt in Verbindung mit § 37 des 
Beamtenversorgungsgesetzes" durch die Angabe ,,§ 44 
Abs. 1 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes Sach
sen-Anhalt" ersetzt. 

( 14) § 6 der Vollstreckungsvergütungsverordnung des 
Landes Sachsen-Anhalt vom 22. Dezember 2011 (GVBl. 
LSA S. 887) wird aufgehoben. 

( 15) Das Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Dezember 
2010 (GVBL LSA S. 600; 2011 S. 561), zuletzt geändert 
durch Artikel 7 des Gesetzes vorn 25. Februar 2016 (GVBI. 
LSA S. 89, 94), wird wie folgt geändert: 

1. § 38 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 5 wird die Angabe ,,§§ 47 und 67 Abs. 4 des 
Beamtenversorgungsgesetzes in Verbindung mit § 1 
Abs. 2 des Landesbesoldungsgesetzes" durch die 
Angabe ,,§§ 57 und 79 Abs. 4 des Landesbeamten
versorgungsgesetzes Sachsen-Anhalt" ersetzt. 
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b) In Satz 6 wird die Angabe ,,§ 66 Abs. 2 bis 5 und 
§ 67 des Beamtenversorgungsgesetzes in Verbindung 
mit § 1 Abs. 2 des Landesbesoldungsgesetzes" durch 
die Angabe ,,§ 78 Abs. 2 bis 4 und § 79 des Landes
beamtenversorgungsgesetzes Sachsen-Anhalt" ersetzt. 

2. § 46 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 4 Halbsatz l wird die Angabe ,,§ 39 
· Abs. 2 des Landesbeamtengesetzes" durch die An
gabe ,,§ 39 Abs. 4 des Landesbeamtengesetzes" er
setzt. 

b) In Absatz 9 wird die Angabe ,,§ 31 Abs. 5 des Be
amtenversorgungsgesetzes" durch die Angabe ,,§ 38 
Abs. 5 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes Sach
sen-Anhalt" ersetzt. 

3. In § 53 Satz I wird die Angabe ,,§ 31 des Beamtenver
sorgungsgesetzes" durch die Angabe,,§ 38 des Landes
beamtenversorgungsgesetzes Sachsen-Anhalt" und die 
Angabe,,§§ 33 bis 35 des Beamtenversorgungsgesetzes" 
durch die Angabe,,§§ 41 und 42 des Landesbeamten
versorgungsgesetzes Sachsen-Anhalt" ersetzt. 

( 16) § 20 des Hochschulmedizingesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 12. August 2005 (GVBI. LSA S. 508), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Ja
nuar 2015 (GVBI. LSA S. 28, 31 ), wird wie folgt geändert: 

1. In Absatz 4 Satz 2 wird nach dem Wort „Beamten
versorgungsgesetzes" die Angabe „in der bis zum 
31. August 2006 geltenden Fassung" eingefügt. 

2. In Absatz 5 Satz 2 wird das Wort „Beamtenversorgungs
gesetzes" durch die Wörter „Landesbeamtenversor
gungsgesetzes Sachsen-Anhalt" ersetzt. 

( 17) § 14a Abs. 6 des Gesetzes über die Fachhochschule 
der Polizei vom 12. September 1997 (GVBI. LSA S. 836), 
zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 20. Juli 
2010 (GVBI. LSA S. 447), wird wie folgt geändert: 

1. In Satz 2 wird die Angabe ,,§§ 47 und 67 Abs. 4 des 
Beamtenversorgungsgesetzes in Verbindung mit § 1 
Abs. 2 des Landesbesoldungsgesetzes" durch die An
gabe ,,§§ 57 und 79 Abs. 4 des Landesbeamtenversor
gungsgesetzes Sachsen-Anhalt" ersetzt. 

2. In Satz 3 wird die Angabe ,,§ 66 Abs. 2 bis 5 und § 67 
des Beamtenversorgungsgesetzes in Verbindung mit 
§ l Abs. 2 des Landesbesoldungsgesetzes" durch die 
Angabe ,,§ 78 Abs. 2 bis 4 und § 79 des Lanclesbeam
tenversorgungsgesetzes Sachsen-Anhalt" ersetzt. 

( 18) § 3 Abs. 5 des Gesetzes über die Beauftragte des 
• Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Dik
tatur vom 10. Dezember 2015 (GVBI. LSA S. 627) wird 
wie folgt geändert: 

l. In Satz 1 wird die Angabe ,,§ 39 Abs. 1 Satz l" durch 
die Angabe ,,§ 39 Abs. 1 Satz l und Abs. 2" ersetzt. 

2. In Satz 3 wird die Angabe,,§ 7 Abs. 1 des Besoldungs
und Versorgungsrechtsergänzungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt in Verbindung mit § 4 Abs. 1 des Be
amtenversorgungsgesetzes in der am 31. August 2006 
geltenden Fassung" durch die Angabe ,,§ 10 Abs. l des 
Landesbeamtenversorgungsgesetzes Sachsen-Anhalt" 
ersetzt. 



GVBI. LSA Nr. 9/201 8, ausgegeben am 21. 6. 2018 

Artikel 15 
Inkrafttreten 

( 1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Artikel 4 Nm. 8 und 13, Artikel 5 Nm. 1 bis 4 sowie 
die Artikel 6, 8 und 11 treten mit Wirkung vom 1. Januar 
2017 in Kraft. 

Magdeburg, den 13. Juni 2018. 

(3) Artikel 4 Nr. 14, Artikel 5 Nr. 5 sowie die Artikel 7 
und 9 treten mit Wirkung vom 1. Januar 2018 in Kraft. 

(4) Artikel l Nm. 18 und 36, Artikel 2, Artikel 4 Nm. J 
bis 7 und 9 bis 12, Artikel 12 Nr. 4 sowie Artikel 14 
Abs. 1, 2 und 3 Nr. 3, Abs. 5 Nr. 1 Buchst. b, Abs. 9 bis 15 
Nm. 1, 2 Buchst. b und Nr. 3, Abs. 16 bis 18 Nr. 2 treten 
am l. Januar 2019 in Kraft. 

Die Präsidentin des Landtages 
von Sachsen-Anhalt 

Der Ministerpräsident 
des Landes Sachsen-Anhalt 

Der Minister der Finanzen 
des Landes Sachsen-Anhalt 

Brakebusch Dr. Haseloff Schröder 
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Gültig ab 1 . Januar 2017 bis 3 1 . Dezember 2017 

1. Besoldungsordnung A 

Besoldungs-
gruppe 1 

A4 2 095,29 

AS 2 110,48 

A6 2 155,37 

A7 2 240,65 

A8 2 367,57 

A9 2 508,38 

A 10 2 686, 13 

All 3 063,60 

A 12 3 278,56 

A 13 3 843,06 

A 14 4 042,32 

A 15 4 943,46 

A 16 5 452,84 

120 

2 

2 148,70 

2 178,85 

2 232,22 

2 308,29 

2 449,52 

2 588,98 

2 797,87 

3 229,30 

3 478,23 

4 035,12 

4 292, 13 

5 166,50 

5 712,05 

Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro) 

Stufe 
3 4 5 

2 202,10 2 245,06 2 288,22 

2 231,99 2 285,10 2 338,25 

2 310,40 2 372,26 2 434,09 

2 400,49 2 492,70 2 584,89 

2 568,54 2 687,59 2 806,57 

2 719,68 2 850,39 2 981,11 

2 961,26 3 124,64 3 286,42 

3 397,36 3 568,96 3 684,84 

3 682,39 3 887,77 4 029,69 

4 229,97 4 424,80 4 559,98 

4 544,20 4 796,30 4 970,44 

5 339,42 5 512,34 5 685,26 

5911,78 6 111,49 6 311,18 

2. Besoldungsordnung B 

Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro) 

Besoldungsgruppe Betrag 

B2 7 208,17 

B3 7 632,57 

84 8 077,04 

BS 8 587,02 

B6 9 068,58 

87 9 537,03 

B8 10 025,25 

B9 10631,47 

BIO 12 514,01 

B II 12 999,22 

w 

(Monatsbeträge in Euro) 

Besoldungsgruppe Betrag 

Wl 4 320,91 

W2 5 685,26 

W3 6311,18 

Anlage 1 
„Anlage 4 

(zu § 20 Satz 2: § 27 Satz 2: § 36 Satz 2) 

6 7 8 

2331,41 2 374,59 2 415,71 

2 391,37 2 444,50 2 497,65 

2 495,96 2 563,73 2 622,05 

2 677,09 2 745,95 2 817,40 

2 889,49 2 972,36 3 057,42 

3 069,80 3 158,49 3 247,77 

3 401,24 3 516,82 3 634,46 

3 805,37 3 925,49 4 048,81 

4 175,18 4 318,87 4 466,95 

4695,15 4 830, 16 4 964,48 

5 144,56 5 318,72 5 496,50 

5 858,19 6 031,12 6 ;ws,72 
6510,90 6 710,64 6 912,68 



4. Besoldungsordnung R 

Besoldungs-

gruppe 1 

RI 3 932,03 

R2 -

R3 7 632,57 

R4 8 077,04 

R5 8 587,02 

R6 9 068,58 

R7 9 537,03 

R8 10 025,25 
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2 

4 57L33 

5 283,37 

Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro) 

Stufe 

3 4 5 

5 210,66 5 441,82 5 672,94 

5 786,19 6 017,34 6 248,49 

Gültig ab l. Januar 20 l 7 bis 31. Dezember 2017 

Besoldungsordnung C 

Besoldungs-
1 2 

gruppe 

C 1 3 437,66 3 553,40 

C2 3 444,86 3 629,29 

C3 3 779,08 3 99l,17 

C4 4 780,96 4 995,10 

Besoldungs-
9 IO 

gruppe 

C 1 4 374,25 4 492,29 

C2 4 942,26 5 130,39 

C3 5 482,23 5 695,23 

C4 6 493,94 6 708,08 

Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro) 

3 4 5 

3 669,13 3 784,85 3 902,11 

3813,75 4 001,65 4 189,77 

4 204,20 4 417,20 4 630,21 

5 209,22 5 423,34 5 637,48 

ll 12 

4 610,34 4 728,35 

5 318,46 5 506,61 

5 908,23 6 121,26 

6 922,22 7 136,33 

6 

5 904, 11 

6 479,62 

6 

4 020,13 

4 377,90 

4 843,20 

5 851,59 

13 

4 846,44 

5 694,71 

6 334,26 

7 350,47 

7 

6 135,24 

6 710,78 

7 

4 138,16 

4 566,01 

5 056,20 

6 065,74 

14 

4 964,48 

5 882,86 

6 547,28 

7 564,59 

8 

6 366,39 

6 941,94 

Anlage 5 
(z.n f 62 Abs. 3) 

8 

4 256,22 

4 754,13 

5 269,20 

6 279,82 

15 

6071,01 

6 760,25 

7778,71 
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Anlage 6 
(zu § 38 Abs. 1) 

Gültig ab 1. Januar 20 17 bis 3 1. Dezember 2017 

Fammenzuschlag 
(Monatsbeträge in Euro) 

Stufe 1 (§ 38 Abs. 2) Stufe 2 (ein Kind, § 38 Abs. 3) 

131,50 1)2,49 

Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag 
für das zweite zu berücksichtigende Kind um 112,49 Euro, 
für das dritte und jedes.weitere zu berücksichtigende Kind 
um 361,00 Euro. 

Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 4 und 
AS 

Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste 
zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 4 
und A 5 um je .'.5,,21 Euro und für jedes weitere zu berück
sichtigende Kind 

in der Besoldungsgruppe A 4 um je 20,86 Euro und 

in der Besoldungsgruppe A 5 umje 15.65 Euro. 

Anlage 7 
(zu § 51 Abs. l Satz 2) 

Gültig ab 1. Januar 20 J 7 bis 31. Dezember 2017 

Anwärtergrundbetrag 
(Monatsbeträge in Euro) 

Einstiegsamt, in das die Anwärterin oder 
der Anwärter nach Abschluss des Vor-
bereitungsdienstes unmittelbar eintritt 

A4 

AS bisA 8 

A 9 bisA l 1 

Al2 

A 13 

A 13 + Zulage 

(Nummer 13 Buchst. c der Vorbemerkungen 
zu den Besoldungsordnungen A und B) 

Grund-
betrag 

1 003,47 

j 123,94 

1 177,82 

1 317,28 

l 349,00 

1 383,85 
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Gültig ab 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 

Dem Grunde nach' geregelt in 
Besoldungsordnungen A und B 
Vorbemerkungen 
Nummer 4 Abs. 1 

Nummer5 
Nummer7 

Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen 
(Monatsbeträge in Euro) 

Buchst. a 
Buchst. b 

Anlage 8 
(zu ~ 40 Abs. 1 Satz 2: ~ 62 Abs. 3) 

Betrag 

368,13 
294,50 
102,26 

Die Zulage beträgt für Beamtinnen und Beamte der Besoldungsgruppen 
A4 undA5 115,04 
A6 bisA 9 153,39 
A 10 und höher 191,73 

Nummer 8 Abs. l, Nummer 9 Abs. l 
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit 
von einem Jahr 63,69 
von zwei Jahren 127,38 

Nummer lOAbs. 1 101,90 
Nummer 11 38,35 
Nummer 12 Abs. 1 

Die Zulage beträgt für Beamtinnen und Beamte 
der Laufbahngruppe 1 17,05 
der Laufbahngruppe 2 38,35 

Nummer 13 
Buchst. a 

Doppelbuchst. aa 20,46 
Doppelbuchst. bb 80,04 

Buchst. b 88,95 
Buchst. c 88,95 

Besoldungsgruppen Fußnote 
A4 1, 2 70,48 
AS l, 2 70,48 
A6 2 38,20 
A9 l 284,48 
A 12 5 165,23 
A 13 3,4,9 289,09 

11 198,21 
A 14 l 198,21 
A 15 l 198,2] 

A 16 2 221,64 
Besoldungsordmmg R 
Besoldungsgruppen Fußnote 
RI 1, 2 219,14 
R2 1 bis 5, 9, 10 219,14 
R3 2,6 219,14 
Bundesbesoldungsordnung C 
(Anlage II des Bundesbesoldungsgesetzes in der bis zum 22. Februar 2002 geltenden Fassung) 
Vorbemerkungen 
Nummer 2b 88,95 
Nummer5 

Wenn ein Amt ausgeübt wird 
der Besoldungsgruppe R l 205,54 
der Besoldungsgruppe R 2 230,08 

Besoldungsgruppe Fußnote 
C2 l 104,32 
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Gültig ab 1 . Januar 201 8 

1. Besoldungsordnung A 

Besoldungs-
gruppe 1 

A4 2 144,53 

AS 2 160,08 

A6 2 206,02 

A7 2 293,31 

A8 2 423,21 

A9 2 567,33 

AIO 2 749,25 

A 11 3 135,59 

A 12 3 355,61 

A 13 3 933,37 

A14 4 137,31 

A 15 5 059,63 

A 16 5 580,98 
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2 

2 199, 19 

2 230,05 

2 284,68 

2 362,53 

2 507,08 

2 649,82 

2 863,62 

3 305,19 

3 559,97 

4 129,95 

4 393,00 

5 287,91 

5 846,28 

Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro) 

Stufe 
3 4 5 

2 253,85 2 297,82 2 341,99 

2 284,44 2 338,80 2 393,20 

2 364,69 2 428.01 2 491,29 

2 456,90 2 551,28 2 645,63 

2 628,90 2 750,75 2 872,52 

2 783,59 2 917,37 3051,17 

3 030,85 3 198,07 3 363,65 

3 477,20 3 652,83 3 771,43 

3 768,93 3 979,13 4 124,39 

4 329,37 4 528,78 4 667,14 

4 650,99 4 909,01 5 087,25 

5 464,90 5 641 ,88 5 818,86 

6 050,71 6 255,11 6 459,49 

2. Besoldungsordnung B 

Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro) 

Besoldungsgruppe Betrag 

B2 7 377,56 

B3 7 811,94 

B4 8 266,85 

B5 8 788,82 

B6 9 281,69 

B7 9 761,15 

B8 10 260,84 

B9 10881,31 

BIO 12 808,09 

B ll 13 304,70 

(Monatsbeträge in Euro) 

Besoldungsgruppe Betrag 

WJ 4 422,45 

W2 5 818,86 

W3 6 459,49 

Anlage 2 
„Anlage 4 

(zu § 20 Satz 2: § 27 Satz 2; § 36 Satz 2) 

6 7 8 

2 386,20 2 430,39 2 472,48 

2 447,57 2 501,95 2 556,34 

2 554,62 2 623,98 2 683,67 

2 740,00 2 810,48 2 883,ql 

2 957,39 3 042,21 3 129,27 

3 141,94 3 232,71 3 324,09 

3 481,17 3 599,47 3 719,87 

3 894,80 4 017,74 4 143,96 

4 273,30 4 420,36 4 571,92 

4 805,49 4 943,67 5 081,15 

5 265,46 5 443,71 5 625,67 

5 995,86 6 172,85 6 351,55 

6 663,91 6 868,34 7 075,13 



4. Besoldungsordnung R 

Besoldungs-

gruppe l 

Rl 4 024,43 

R2 -

R3 7 811,94 

R4 8 266,85 

R5 8 788,82 

R6 9 281,69 

R7 9761,15 

R8 10 260,84 

Gültig ab l. Januar 2018 

Besoldungsordnung C 

Besoldungs-
1 

gruppe 

Cl 3 518,45 

C2 3525,81 

C3 3 867,89 

C4 4 893,31 

Besoldungs-
9 

gruppe 

Cl 4 477,04 

C2 5 058,40 

C3 5 611,06 

C4 6 646,55 
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2 

4 678,76 

5 407,53 

2 

3 636,90 

3 714,58 

Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro) 

Stufe 

3 4 5 

5 333,11 5 569,'70 5 806,25 

5 922,17 6 158,75 6 395,33 

Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro) 

3 4 5 

3 755,35 3 873,79 3 993,81 

3 903,37 4 095,69 4 288,23 

4 084,96 4 303,00 4 521,00 4 739,02 

5 112,48 5331,64 5 550,79 5 769,96 

10 II 12 

4 597,86 4 718,68 4 839,47 

5 250,95 5 443,44 5 636,02 

5 829,07 6 047,07 6 265,11 

6 865,72 7 084,89 7 304,03 

6 

6 042,86 

6 631,89 

6 

4 114,60 

4 480,78 

4 957,02 

5 989,10 

13 

4 960,33 

5 828,54 

6 483,12 

7 523,21 

7 

6 279,42 

6 868,48 

7 

4 235,41 

4 673,31 

5 175,02 

6 208,28 

14 

5 081,15 

6 021,ll 

6 701,14 

7 742,36 

8 

6 516,00 

7 105,08 

Anlage 5 
(zu * 62 Abs. 3) 

8 

4 356,24 

4 865,85 

5 393,03 

6 427,40 

15 

6213,68 

6 919,12 

7 961,51 
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Gültig ab 1. Januar 2018 

Familienzuschlag 
(Monatsbeträge in Euro) 

Anlage 6 
(zu * 38 Abs. l) 

Stufe 1 (§ 38 Abs. 2) Stufe 2 (ein Kind, § 38 Abs. 3) 

134,58 115,13 

Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag 
für das zweite zu berücksichtigende Kind um 115, 13 Euro, 
für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind 
um 369,48 Euro. 

Erhölmngsbeträge für die Besoldungsgruppen A 4 und 
AS 

Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste 
zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 4 
und A 5 um je 5,33 Euro und für jedes weitere zu berück
sichtigende Kind 

in der Besoldungsgruppe A 4 um je 21,35 Euro und 

in der Besoldungsgruppe A 5 um je 16,02 Euro. 

Anlage 7 
(zu ~ 51 Abs. l Satz 2) 

Gültig ab 1. Januar 2018 

Anwärtergnmdbetrag 
(Monatsbeträge in Euro) 

Einstiegsamt, in das die Anwärterin oder 
der Anwärter nach Abschluss des Vor-
bereitungsdienstes unmittelbar eintritt 

A4 

AS bisA 8 

A 9 bis A 11 

A 12 

A 13 

A 13 + Zulage 

(Nummer 13 Buchst. c der Vorbemerkungen 
zu den Besoldungsordnungen A und B) 

Grund-
betrag 

1 038,47 

1 158,94 

1212,82 

1 352,28 

1 384,00 

1 418,85 



Gültig ab l. Januar 2018 

Dem Grunde nach geregelt in 
Besoldungsordnungen A und B 
Vorbemerkungen 
Nummer 4 Abs. 1 

Nummer 5 
Nummer7 

GVBI. LSA Nr. 9/2018, ausgegeben am 21.6.2018 

Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen 
(Monatsbeträge in Euro) 

Buchst. a 
Buchst. b 

Anlage 8 
(zu § 40 Abs. l Satz 2; § 62 Abs. 3) 

Betrag 

368,13 
294,50 
102,26 

Die Zulage beträgt für Beamtinnen und Beamte der Besoldungsgruppen 
A4 und AS 115,04 
A6 bisA 9 153,39 
A 10 und höher 191,73 

Nummer 8 Abs. 1, Nummer 9 Abs. 1 
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit 
von einem Jahr 63,69 
von zwei Jahren 127,38 

Nummer 10 Abs. 1 101,90 
Nummer 11 38,35 
Nummer 12 Abs. 1 

Die Zulage beträgt für Beamtinnen und Beamte 
der Laufbahngruppe 1 17,05 
der Laufbahngruppe 2 38,35 

Nummer 13 
Buchst. a 

Doppelbuchst. aa 20,94 
Doppelbuehst. bb 81,92 

Buchst. b 91,04 
Buchst. c 91,04 

Besoldungsgruppen Fußnote 
A4 1, 2 72,14 
AS 1, 2 72,14 
A6 2 39,10 
A9 1 291,17 
A 12 5 169,11 
A 13 3,4,9 295,88 

11 202,87 
Al4 1 202,87 
A 15 1 202,87 
Al6 2 226,85 
Besoldungsordnung R 
Besoldungsgruppen Fußnote 
Rl 1, 2 224,29 
R2 1 bis 5, 9, 10 224,29 
R3 2,6 224,29 
Bundesbesoldungsordnung C 
(Anlage II des Bundesbesoldungsgesetzes in der bis zum 22. Februar 2002 geltenden Fassung) 
Vorbemerkungen 
Nummer2b 91,04 
Nummer5 

Wenn ein Amt ausgeübt wird 
der Besoldungsgruppe R 1 205,54 
der Besoldungsgruppe R 2 230,08 

Besoldungsgruppe Fußnote 
C2 1 104,32 
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Anlage3 
„Anlage 1 

(zu§ 16 Abs. 1 und 3) 

Gültig ab 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 

1 

Dienst-
alters-
stufe 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

I 

Dienst-
alters-
stufe 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

l 

Dienst-
alters-
stufe 

1 

2 
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Zuordnungstabellen für die Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung A 
- Empfängerinnen und Empfänger von Dienstbezügen -

Besoldungsgruppe A 3 

2 3 4 5 

Zuordnung zu Grundgehalt bei Aufstieg in eine höhere Weitere Regelungen für 
Besoldungs- Vollzeitbeschäftigung Stufe des Grundgehalts das Erreichen einer Stufe 
gruppe A4 (Monatsbetrag in Euro) im Zeitpunkt gemäß des Grundgehalts gemäß § 23 

§ 16Abs. 2 des Landesbesoldungsgesetzes 

Stufe 1 2 095.29 Stufe 2 

Stufe 2 2 148,70 Stufe 3 

Stufe 3 2 202,10 Stufe 4 

Stufe 4 2 255,51 Stufe 5 

Stufe 5 2 308,89 Stufe 6 -

Stufe 6 2 362,31 Stufe 7 

Stufe 7 2 415,71 Stufe 8 -

.. 

Besoldungsgruppe A 4 

2 3 4 5 

Zuordnung zu Grundgehalt bei Aufstieg in eine höhere Weitere Regelungen für 
Vollzeitbeschäftigung Stufe des Grundgehalts das Erreichen einer Stufe 
(Monatsbetrag in Euro) im Zeitpunkt gemäß des Grundgehalts gemäß § 23 

§ 16Abs.2 des Landesbesoldungsgesetzes 

Stufe 1 2 095,29 Stufe 3 Verkürzung der Erfahrungszeit 
in der Stufe 3 um zwei Jahre 

Stufe 2 2 148,70 Stufe 4 Verkürzung der Erfahrungszeit 
in der Stufe 4 um zwei Jahre 

Stufe 3 2 202,10 Stufe 5 Verkürzung der Erfahrungszeit 
in der Stufe 5 um zwei Jahre 

Zuordnungs- 2 255,51 Stufe 6 
stufe 4a 

Zuordnungs- 2 308,89 Stufe 7 
stufe Sa 

Zuordnungs- 2 362,31 Stufe 8 
stufe 6a 

Stufe 8 2 415,71 

Besoldungsgruppe A S 

2 3 4 5 

Zuordnung zu Grundgehalt bei Aufstieg in eine höhere Weitere Regelungen für 
Vollzeitbeschäftigung Stufe des Grundgehalts das Erreichen einer Stufe 
(Monatsbetrag in Euro) im Zeitpunkt gemäß des Grundgehalts gemäß § 23 

§ 16Abs. 2 des Landesbesoldungsgesetzes 

Stufe 1 2 110,48 Stufe 3 Verkürzung der Erfahn'.mgszeit 
in der Stufe 3 um ein Jahr 

Stufe 2 2 178,85 Stufe 4 
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Besoldungsgruppe A 5 

1 2 3 4 5 

Dienst- Zuordnung zu Grundgehalt bei Aufstieg in eine höhere Weitere Regelungen für 
alters- Vollzeitbeschäftigung Stufe des Grundgehalts das Erreichen einer Stufe 
stufe (Monatsbetrag in Euro) im Zeitpunkt gemäß des Grundgehalts gemäß § 23 

§ 16Abs. 2 des Landesbesoldungsgesetzes 

3 Stufe 3 2 231,99 Stufe 5 -

4 Stufe 4 2 285,10 Stufe 6 -

5 Stufe 5 2 333;2s Stufe 7 -

6 Stufe 6 2 391,37 Stufe 8 -

7 Stufe 7 2 444,50 Stufe 8 -

8 Stufe 8 2 497,65 -

Besoldungsgruppe A 6 

l 2 3 4 5 

Dienst- Zuordnung zu Grundgehalt bei Aufstieg in eine höhere Weitere Regelungen für 
alters- Vollzeitbeschäftigung Stufe des Grundgehalts das Erreichen einer Stufe 
stufe (Monatsbetrag in Euro) im Zeitpunkt gemäß des Grundgehalts gemäß § 23 

§ l6Abs. 2 des Landesbesoldungsgesetzes 

1 Stufe 1 2 155,37 Stufe 2 Verkürzung der Erfahrungszeit 
in der Stufe 2 um zwei Jahre 

, 

2 Z1;1ordnungs- 2 213,72 Stufe 3 Zahlung des Grundgehalts der 
stufe l a Stufe 4 mit Beginn des zweiten 

) 
Jahres in der Stufe 3 

3 Zuordnungs- 2 272,05 Stufe 4 -

stufe 2a 

4 Zuordnungs- 2 330,37 Stufe 4 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 3a in der Stufe 4 um zwei Jahre 

5 Zuordnungs- 2 388,70 Stufe 6 
stufe 4a 

6 Zuordnungs- 2 447,06 Stufe 6 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe Sa in der Stufe 6 um zwei Jahre 

7 Zuordnungs- 2 505,39 Stufe 7 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 6a in der Stufe 7 um ein Jahr 

8 Stufe 7 2 563,73 Stufe 8 

9 Stufe 8 2 622,05 -

Besoldungsgruppe A 7 

1 2 3 4 5 

Dienst- Zuordnung zu Grundgehalt bei Aufstieg in eine höhere Weitere Regelungen für 
alters- Vollzeitbeschäftigung Stufe des Grundgehalts das Erreichen einer Stufe 
stufe (Monatsbetrag in Euro) im Zeitpunkt gemäß des Grundgehalts gemäß § 23 

§ 16 Abs. 2 des Landesbesoldungsgesetzes 

l Stufe 1 2 240,65 Stufe 2 Verkürzung der Erfahrungszeit 
in der Stufe 2 um ein Jahr 

2 Zuordnungs- 2 293,IO ... Stufe 3 -

stufe Ja 

3 Zuordnungs- 2 366,51 Stufe 3 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 2a in der Stufe 3 um zwei Jahre 

4 Zuordnungs- 2 439,89 Stufe 4 Verkürzung der Erfahnmgszeit 
stufe 3a in der Stufe 4 um ein Jahr 

5 Zuordnungs- 2 513,30 Stufe 5 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 4a in der Stufe 5 um ein Jahr 
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Besoldungsgruppe A 7 

l 2 3 4 5 

Dienst- Zuordnung zu Grundgehalt bei Aufstieg in eine höhere Weitere Regelungen für 
alters- Vollzeitbeschäftigung Stufe des Grundgehalts das Erreichen einer Stufe 
stufe (Monatsbetrag in Euro) im Zeitpunkt gemäß des Grundgehalts gemäß § 23 

§ 16Abs. 2 des Landesbesoldungsgesetzes 

6 Zuordnungs- 2 586,71 Stufe 6 
stufe Sa 

7 Zuordnungs- 2 660, 12 Stufe 6 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe Sb in der Stufe 6 um zwei Jahre und 

Zahlung des Grundgehalts der 
Stufe 7 mit Beginn des zweiten 
Jahres in der Stufe 6 

8 Zuordnungs- 2 712,53 Stufe 7 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 6a in der Stufe 7 um ein Jahr 

9 Zuordnungs- 2 764,94 Stufe 8 
stufe 7a 

10 Stufe 8 2 817,40 -

Besoldungsgruppe A 8 

1 2 3 4 5 

Dienst- Zuordnung zu Grundgehalt bei Aufstieg in eine höhere Weitere Regelungen für 
alters- Vollzeitbeschäftigung Stufe des Grundgehalts das Erreichen einer Stufe 
stufe (Monatsbetrag in Euro) im Zeitpunkt gemäß des Grundgehalts gemäß § 23 

§ 16Abs. 2 des Landesbesoldungsgesetzes 

2 Stufe 1 2 367,57 Stufe 2 -

3 Zuordnungs- 2 430,27 Stufe 2 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe la in der Stufe 2 um zwei Jahre 

4 Zuordnungs- 2 524,34 . Stufe 3 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 2a in der Stufe 3 um ein Jahr 

5 Zuordnungs- 2 618,42 Stufe 4 -

stufe 3a 

6 Zuordnungs- 2 712,49 Stufe 5 -

stufe 4a 

7 Stufe 5 2 806,57 Stufe 6 -

8 Zuordnungs- 2 869,28 Stufe 6 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe Sa in der Stufe 6 um zwei Jahre 

9 Zuordnungs- 2 931,98 Stufe 7 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 6a in der Stufe 7 um ein Jahr 

IO Zuordnungs- 2 994,71 Stufe 8 
stufe 7a 

II Stufe 8 3 057,42 -

D ' 
';c; = "l:'I:'"' A 9 

1 2 3 4 5 

Dienst- Zuordnung zu Grundgehalt bei Aufstieg in eine höhere Weitere Regelungen für 
alters- Vollzeitbeschäftigung Stufe des Grundgehalts das Erreichen einer Stufe 
stufe (Monatsbetrag in Euro) im Zeitpunkt gemäß des Grundgehalts gemäß § 23 

§ 16 Abs. 2 des Landesbesoldungsgesetzes 

2 Stufe J 2 508,38 Stufe 2 

3 Zuordnungs- 2 570,09 Stufe 2 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe la in der Stufe 2 um zwei Jahre 
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Besoldungsgruppe A 9 

1 2 3 4. 5 

Dienst- Zuordnung zu Grundgehalt bei Aufstieg in eine höhere Weitere Regelungen für 
alters- Vollzeitbeschäftigung Stufe des Grundgehalts das En-eichen einer Stufe 
stufe (Monatsbetrag in Euro) im Zeitpunkt gemäß des Grundgehalts gemäß § 23 

§ 16Abs. 2 des Landesbesoldungsgesetzes 

4 Zuordnungs- 2 670,48 Stufe 3 Zahlung des Grundgehalts der 
stufe 2a Stufe 4 mit Beginn des dritten 

Jahres in der Stufe 3 

5 Zuordnungs- 2 770,88 Stufe 4 -

stufe 3a 

6 Zuordnungs- 2 871,28 Stufe 5 -

stufe 4a 

7 Zuordnungs- 2 971,68 Stufe 5 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 4b in der Stufe 5 um zwei Jahre 

und Zahlung des Grundgehalts 
der Stufe 6 mit Beginn des 
ersten Jahres in der Stufe 5 

8 Zuordnungs- 3 040,70 Stufe 6 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 5a in der Stufe 6 um zwei Jahre 

9 Zuordnungs- 3 ]09,74 Stufe 7 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 6a in der Stufe 7 um ein Jahr 

10 Zuordnungs- 3 178,74 Stufe 8 -
stufe 7a 

11 Stufe 8 3 247,77 - -

Besoldungsgruppe A 10 

1 2 3 4 5 

Dienst- Zuordnung zu Grundgehalt bei Aufstieg in eine höhere Weitere Regelungen für 
alters- Vollzeitbeschäftigung Stufe des Grundgehalts das ElTeichen einer Stufe 
stufe (Monatsbetrag in Euro) im Zeitpunkt gemäß des Grundgehalts gemäß § 23 

§ 16Abs. 2 des Landesbesoldungsgesetzes 

2 Stufe l 2 686,13 Stufe 2 

3 Zuordnungs- 2 771,89 Stufe 2 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stnfe la in der Stufe 2 um zwei Jahre 

4 Zuordnungs- 2 900,49 Stufe 3 Zahlung des Grundgehalts der 
stufe 2a Stufe 4 mit Beginn des zweiten 

Jahres in der Stufe 3 

5 Zuordnungs- 3 029,15 Stufe 4 
stufe 3a 

6 Zuordnungs- 3 157,77 Stufe 5 -
stufe 4a 

7 Stufe 5 3 286,42 Stufe 6 -

8 Zuordnungs- 3 372,17 Stufe 6 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 5a in der Stufe 6 um ein Jahr und 

Zahlung des Grundgehalts der 
Stufe 7 mit Beginn des dritten 
Jahres in der Stufe 6 

9 Zuordnungs- 3 459,01 Stufe 7 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 6a in der Stufe 7 um ein Jahr 

10 Zuordnungs- 3 546,71 Stufe 8 -
stufe 7a 

11 Stufe 8 3 634,46 
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Besoldungsgruppe A 11 

1 2 3 4 5 

Dienst- Zuordnung zu Grundgehalt bei Aufstieg in eine höhere Weitere Regelungen für 
alters- Vollzeitbeschäftigung Stufe des Grundgehalts das Erreichen einer Stufe 
stufe (Monatsbetrag in Euro) im Zeitpunkt gemäß des Grundgehalts gemäß § 23 

§ 16Abs. 2 des Landesbesoldungsgesetzes 

3 Stufe 1 3 063,60 Stufe 2 -

4 Zuordnungs- 3 195,40 Stufe 2 Zahlung des Grundgehalts der 
stufe la Stufe 3 mit Beginn des zweiten 

Jahres in der Stufe 2 

5 Zuordnungs- 3327,19 Stufe 3 
stufe 2a 

6 Zuordnungs- 3 460, 13 Stufe 4 -

stufe 3a 

7 Zuordnungs- 3 594,96 Stufe 5 
stufe 4a 

8 Stufe 5 3 684,84 Stufe 6 

9 Zuordnungs- 3 774,72 Stufe 6 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe Sa in der Stufe 6 um ein Jahr und 

Zahlung des Grundgehalts der 
Stufe 7 mit Beginn des dritten 
Jahres in der Stufe 6 

10 Zuordnungs- 3 865,43 Stufe 7 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 6a in der Stufe 7 um ein Jahr 

11 Zuordnungs- 3957,12 Stufe 8 -

stufe 7a 

12 Stufe 8 4 048,81 -

Besoldungsgruppe A 12 

1 2 3 4 5 

Dienst- Zuordnung zu Grundgehalt bei Aufstieg in eine höhere Weitere Regelungen für 
alters- Vollzeitbeschäftigung Stufe des Grundgehalts das Erreichen einer Stufe 
stufe (Monatsbetrag in Euro) im Zeitpunkt gemäß des Grundgehalts gemäß § 23 

§ 16Abs. 2 des Landesbesoldungsgesetzes 

3 Stufe 1 3 278,56 Stufe 2 -

4 Zuordnungs- 3 436,27 Stufe 2 Zahlung des Grundgehalts der 
stufe la Stufe 3 mit Beginn des zweiten 

Jahres in der Stufe 2 

5 Zuordnungs- 3 597,02 Stufe 3 
stufe 2a 

6 Zuordnungs- 3 757,77 Stufe 4 
stufe 3a 

7 Zuordnungs- 3 920,39 Stufe 5 -

stufe 4a 

8 Stufe 5 4 029,69 Stufe 6 -

9 Zuordnungs- 4 139,01 Stufe 6 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe Sa in der Stufe 6 um ein Jahr und 

Zahlung des Grundgehalts der 
Stufe 7 mit Beginn des dritten 
Jahres in der Stufe 6 

10 Zuordnungs- 4 248,32 Stufe 7 Verkürzung der Eti'ahrungszeit 
stufe 6a in der Stufe 7 um ein Jahr 

11 Zuordnungs- 4 357,67 Stufe 8 -

stufe 7a 

12 Stufe 8 4 466,95 -
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Besoldungsgruppe A 13 

1 2 3 4 5 

Dienst- Zuordnung zu Grundgehalt bei Aufstieg in eine höhere Weitere Regelungen für 
alters- Vollzeitbeschäftigung Stufe des Grundgehalts das EJTeichen einer Stufe 
stufe (Monatsbetrag in Euro) im Zeitpunkt gemäß des Grundgehalts gemäß § 23 

§ 16 Abs. 2 des Landesbesoldungsgesetzes 

3 Stufe 1 3 843,06 Stufe 2 

4 Stufe 1 3 843,06 Stufe 2 

5 Zuordnungs- 4 020,13 Stufe 2 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe la in der Stufe 2 um zwei Jahre 

6 Zuordnungs- 4 197,17 Stufe 3 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 2a in der Stufe 3 um ei~ Jahr und 

Zahlung des Grundgehalts der 
Stufe 4 mit Beginn des ersten 
Jahres in der Stufe 3 

7 Zuordnungs- 4 374,25 Stufe 4 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 3a in der Stufe 4 um ein Jahr und 

Zahlung des Grundgehalts der 
Stufe 5 mit Beginn des zweiten 
Jahres in der Stufe 4 

8 Zuordnungs- 4 492,29 Stufe 5 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 4a in der Stufe 5 um ein Jahr 

9 Zuordnungs- 4 610,34 Stufe 6 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 5a in der Stufe 6 um ein Jahr 

10 Zuordnungs- 4 728,35 Stufe 7 Zahlung des Grundgehalts der 
stufe 6a Stufe 8 mit Beginn des vierten 

Jahres in der Stufe 7 

11 Zuordnungs- 4 846,44 Stufe 8 -

stufe 7a 

12 Stufe 8 4 964,48 - -

Besoldungsgruppe A 14 

1 2 3 4 5 

Dienst- Zuordnung zu Grundgehalt bei Aufstieg in eine höhere Weitere Regelungen für 
alters- Vollzeitbeschäftigung Stufe des Grundgehalts das EJTeichen einer Stufe 
stufe (Monatsbetrag in Euro) im Zeitpunkt gemäß des Grundgehalts gemäß § 23 

§ 16 Abs. 2 des Landesbesoldungsgesetzes 

3 Stufe 1 4 042,32 Stufe 2 -

4 Stufe 1 4 042,32 Stufe 2 -

5 Zuordnungs- 4 271,92 Stufe 2 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe I a in der Stufe 2 um zwei Jahre 

6 Zuordnungs- 4 501,50 Stufe 3 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 2a in der Stufe 3 um zwei Jahre 

7 Zuordnungs- 4 731J4 Stufe 4 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 3a in der Stufe 4 um ein Jahr und 

Zahlung des Grundgehalts der 
Stufe 5 mit Beginn des zweiten 
Jahres in der Stufe 4 

8 Zuordnungs- 4 884,19 Stufe 5 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 4a in der Stufe 5 um ein Jahr und 

Zahlung des Grundgehalts der 
Stufe 6 mit Beginn des diitten 
Jahres in der Stufe 5 

9 Zuordnungs- 5 037,27 Stufe 6 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 5a in der Stufe 6 um ein Jahr 
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Besoldungsgruppe A 14 

1 2 3 4 5 

Dienst- Zuordnung zu Grundgehalt bei Aufstieg in eine höhere Weitere Regelungen für 
alters- Vollzeitbeschäftigung Stufe des Grundgehalts das Erreichen einer Stufe 
stufe (Monatsbetrag in Euro) im Zeitpunkt gemäß des Grundgehalts gemäß § 23 

§ 16Abs. 2 des Landesbesoldungsgesetzes 

10 Zuordnungs- 5 190,35 Stufe 7 Zahlung des Grundgehalts der 
stufe 6a Stufe 8 mit Beginn des vierten 

Jahres in der Stufe 7 

11 Zuordnungs- 5 343,43 Stufe 8 
stufe 7a 

12 Stufe 8 5 496,50 -

. Besoldungsgruppe A 15 

1 2 3 4 5 

Dienst- Zuordnung zu Grundgehalt bei Aufstieg in eine höhere Weitere Regelungen für 
alters- Vollzeitbeschäftigung Stufe des Grundgehalts das Erreichen einer Stufe 
stufe (Monatsbetrag in Euro) im Zeitpunkt gemäß des Grundgehalts gemäß § 23 

§ l6Abs. 2 des Landesbesoldungsgesetzes 

6 Stufe 1 4 943,46 Stufe 2 Verkürzung der Erfahrungszeit 
in der Stufe 2 um zwei Jahre 

7 Zuordnungs- 5 195,91 Stufe 3 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 2a in der Stufe 3 um zwei Jahre 

8 Zuordnungs- 5 397,88 Stufe 4 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 3a in der Stufe 4 um zwei Jahre 

und Zahlung des Grundgehalts 
der Stufe 5 mit Beginn des 
ersten Jahres in der Stufe 4 

9 Zuordnungs- 5 599,84 Stufe 6 
stufe 4a 

10 Zuordnungs- 5 801,79 Stufe 7 
stufe 5a 

11 Zuordnungs- 6 003,76 Stufe 8 
stufe 6a 

12 Stufe 8 6 205,72 

Besoldungsgruppe A 16 

1 2 3 4 5 

Dienst- Zuordnung zu Grundgehalt bei Aufstieg in eine höhere Weitere Regelungen für 
alters- Vollzeitbeschäftigung Stufe des Grundgehalts das Erreichen einer Stufe 
stufe (Monatsbetrag in Euro) im Zeitpunkt gemäß des Grundgehalts gemäß § 23 

§ 16Abs. 2 des Landesbesoldungsgesetzes 

6 Stufe 1 5 452,84 Stufe 2 Verkürzung der Erfahrungszeit 
in der Stufe 2 um zwei Jahre 

7 Zuordnungs- 5 744,77 Stufe 3 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 2a in der Stufe 3 um zwei Jahre 

8 Zuordnungs- 5 978,38 Stufe 4 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 3a in der Stufe 4 um zwei Jahre 

und Zahlung des Grundgehalts 
der Stufe 5 mit Beginn des 
ersten Jahres in der Stufe 4 

9 Zuordnungs- 6 211,95 Stufe 6 
stufe 4a 

10 Zuordnungs- 6 445,50 Stufe 7 
stufe 5a 
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Besoldungsgruppe A 16 

l 2 3 4 5 

Dienst- Zuordnung zu Grundgehalt bei Aufstieg in eine höhere Weitere Regelungen für 
alters- Vollzeitbeschäftigung Stufe des Grundgehalts das Erreichen einer Stufe 
stufe (Monatsbetrag in Euro) im Zeitpunkt gemäß des Grundgehalts gemäß § 23 

§ 16Abs. 2 des Landesbesoldungsgesetzes 

11 Zuordnungs- 6 679,09 Stufe 8 -

stufe 6a 

12 Stufe 8 6 912,68 -
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Anlage 2 
(zu~ 17 Abs. 1 und 2) 

Gültig ab 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 

1 2 

Lebens- Zuordnung zu 
alters-
stufe 

.. 
27 Stufe l 

29 Zuordnungs-
stufe la 

31 Zuordnungs-
stufe I b 

33 Zuordnungs-
stufe 1c 

35 Zuordnungs-
stufe 2a 

37 Zuordnungs-
stufe 2b 

39 Zuordnungs-
stufe 2c 

41 Zuordnungs-
stufe 3a 

43 Zuordnungs-
stufe 4a 

45 Zuordnungs-
stufe 5a 

47 Zuordnungs-
stufe 6a 

49 Stufe 8 
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Zuordnungstabellen für die Besoldungsgruppen R 1 und R 2 
- Empfängerinnen und Empfänger von Dienstbezügen -

Besoldungsgruppe R 1 

3 4 5 

Grundgehalt bei Abweichende Regelungen für das Erreichen 
Vollzeitbeschäftigung einer Stufe des Grund- weiterer Stufen des 
(Monatsbetrag in Euro) gehalts, sofern einer Zu- Grundgehalts: 

ordnungsstufe zugeordnet: 
am Ersten des Monats der Vollendung des 

3 932,03 29. Lebensjahres: 
Stufe 2 

4 109,08 31. Lebensjahres: 
Stufe 2 

4 202,31 33. Lebensjahres: 
Stufe 2 -

4 442,73 35. Lebensjahres: 36. Lebensjahres: 
Stufe 2 Stufe 3 

38. Lebensjahres: 
Zahlung des Grundgehalts 
der Stufe 4 
39. Lebensjahres: 
Stufe 4 

4 683,20 37. Lebensjahres: 39. Lebensjahres: 
Stufe 3 Stufe 4 
- unter gleichzeitiger Zah- 41. Lebensjahres: 
Jung des Grundgehalts Zahlung des Grundgehalts 
der Stufe 4 der Stufe 5 

42. Lebensjahres: 
Stufe 5 

4 923,64 39. Lebensjahres: 40. Lebensjahres: 
Stufe 4 Zahlung des Grundgehalts 

der Stufe 5 
41. Lebensjahres: 
Stufe 5 

5 164,11 41. Lebensjahres: 42. Lebensjahres: 
Stufe 4 Stufe 5 

unter gleichzeitiger Zah- 43. Lebensjahres: 
Jung des Grundgehalts Zahlung des Grundgehalts 
der Stufe 5 - der Stufe 6 

44. Lebensjahres: 
Stufe 6 

5 404,57 43. Lebensjahres: 
Stufe 6 

5.645,02 45. Lebensjahres: 46. Lebensjahres: 
Stufe 6 Stufe 7 

5 885,48 47. Lebensjahres: 49. Lebensjahres: 
Stufe 7 Stufe 8 

6 125,91 49. Lebensjahres: 
Stufe 8 

6 366,39 -
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Besoldungsgruppe R 2 

1 2 3 4 5 

Lebens- Zuordnung zu Grundgehalt bei Abweichende Regelungen für das Erreichen 
alters- Vollzeitbeschäftigung einer Stufe des Grund- weiterer Stufen des 
stufe (Monatsbetrag in Euro) gehalts, sofern einer Zu- Grundgehalts: 

ordnungsstufe zugeordnet: 

am Ersten des Monats der Vollendung des 

27 31 Zuordnungs- 4 777,88 - 33. Lebensjahres: 
stufe la Stufe 2 

33 Zuordnungs- 5 018,41 35. Lebensjahres: 36. Lebensjahres: 
stufe lb Stufe 2 Stufe 3 

35 Zuordnungs- 5 258,77 37. Lebensjahres: 39. Lebensjahres: 
stufe Je Stufe 3 Stufe 4 

unter gleichzeitiger Zah- 41. Lebensjahres: 
lung des Grundgehalts Zahlung des Grundgehalts 
der Stufe 4- der Stufe 5 

42. Lebensjahres: 
Stufe 5 

37 Zuordnungs- 5 499,25 39. Lebensjahres: 40. Lebensjahres: 
stufe 2a Stufe 4 Zahlung des Grundgehalts 

der Stufe 5 
41. Lebensjahres: 
Stufe 5 

39 Zuordnungs- 5 739,72 41. Lebensjahres: 42. Lebensjahres: 
stufe 2b Stufe 4 Stufe 5 

- unter gleichzeitiger Zah- 43. Lebensjahres: 
Jung des Grundgehalts Zahlung des Grundgehalts 
der Stufe 5 der Stufe 6 

44. Lebensjahres: 
Stufe 6 

41 Zuordnungs- 5 980,17 43. Lebensjahres: 
stufe 3a Stufe 6 

43 Zuordnungs- 6 220,62 45. Lebensjahres: 46. Lebensjahres: 
stufe 4a Stufe 6 Stufe 7 

45 Zuordnungs- 6 461,68 47. Lebensjahres: 49. Lebensjahres: 
stufe 5a Stufe 7 Stufe 8 

47 Zuordnungs- 6 701,54 49. Lebensjahres: 
stufe 6a Stufe 8 -

49 Stufe 8 6 941,94 - -
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Gültig ab 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 

Der Berechnung des 
Ruhegehalts zugrunde-
liegende Dienstalters-
stufe 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Der Berechnung des 
Ruhegehalts zugrunde-
liegende Dienstalters-
stufe 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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Zuordnungstabellen für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 16 
Empfängerinnen und Empfänger von Versorgungsbezügen 

Der Berechnung des Ruhegehalts 
zugrundeliegende Besoldungsgruppe 

A3 

Zuordnung Als weiterer Zuordnung 
zu Besoldungs- ruhegehaltfähiger Dienst- zu Stufe 
gruppeA4, bezug zu weitender 
Stufü Überleitungsbetrag 

(§ 20 Abs. l Satz 2, 
Monatsbetrag in Euro) 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 - 6 

7 8 

Der Berechnung des Ruhegehalts 
zugrundeliegende Besoldungsgruppe 

AS 

Zuordnung Als weiterer Zuordnung 
zu Stufe ruhegehaltfähiger Dienst- zu Stufe 

bezug zu wertender 
Überleitungsbetrag 
(§ 20 Abs. l Satz 2, 
Monatsbetrag in Euro) 

1 1 

2 - 1 

3 - 2 

4 - 3 

5 4 

6 5 

7 - 6 

8 7 

- 8 

A4 

Anlage 3 
(zu § 20 Abs. 1) 

Als weiterer 
ruhegehaltfähiger Dienst-
bezug zu wertender 
Überleitungsbetrag 
(§ 20 Abs. 1 Satz 2, 
Monatsbetrag in Euro) 

-

-

-

10,91 

21,59 

32,25 

-

A6 

Als weiterer 
ruhegehaltfähiger Dienst-
bezug zu wertender 
Überleitungsbetrag 
(§ 20 Abs. 1 Satz 2, 
Monatsbetrag in Euro) 

60,87 

41,58 

20,85 

17,16 

13,50 

9,83 
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Der Berechnung des Ruhegehalts 
zugrundeliegende Besoldungsgruppe 

A7 AS 

Der Berechnung des Zuordnung Als weiterer Zuordnung Als weiterer 
Ruhegehalts zugrunde- zu Stufe ruhegehaltfähiger Dienst- zu Stufe ruhegehaltfähiger Dienst-
liegende Dienstalters- bezug zu wertender bezug zu wertender 
stufe Überleitungsbetrag Überleitungsbetrag 

(§ 20 Abs. I Satz 2, (§ 20 Abs, l Satz 2, 
Monatsbetrag in Euro) Monatsbetrag in Euro) 

l l - -

2 l 54,71 l 

3 2 60,73 l 65,41 

4 3 41,12 2 78,08 

5 4 21,50 3 52,04 

6 5 1,88 4 25,95 

7 5 78,50 5 -

8 6 36,95 5 65,43 

9 7 19,84 6 44,31 

10 8 - 7 23,33 

11 - 8 -

Der Berechnung des Ruhegehalts 
zugrundeliegende Besoldungsgruppe 

J 

A9 A 10 

Der Berechnung des Zuordnung Als weiterer Zuordnung Als weiterer 
Ruhegehalts zugrunde- zu Stufe ruhegehaltfähiger Dienst- zu Stufe ruhegehaltfähiger Dienst-
liegende Dienstalters- bezug zu wertender bezug zu wertender 
stufe Überleitungsbetrag Überleitungsbetrag 

(§ 20 Abs. 1 Satz 2, (§ 20 Abs, 1 Satz 2, 
Monatsbetrag in Euro) Monatsbetrag in Euro) 

2 1 1 

3 1 64,40 1 89,48 

4 2 85,06 2 107,08 

5 3 53,42 3 70,85 

6 4 21,80 4 34,58 

7 4 126,56 5 -

8 5 62,17 5 89,46 

9 6 41,67 6 59,14 

10 7 21,13 7 30,48 

l l 8 8 -

Der Berechnung des Ruhegehalts 
zugrundeliegende Besoldungsgruppe 

A 11 A 12 

Der Berechnung des Zuordnung Als weiterer Zuordnung Als weiterer 
Ruhegehalts zugrunde- zu Stufe ruhegehaltfähiger Dienst- zu Stufe ruhegehaltfähiger Dienst-
liegende Dienstalters- bezug zu wertender bezug zu wertender 
stufe Überleitungsbetrag Überleitungsbetrag 

(§ 20 Abs, l Satz 2, (§ 20 Abs, 1 Satz 2, 
Monatsbetrag in Euro) Mo11atsbetrag in Euro) 

3 l - l -

4 l 137,53 l 163,98 
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Der Berechnung des Ruhegehalts 
zugrundeliegende Besoldungsgruppe 

A 11 A 12 

Der Berechnung des Zuordnung Als weiterer Zuordnung Als weiterer 
Ruhegehalts zugrunde- zu Stufe ruhegehaltfähiger Dienst- zu Stufe ruhegehaltfähiger Dienst-
liegende Dienstalters- bezug zu wertender bezug zu wertender 
stufe Überleitungsbetrag Überleitungsbetrag 

(§ 20 Abs. 1 Satz 2, (§ 20 Abs. l Satz 2, 
Monatsbetrag in Euro) Monatsbetrag in Euro) 

5 2 102,14 2 121,17 

6 3 64,34 3 76,91 

7 4 26,49 4 32,62 

8 5 5 

9 5 91,69 5 109,30 

10 6 60,46 6 73,15 

II 7 31,63 7 38,78 

12 8 8 -

Der Berechnung des Ruhegehalts 
zugrundeliegende Besoldungsgruppe 

A 13 A 14 

Der Berechnung des Zuordnung Als weiterer Zuordnung Als weiterer 
Ruhegehalts zugrunde- zu Stufe ruhegehaltfähiger Dienst" zu Stufe ruhegehaltfähiger Dienst-
liegende Dienstalters- bezug zu wertender bezug zu wertender 
stufe Überleitungsbetrag Überleitungsbetrag 

(§ 20 Abs. l Satz 2, (§ 20 Abs. l Satz 2, 
Monatsbetrag in Euro) Monatsbetrag in Euro) 

3 l - 1 

4 1 - l 

5 1 177,06 1 229,60 

6 2 162,05 2 209,41 

7 3 144,28 3 186,93 

8 4 67,49 4 87,89 

9 5 50,33 5 66,84 

10 6 33,19 
' 

6 45,79 

11 7 16,28 7 24,83 

12 8 - 8 

Der Berechnung des Ruhegehalts 
zugrundeliegende Besoldungsgruppe 

A 15 A 16 

Der Berechnung des Zuordnung Als weiterer Zuordnung Als weiterer 
Ruhegehalts zugrunde- zu Stufe ruhegehaltfähiger Dienst- zu Stufe ruhegehaltfähiger Dienst-
liegende Dienstalters- bezug zu wertender bezug zu wertender 
stufe Überleitungsbetrag Überleitungsbetrag 

(§ 20 Abs. 1 Satz 2, (§ 20 Abs. l Satz 2, 
Monatsbetrag in Euro) Monatsbetrag in Euro) 

6 J - 1 

7 2 29,43 2 32,71 

8 3 58,46 3 66,62 

9 4 87,50 4 100,46 

10 5 116,52 5 134,31 
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Der Berechnung des Ruhegehalts 
zugrundeliegende Besoldungsgruppe 

A 15 A 16 

Der Berechnung des Zuordnung Als weiterer Zuordnung Als weiterer 
Ruhegehalts zugrunde- zu Stufe ruhegehaltfähiger Dienst- zu Stufe ruhegehaltfähiger Dienst-
liegende Dienstalters- bezug zu wertender bezug zu wertender 
stufe Überleitungsbetrag Überleitungsbetrag 

(§ 20 Abs. 1 Satz 2, (§ 20 Abs. 1 Satz 2, 
Monatsbetrag in Euro) Monatsbetrag in Euro) 

11 6 145,59 6 168,20 

12 8 8 

Zuordnungstabelle für die Besoldungsgruppen R 1 und R 2 
- Empfängerinnen und Empfänger von Versorgungsbezügen -

Der Berechnung des Ruhegehalts 
zugrundeliegende Besoldungsgruppe 

Rl R2 

Der Berechnung des Zuordnung Als weiterer Zuordnung Als weiterer 
Ruhegehalts zugrunde- zu Stufe ruhegehaltfähiger Dienst- zu Stufe ruhegehaltfähiger Dienst-
liegende Dienstalters- bezug zu wertender bezug zu wertender 
stufe Überleitungsbetrag Überleitungsbetrag 

(§ 20 Abs. 1 Satz 2, (§ 20 Abs. 1 Satz 2, 
Monatsbetrag in Euro) Monatsbetrag in Euro) 

1 1 - 2 -

2 1 177,08 2 -

3 1 270,31 2 -

4 1 510,75 2 -

5 2 111,87 2 -

6 2 352,31 2 215,89 

7 2 592,77 2 456,35 

8 3 193,91 3 193,97 

9 4 203,22 4 203,29 

10 5 212,53 5 212,58 

II 6 221,81 6 221,88 

12 8 - 8 -
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Anlage 4 
„Anlage 1 

(ZU§ 16 Abs. l und 3) 

Gültig ab l. Januar 20 J 8 

1 

Dienst-
alters-
stufe 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

Dienst-
alters-
stufe 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

J 

Dienst-
alters-
stufe 

l 

2 

3 
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Zuordnungstabellen für die Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung A 
Empfängerinnen und Empfänger von Dienstbezügen -

Besoldungsgruppe A 3 

2 3 4 5 

Zuordnung zu Grundgehalt bei Aufstieg in eine höhere Weitere Regelungen für 
Besoldungs- Vollzeitbeschäftigung Stufe des Grundgehalts das Erreichen einer Stufe 
gruppe A4 (Monatsbetrag in Euro) im Zeitpunkt gemäß des Grundgehalts gemäß § 23 

§ 16Abs. 2 des Landesbesoldungsgesetzes 

Stufe 1 2 144,53 Stufe 2 

Stufe 2 2 199,19 Stufe 3 

Stufe 3 2 253,85 Stufe 4 -

Stufe 4 2 308,51 Stufe 5 -

Stufe 5 2 363,15 Stufe 6 -

Stufe 6 2 417,82 Stufe 7 -

Stufe 7 2 472,48 Stufe 8 -

Besoldungsgruppe A 4 

2 3 4 5 

Zuordnung zu Grundgehalt bei Aufstieg in eine höhere Weitere Regelungen für 
Vollzeitbeschäftigung Stufe des Grundgehalts das Erreichen einer Stufe 

) (Monatsbetrag in Euro) im Zeitpunkt gemäß des Grundgehalts gemäß § 23 
§ 16Abs. 2 des Landesbesoldungsgesetzes 

Stufe 1 2 144,53 Stufe 3 Verkürzung der Erfahrungszeit 
in der Stufe 3 um zwei Jahre 

Stufe 2 2 199,19 Stufe 4 Verkürzung der Erfahrungszeit 
in der Stufe 4 um zwei Jahre 

Stufe 3 2 253,85 Stufe 5 Verkürzung der Erfahrungszeit 
in der Stufe 5 um zwei Jahre 

Zuordnungs- 2 308,51 Stufe 6 -

stufe 4a 

Zuordnungs- 2 363,15 Stufe 7 
stufe 5a 

Zuordnungs- 2 417,82 Stufe 8 
stufe 6a 

Stufe 8 2 472,48 -

.Besoldungsgruppe A 5 

2 3 4 5 

Zuordnung zu Grundgehalt bei Aufstieg in eine höhere Weitere Regelungen für 
Vollzeitbeschäftigung Stufe des Grundgehalts das Erreichen einer Stufe 
(Monatsbetrag in Euro) im Zeitpunkt gemäß des Grundgehalts gemäß § 23 

§ 16Abs.2 des Landesbesoldungsgesetzes 

Stufe l 2 160,08 Stufe 3 Verkürzung der Erfahrungszeit 
in der Stufe 3 um ein Jahr 

Stufe 2 2 230,05 Stufe 4 -

Stufe 3 2 284,44 Stufe 5 -
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Besoldungsgruppe A 5 

l 2 3 4 5 

Dienst- Zuordnung zu Grundgehalt bei Aufstieg in eine höhere Weitere Regelungen für 
alters- Vollzeitbeschäftigung Stufe des Grundgehalts das Erreichen einer Stufe 
stufe (Monatsbetrag in Euro) im Zeitpunkt gemäß des Grundgehalts gemäß § 23 

§ l6Abs. 2 des Landesbesoldungsgesetzes 

4 Stufe 4 2 338,80 Stufe 6 

5 Stufe 5 2 393,20 Stufe 7 -

6 Stufe 6 2 447,57 Stufe 8 -

7 Stufe 7 2 501,95 Stufe 8 

8 Stufe 8 2 556,34 -

Besoldungsgruppe A 6 

1 2 3 4 5 

Dienst- Zuordnung zu Grundgehalt bei Aufstieg in eine höhere Weitere Regelungen für 
alters- Vollzeitbeschäftigung Stufe des Grundgehalts das Erreichen einer Stufe 
stufe (Monatsbetrag in Euro) im Zeitpunkt gemäß des Grundgehalts gemäß § 23 

§ 16 Abs. 2 des Landesbesoldungsgesetzes 

J Stufe 1 2 206,02 Stufe 2 Verkürzung der Erfahrungszeit 
in der Stufe 2 um zwei Jahre 

2 Zuordnungs- 2 265,74 Stufe 3 Zahlung des Grundgehalts der 
stufe I a Stufe 4 mit Beginn des zweiten 

Jahres in der Stufe 3 

3 Zuordnungs- 2 325,44 Stufe 4 -

stufe 2a 

4 Zuordnungs- 2 385,13 Stufe 4 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 3a in der Stufe 4 um zwei Jahre 

5 Zuordnungs- 2 444,83 Stufe 6 
stufe 4a 

6 Zuordnungs- 2 504,57 Stufe 6 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 5a in der Stufe 6 um zwei Jahre 

7 Zuordnungs- 2 564,27 Stufe 7 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 6a in der Stufe 7 um ein Jahr 

8 Stufe 7 2 623,98 Stufe 8 -

9 Stufe 8 2 683,67 - -

Besoldungsgruppe A 7 

1 2 3 4 5 

Dienst- Zuordnung zu Grundgehalt bei Aufstieg in eine höhere Weitere Regelungen für 
alters- Vollzeitbeschäftigung Stufe des Grundgehalts das Erreichen einer Stufe 
stufe (Monatsbetrag in Euro) im Zeitpunkt gemäß des Grundgehalts gemäß § 23 

§ 16Abs. 2 des Landesbesoldungsgesetzes 

1 Stufe 1 2293,31 Stufe 2 Verkürzung der Erfahrungszeit 
in der Stufe 2 um ein Jahr 

2 Zuordnungs- 2 346,99 Stufe 3 -

stufe la 

3 Zuordnungs- 2 422,12 Stufe 3 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 2a in der Stufe 3 um zwei Jahre 

4 Zuordnungs- 2 497,23 Stufe 4 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 3a in der Stufe 4 um ein Jahr 

5 Zuordnungs- 2 572,36 Stufe 5 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 4a in der Stufe 5 um ein Jahr 
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Besoldungsgruppe A 7 

l 2 3 4 5 

Dienst- Zuordnung zu Grundgehalt bei Aufstieg in eine höhere Weitere Regelungen für 
alters- Vollzeitbeschäftigung Stufe des Grundgehalts das Erreichen einer Stufe 
stufe (Monatsbetrag in Euro) im Zeitpunkt gemäß des Grundgehalts gemäß § 23 

§ 16Abs. 2 des Landesbesoldungsgesetzes 

6 Zuordnungs- 2 647,50 Stufe 6 
stufe 5a 

7 Zuordnungs- 2 722,63 Stufe 6 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 5b in der Stufe 6 um zwei Jahre 

und Zahlung des Grundgehalts 
der Stufe 7 mit Beginn des 
zweiten Jahres in der Stufe 6 

8 Zuordnungs- 2 776,27 Stufe 7 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 6a in der Stufe 7 um ein Jahr 

9 Zuordnungs- 2 829,92 Stufe 8 
stufe 7a 

10 Stufe 8 2 883,61 

Besoldungsgruppe A 8 

1 2 3 4 5 

Dienst- Zuordnung zu Grundgehalt bei Aufstieg in eine höhere Weitere Regelungen für 
alters- Vollzeitbeschäftigung Stufe des Grundgehalts das Erreiehen einer Stufe 
stufe (Monatsbetrag in Euro) im Zeitpunkt gemäß des Grundgehalts gemäß § 23 

§ 16Abs.2 des Landesbesoldungsgesetzes 

2 Stufe 1 2 423,21 Stufe 2 

3 Zuordnungs- 2 487,38 Stufe 2 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe la in der Stufe 2 um zwei Jahre 

4 Zuordnungs- 2 583,66 Stufe 3 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 2a in der Stufe 3 um ein Jahr 

5 Zuordnungs- 2 679,95 Stufe 4 
stufe 3a 

6 Zuordnungs- 2 776,23 Stufe 5 
) 

stufe 4a 

7 Stufe 5 2 872,52 Stufe 6 

8 Zuordnungs- 2 936,71 Stufe 6 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 5a in der Stufe 6 um zwei Jahre 

9 Zuordnungs- 3 000,88 Stufe 7 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 6a in der Stufe 7 um ein Jahr 

10 Zuordnungs- 3 065,09 Stufe 8 -

stufe 7a 

11 Stufe 8 3 129,27 - -

Besoldungsgruppe A 9 

1 2 3 4 5 

Dienst- Zuordnung zu Grundgehalt bei Aufstieg in eine höhere Weitere Regelungen für 
alters- Vo llzei tbeschäfti gun g Stufe des Grundgehalts das Erreichen einer Stufe 
stufe (Monatsbetrag in Euro) im Zeitpunkt gemäß des Grundgehalts gemäß § 23 

§ 16 Abs. 2 des Landesbesoldungsgesetzes 

2 Stufe 1 2 567,33 Stufe 2 

3 Zuordnungs- 2 630,49 Stufe 2 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe Ja in der Stufe 2 um zwei Jahre 
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Besoldungsgruppe A 9 

1 2 3 4 5 

Dienst- Zuordnung zu Grundgehalt bei Aufstieg in eine höhere Weitere Regelungen für 
alters- Vollzeitbeschäftigung Stufe des Grundgehalts das Erreichen einer Stufe 
stufe (Monatsbetrag in Euro) im Zeitpunkt gemäß des Grundgehalts gemäß § 23 

§ 16Abs.2 des Landesbesoldungsgesetzes 

4 Zuordnungs- 2 733,24 Stufe 3 Zahlung des Grundgehalts 
stufe 2a der Stufe 4 mit Beginn des 

dritten Jahres in der Stufe 3 

5 Zuordnungs- 2 836,00 Stufe 4 -

stufe 3a 

6 Zuordnungs- 2 938,76 Stufe 5 -
stufe 4a 

7 Zuordnungs- 3 041,51 Stufe 5 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 4b in der Stufe 5 um zwei Jahre 

und Zahlung des Grundgehalts 
der Stufe 6 mit Beginn des 
ersten Jahres in der Stufe 5 

8 Zuordnungs- 3 112,16 Stufe 6 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 5a in der Stufe 6 um zwei Jahre 

9 Zuordnungs- 3 182,82 Stufe 7 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 6a in der Stufe 7 um ein Jahr 

10 Zuordnungs- 3 253,44 Stufe 8 
stufe 7a 

11 Stufe 8 3 324,09 

Besoldungsgruppe A 10 

1 2 3 4 5 

Dienst- Zuordnung zu Grundgehalt bei Aufstieg in eine höhere Weitere Regelungen für 
alters- Vollzeitbeschäftigung Stufe des Grundgehalts das Erreichen einer Stufe 
stufe (Monatsbetrag in Euro) im Zeitpunkt gemäß des Grundgehalts gemäß § 23 

§ 16Abs. 2 des Landesbesoldungsgesetzes 

2 Stufe 1 2 749,25 Stufe 2 

3 Zuordnungs- 2 837,03 Stufe 2 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe la in der Stufe 2 um zwei Jahre 

4 Zuordnungs- 2 968,65 Stufe 3 Zahlung des Grundgehalts 
stufe 2a der Stufe 4 mit Beginn des 

zweiten Jahres in der Stufe 3 

5 Zuordnungs- 3 100,34 Stufe 4 -

stufe 3a 

6 Zuordnungs- 3 231,98 Stufe 5 -

stufe 4a 

7 Stufe 5 3 363,65 Stufe 6 -

8 Zuordnungs- 3 451,42 Stufe 6 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 5a in der Stufe 6 um ein Jahr und 

Zahlung des Grundgehalts der 
Stufe 7 mit Beginn des dritten 
Jahres in der Stufe 6 

9 Zuordnungs- 3 540,30 Stufe 7 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 6a in der Stufe 7 um ein Jahr 

10 Zuordnungs- 3 630,06 Stufe 8 -

stufe 7a 

II Stufe 8 3 719,87 
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Besoldungsgruppe A 11 

1 2 3 4 5 

Dienst- Zuordnung zu Grundgehalt bei Aufstieg in eine höhere Weitere Regelungen für 
alters- Vollzeitbeschäftigung Stufe des Grundgehalts das Erreichen einer Stufe 
stufe (Monatsbetrag in Euro) im Zeitpunkt gemäß des Grundgehalts gemäß § 23 

§ 16Abs. 2 des Landesbesoldungsgesetzes 

3 Stufe 1 3 135,59 Stufe 2 -

4 Zuordnungs- 3 270,49 Stufe 2 Zahlung des Grundgehalts 
stufe la der Stufe 3 mit Beginn des 

zweiten Jahres in der Stufe 2 

5 Zuordnungs- 3 405,38 Stufe 3 
stufe 2a 

, 
6 Zuordnungs- 3 541,44 Stufe 4 -

stufe 3a 

7 Zuordnungs- 3 679,44 Stufe 5 
stufe 4a 

8 Stufe 5 3 771,43 Stufe 6 

9 Zuordnungs- 3 863,43 Stufe 6 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 5a in der Stufe 6 um ein Jahr und 

Zahlung des Grundgehalts der 
Stufe 7 mit Beginn des dritten 
Jahres in der Stufe 6 

10 Zuordnungs- 3 956,27 Stufe 7 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 6a in der Stufe 7 um ein Jahr 

11 Zuordnungs- 4 050,11 Stufe 8 -

stufe 7a 

12 Stufe 8 4 143,96 

Besoldungsgruppe A 12 

l 2 3 4 5 

Dienst- Zuordnung zu Grundgehalt bei Aufstieg in eine höhere Weitere Regelungen für 
alters- Vollzeitbeschäftigung Stufe des Grundgehalts das Erreichen einer Stufe 
stufe (Monatsbetrag in Euro) im Zeitpunkt gemäß des Grundgehalts gemäß § 23 

§ 16Abs. 2 des Landesbesoldungsgesetzes 

3 Stufe 1 3 355,61 Stufe 2 

4 Zuordnungs- 3 517,02 Stufe 2 Zahlung des Grundgehalts 
stufe la der Stufe 3 mit Beginn des 

zweiten Jahres in der Stufe 2 

5 Zuordnungs- 3 681,55 Stufe 3 
stufe 2a ( 

6 Zuordnungs- 3 846,08 Stufe 4 
stufe 3a 

7 Zuordnungs- 4 012,52 Stufe 5 -

stufe 4a 

8 Stufe 5 4 124,39 Stufe 6 -

9 Zuordnungs- 4 236,28 Stufe 6 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 5a in der Stufe 6 um ein Jahr und 

Zahlung des Grundgehalts der 
Stufe 7 mit Beginn des dritten 
Jahres in der Stufe 6 

10 Zuordnungs- 4 348,16 Stufe 7 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 6a in der Stufe 7 um ein Jahr 

11 Zuordnungs- 4 460,08 Stufe 8 -

stufe 7a 

12 Stufe 8 4 571,92 -
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Besoldungsgruppe A 13 

1 2 3 4 5 

Dienst- Zuordnung zu Grundgehalt bei Aufstieg in eine höhere Weitere Regelungen für 
alters- Vollzeitbeschäftigung Stufe des Grundgehalts das Erreichen einer Stufe 
stufe (Monatsbetrag in Euro) im Zeitpunkt gemäß des Grundgehalts gemäß § 23 

§ 16Abs. 2 des Landesbesoldungsgesetzes 

3 Stufe 1 3 933,37 Stufe 2 -

4 Stufe l 3 933,37 Stufe 2 

5 Zuordnungs- 4 114,60 Stufe 2 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe la in der Stufe 2 um zwei Jahre 

6 Zuordnungs- 4 295,80 Stufe 3 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 2a in der Stufe 3 um ein Jahr und 

Zahlung des Grundgehalts der 
Stufe 4 mit Beginn des ersten 
Jahres in der Stufe 3 

7 Zuordnungs- 4 477,04 Stufe 4 Verkürzung der Etfahrungszeit 
stufe 3a in der Stufe 4 um ein Jahr und 

Zahlung des Grundgehalts der 
Stufe 5 mit Beginn des zweiten 
Jahres in der Stufe 4 

8 Zuordnungs- 4 597,86 Stufe 5 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 4a in der Stufe 5 um ein Jahr 

9 Zuordnungs- 4 718,68 Stufe 6 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe Sa in der Stufe 6 um ein Jahr 

10 Zuordnungs- 4 839,47 Stufe 7 Zahlung des Grundgehalts der 
stufe 6a Stufe 8 mit Beginn des vierten 

Jahres in der Stufe 7 

11 Zuordnungs- 4 960,33 Stufe 8 
stufe 7a 

12 Stufe 8 5 081,15 - -

Besoldungsgruppe A 14 

1 2 3 4 5 

Dienst- Zuordnung zu Grundgehalt bei Aufstieg in eine höhere Weitere Regelungen für 
alters- Vollzeitbeschäftigung Stufe des Grundgehalts das Etreichen einer Stufe 
stufe (Monatsbetrag in Euro) im Zeitpunkt gemäß des Grundgehalts gemäß § 23 

§ 16Abs. 2 des Landesbesoldungsgesetzes 

3 Stufe 1 4 137,31 Stufe 2 

4 Stufe 1 4 137,31 Stufe 2 

5 Zuordnungs- 4 372,31 Stufe 2 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe Ja in der Stufe 2 um zwei Jahre 

6 Zuordnungs- 4 607,29 Stufe 3 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 2a in der Stufe 3 um zwei Jahre 

7 Zuordnungs- 4 842,32 Stufe 4 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 3a in der Stufe 4 um ein Jahr und 

Zahlung des Grundgehalts der 
Stufe 5 mit Beginn des zweiten 
Jahres in der Stufe 4 

8 Zuordnungs- 4 998,97 Stufe 5 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 4a in der Stufe 5 um ein Jahr und 

Zahlung des Grundgehalts der 
Stufe 6 mit Beginn des dritten 
Jahres in der Stufe 5 

9 Zuordnungs- 5 155,65 Stufe 6 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe Sa in der Stufe 6 um ein Jahr 
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Besoldungsgruppe A 14 

1 2 3 4 5 

Dienst- Zuordnung zu Grundgehalt bei Aufstieg in eine höhere Weitere Regelungen für 
alters- Vollzeitbeschäftigung Stufe des Grundgehalts das Erreichen einer Stufe 
stufe (Monatsbetrag in Euro) im Zeitpunkt gemäß des Grundgehalts gemäß § 23 

§ 16Abs.2 des Landesbesoldungsgesetzes 

10 Zuordnungs- 5 312,32 Stufe 7 Zahlung des Grundgehalts der 
stufe 6a Stufe 8 mit Beginn des vierten 

Jahres in der Stufe 7 

11 Zuordnungs- 5 469,00 Stufe 8 -

stufe 7a 

12 Stufe 8 5 625,67 - -

Besoldungsgruppe A 15 

I 2 3 4 5 

Dienst- Zuordnung zu Grundgehalt bei Aufstieg in eine höhere Weitere Regelungen für 
alters- Vollzeitbeschäftigung Stufe des Grundgehalts das EITeichen einer Stufe 
stufe (Monatsbetrag in Euro) im Zeitpunkt gemäß des Grundgehalts gemäß § 23 

§ 16Abs. 2 des Landesbesoldungsgesetzes 

6 Stufe 1 5 059,63 Stufe 2 Verkürzung der Erfahrungszeit 
in der Stufe 2 um zwei Jahre 

7 Zuordnungs- 5 318,01 Stufe 3 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 2a in der Stufe 3 um zwei Jahre 

8 Zuordnungs- 5 524,73 Stufe 4 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 3a in der Stufe 4 um zwei Jahre 

und Zahlung des Grundgehalts 
der Stufe 5 mit Beginn des 
ersten Jahres in der Stufe 4 

9 Zuordnungs- 5 731,44 Stufe 6 -

stufe 4a 

10 Zuordnungs- 5938,13 Stufe 7 -

stufe Sa 

11 Zuordnungs- 6 144,85 Stufe 8 -

stufe 6a 

12 Stufe 8 6 351,55 -

Besoldungsgruppe A 16 

I 2 3 4 5 

Dienst- Zuordnung zu Grundgehalt bei Aufstieg in eine höhere Weitere Regelungen für 
alters- Vollzeitbeschäftigung Stufe des Grundgehalts das EITeichen einer Stufe 
stufe (Monatsbetrag in Euro) im Zeitpunkt gemäß des Grundgehalts gemäß § 23 

§ 16 Abs. 2 des Landesbesoldungsgesetzes 

6 Stufe I 5 580,98 Stufe 2 Verkürzung der Erfahrungszeit 
in der Stufe 2 um zwei Jahre 

7 Zuordnungs- 5 879,77 Stufe 3 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 2a in der Stufe 3 um zwei Jahre 

8 Zuordnungs- 6 118,87 Stufe 4 Verkürzung der Erfahrungszeit 
stufe 3a in der Stufe 4 um zwei Jahre 

und Zahlung des Grundgehalts 
der Stufe 5 mit Beginn des 
ersten Jahres in der Stufe 4 

9 Zuordnungs- 6 357,93 Stufe 6 -

stufe 4a 

10 Zuordnungs- 6 596,97 Stufe 7 -

stufe Sa 
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Besoldungsgruppe A 16 

1 2 3 4 5 

Dienst- Zuordnung zu Grundgehalt bei Aufstieg in eine höhere Weitere Regelungen für 
alters- Vollzeitbeschäftigung Stufe des Grundgehalts das Erreichen einer Stufe 
stufe (Monatsbetrag in Euro) im Zeitpunkt gemäß des Grundgehalts gemäß § 23 

§ 16Abs. 2 des Landesbesoldungsgesetzes 

11 Zuordnungs- 6 836,05 Stufe 8 -

stufe 6a 

12 Stufe 8 7 075,13 - -
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Gültig ab 1 . Januar 2018 

1 2 

Lebens- Zuordnung zu 
alters-
stufe 

27 Stufe l 

29 Zuordnungs-
stufe Ja 

31 Zuordnungs-
stufe lb 

33 Zuordnungs-
stufe lc 

35 Zuordnungs-
stufe 2a 

37 Zuordnungs-
stufe 2b 

39 Zuordnungs-
stufe 2c 

41 Zuordnungs-
stufe 3a 

43 Zuordnungs-
stufe 4a 

45 Zuordnungs-
stufe Sa 

47 Zuordnungs-
stufe 6a 

49 Stufe 8 
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Anlage 2 
(zu§ 17 Abs. l und 2) 

Zuordnungstabellen für die Besoldungsgruppen R 1 und R 2 
- Empfängerinnen und Empfänger von Dienstbezügen -

Besoldungsgruppe R 1 

3 4 5 

Grundgehalt bei Abweichende Regelungen für das Erreichen 
Vollzeitbeschäftigung einer Stufe des Grund- weiterer Stufen des 
(Monatsbetrag in Euro) gehalts, sofern einer Zu- Grundgehalts: 

ordnungsstufe zugeordnet: 

am Ersten des Monats der Vollendung des 

4 024,43 29. Lebensjahres: 
Stufe 2 

4 205,64 31. Lebensjahres: 
Stufe 2 

4 301,06 33. Lebensjahres: 
Stufe 2 -

4 547,13 35. Lebensjahres: 36. Lebensjahres: 
Stufe 2 Stufe 3 

38. Lebensjahres: 
Zahlung des Grundgehalts 
der Stufe 4 
39. Lebensjahres: 
Stufe 4 

4 793,26 37. Lebensjahres: 39. Lebensjahres: 
Stufe 3 Stufe 4 
- unter gleichzeitiger Zah- 41. Lebensjahres: 
lung des Grundgehalts Zahlung des Grundgehalts 
der Stufe 4 der Stufe 5 

42. Lebensjahres: 
Stufe 5 

5 039,35 39. Lebensjahres: 40. Lebensjahres: 
Stufe 4 Zahlung des Grundgehalts 

der Stufe 5 
41. Lebensjahres: 
Stufe 5 

5 285,47 41. Lebensjahres: 42. Lebensjahres: 
Stufe 4 Stufe 5 
- unter gleichzeitiger Zah- 43. Lebensjahres: 
Jung des Grundgehalts Zahlung des Grundgehalts 
der Stufe 5 - der Stufe 6 

44. Lebensjahres: 
Stufe 6 

5531,58 43. Lebensjahres: 
Stufe 6 

5 777,68 45. Lebensjahres: 46. Lebensjahres: 
Stufe 6 Stufe 7 

6 023,79 47. Lebensjahres: 49. Lebensjahres: 
Stufe 7 Stufe 8 

6 269,87 49. Lebensjahres: .. 
Stufe 8 -

6 516,00 - -
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Besoldungsgruppe R 2 

1 2 3 4 5 

Lebens- Zuordnung zu Grundgehalt bei Abweichende Regelungen für das Erreichen 
alters- Vollzeitbeschäftigung einer Stufe des Grund- weiterer Stufen des 
stufe (Monatsbetrag in Euro) gehalts, sofern einer Zu- Grundgehalts: 

ordnungsstufe zugeordnet: 
am Ersten des Monats der Vollendung des 

27 - 31 Zuordnungs- 4 890,16 33. Lebensjahres: 
stufe la Stufe 2 

33 Zuordnungs- 5 136,34 35. Lebensjahres: 36. Lebensjahres: 
stufe lb Stufe 2 Stufe 3 

35 Zuordnungs- 5 382,35 37. Lebensjahres: 39. Lebensjahres: 
stufe 1c Stufe 3 Stufe 4 

- unter gleichzeitiger Zah- 41. Lebensjahres: 
Jung des Grundgehalts Zahlung des Grundgehalts 
der Stufe 4 der Stufe 5 

42. Lebensjahres: 
Stufe 5 

37 Zuordnungs- 5 628,48 39. Lebensjahres: 40. Lebensjahres: 
stufe 2a Stufe 4 Zahlung des Grundgehalts 

der Stufe 5 
41. Lebensjahres: 
Stufe 5 

39 Zuordnungs- 5 874,60 41. Lebensjahres: 42. Lebensjahres: 
stufe 2b Stufe 4 Stufe 5 

- unter gleichzeitiger Zah- 43. Lebensjahres: 
lung des Grundgehalts Zahlung des Grundgehalts 
der Stufe 5 - der Stufe 6 

44. Lebensjahres: 
Stufe 6 

41 Zuordnungs- 6 120,70 43. Lebensjahres: 
stufe 3a Stufe 6 -

43 Zuordnungs- 6 366,80 45. Lebensjahres: 46. Lebensjahres: 
stufe 4a Stufe 6 Stufe 7 

45 Zuordnungs- 6 613,53 47. Lebensjahres: 49. Lebensjahres: 
stufe 5a Stufe 7 Stufe 8 

47 Zuordnungs- 6 859,03 49. Lebensjahres: 
stufe 6a Stufe 8 

49 Stufe 8 7 105,08 
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Gültig ab l. Januar 2018 

Der Berechnung des 
Ruhegehalts zugrunde-
liegende Dienstalters-
stufe 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Der Berechnung des 
Ruhegehalts zugrunde-
liegende Dienstalters-
stufe 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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Zuordnungstabellen für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 16 

Anlage 3 
(zu~ 20Abs. 1) 

- Empfängerinnen und Empfänger von Versorgungsbezügen -

Der Berechnung des Ruhegehalts 
zugrundeliegende Besoldungsgruppe 

A3 A4 

Zuordnung Als weiterer Zuordnung Als weiterer 
zu Besoldungs- ruhegehaltfähiger Dienst- zu Stufe ruhegehaltfähiger Dienst-
gruppeA4, bezug zu wertender bezug zu wertender 
Stufe Überleitungsbetrag Überleitungsbetrag 

(§ 20 Abs. l Satz 2, (§ 20 Abs. 1 Satz 2, 
Monatsbetrag in Euro) Monatsbetrag in Euro) 

1 1 

2 - 2 -

3 - 3 

4 - 4 11,17 

5 5 22,10 

6 - 6 33,01 

7 - 8 

Der Berechnung des Ruhegehalts 
zugrundeliegende Besoldungsgrnppe 

AS A6 

Zuordnung Als weiterer Zuordnung Als weiterer 
zu Stufe ruhegehaltfähiger Dienst- zu Stufe ruhegehaltfähiger Dienst-

bezug zu wertender bezug zu wertender 
Überleitungsbetrag Überleitungsbetrag 
(§ 20 Abs. 1 Satz 2, (§ 20 Abs. 1 Satz 2, 
Monatsbetrag in Euro) Monatsbetrag in Euro) 

1 1 -

2 1 62,30 

3 - 2 42,56 

4 3 21,34 

5 - 4 17,56 

6 5 13,82 

7 6 10,06 

8 7 -

8 -
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Der Berechnung des Ruhegehalts 
zugrundeliegende Besoldungsgruppe 

A7 A8 

Der Berechnung des Zuordnung Als weiterer Zuordnung Als weiterer 
Ruhegehalts zugrunde- zu Stufe ruhegehaltfähiger Dienst- zu Stufe ruhegehaltfähiger Dienst-
liegende Dienstalters- . bezug zu wertender bezug zu wertender 
stufe Überleitungsbetrag Überleitungsbetrag 

(§ 20 Abs. 1 Satz 2, (§ 20 Abs. I Satz 2, 
Monatsbetrag in Euro) Monatsbetrag in Euro) 

1 1 - - -

2 1 56,00 1 -

3 2 62,16 1 66,95 

4 3 42,09 2 79,91 

5 4 22,01 3 53,26 

6 5 1,92 4 26,56 

7 5 80,34 5 

8 6 37,82 5 66,97 

9 7 20,31 6 45,35 

10 8 - 7 23,88 

11 - - 8 -

Der Berechnung des Ruhegehalts 
zugrundeliegende Besoldungsgruppe 

A9 A 10 

Der Berechnung des Zuordnung Als weiterer Zuordnung Als weiterer 
Ruhegehalts zugrunde- zu Stufe ruhegehaltfähiger Dienst- zu Stufe ruhegehaltfähiger Dienst-
liegende Dienstalters- bezug zu wertender bezug zu wertender 
stufe Überleitungsbetrag Überleitungsbetrag 

(§ 20 Abs. 1 Satz 2, (§ 20 Abs. I Satz 2, 
Monatsbetrag in Euro) Monatsbetrag in Euro) 

2 1 - l -

3 1 65,91 1 91,58 

4 2 87,06 2 109,60 

5 3 54,68 3 72,52 

6 4 22,31 4 35,39 

7 4 129,53 5 

8 5 63,63 5 91,56 

9 6 42,65 6 60,53 

10 7 21,63 7 31,20 

11 8 8 -

Der Berechnung des Ruhegehalts 
zugrundeliegende Besoldungsgruppe 

All A 12 

Der Berechnung des Zuordnung Als weiterer Zuordnung Als weiterer 
Ruhegehalts zugrunde- zu Stufe ruhegehaltfähiger Dienst- zu Stufe ruhegehaltfähiger Dienst-
liegende Dienstalters- bezug zu wertender bezug zu wertender 
stufe Überleitungsbetrag Überleitungsbetrag 

(§ 20 Abs. l Satz 2, (§ 20 Abs. 1 Satz 2, 
Monatsbetrag in Euro) Monatsbetrag in Euro) 

3 1 1 -

4 1 140,76 l 167,83 
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Der Berechnung des Ruhegehalts 
zugrundeliegende Besoldungsgruppe 

A 11 Al2 

Der Berechnung des Zuordnung Als weiterer Zuordnung Als weiterer 
Ruhegehalts zugrunde- zu Stufe ruhegehaltfähiger Dienst- zu Stufe ruhegehaltfähiger Dienst-
liegende Dienstalters- bezug zu wertender bezug zu wertender 
stufe Überleitungsbetrag Überleitungsbetrag 

(§ 20 Abs. I Satz 2, (§ 20 Abs. 1 Satz 2, 
Monatsbetrag in Euro) Monatsbetrag in Euro) 

5 2 104,54 2 124,02 

6 3 65,85 3 78,72 

7 4 27,11 4 33,39 

8 5 - 5 -

9 5 93,84 5 111,87 

10 6 61,88 6 74,87 

11 7 32,37 7 39,69 

12 8 - 8 

Der Berechnung des Ruhegehalts 
zugrundeliegende Besoldungsgruppe 

A 13 A 14 

Der Berechnung des Zuordnung Als weiterer Zuordnung Als weiterer 
Ruhegehalts zugrunde- zu Stufe ruhegehaltfähiger Dienst- zu Stufe ruhegehaltfähiger Dienst-
liegende Dienstalters- bezug zu wertender bezug zu wertender 
stufe Überleitungsbetrag Überleitungsbetrag 

(§ 20 Abs. 1 Satz 2, (§ 20 Abs. 1 Satz 2, 
Monatsbetrag in Euro) Monatsbetrag in Euro) 

3 1 l -

4 1 - l 

5 1 181,22 1 235,00 

6 2 165,86 2 214,33 

7 3 147,67 3 191,32 

8 4 69,08 4 89,96 

9 5 51,51 5 68,41 

10 6 33,97 6 46,87 

11 7 16,66 7 25,41 

12 8 8 -

Der Berechnung des Ruhegehalts 
zugrundeliegende Besoldungsgruppe 

A 15 A 16 

Der Berechnung des Zuordnung Als weiterer Zuordnung Als weiterer 
Ruhegehalts zugrunde- zu Stufe ruhegehaltfähiger Dienst- zu Stufe ruhegehaltfähiger Dienst-
liegende Dienstalters- bezug zu wertender bezug zu wertender 
stufe Überleitungsbetrag Überleitungsbetrag 

(§ 20 Abs. 1 Satz 2, (§ 20 Abs. 1 Satz 2, 
Monatsbetrag in Euro) Monatsbetrag in Euro) 

6 1 - I 

7 2 30,12 2 33,48 

8 3 59,83 3 68,19 

9 4 89,56 4 102,82 

10 5 119,26 5' 137,47 
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Der Berechnung des Ruhegehalts 
zugrundeliegende Besoldungsgruppe 

A 15 A 16 

Der Berechnung des Zuordnung Als weiterer Zuordnung Als weiterer 
Ruhegehalts zugrunde- zu Stufe ruhegehaltfähiger Dienst- zu Stufe ruhegehaltfähiger Dienst-
liegende Dienstalters- bezug zu wertender bezug zu wertender 
stufe Überleitungsbetrag Überleitungsbetrag 

(§ 20 Abs. 1 Satz 2, (§ 20 Abs. 1 Satz 2, 
Monatsbetrag in Euro) Monatsbetrag in Euro) 

11 6 149,01 6 172,15 

12 8 8 -

Zuordnungstabelle für die Besoldungsgruppen R 1 und R 2 
- Empfängerinnen und Empfänger von Versorgungsbezügen -

Der Berechnung des Ruhegehalts 
zugrundeliegende Besoldungsgruppe 

R 1 R2 

Der Berechnung des Zuordnung Als weiterer Zuordnung Als weiterer 
Ruhegehalts zugrunde- zu Stufe ruhegehaltfähiger Dienst- zu Stufe ruhegehaltfähiger Dienst-
liegende Dienstalters- bezug zu wertender bezug zu wertender 
stufe Überleitungsbetrag Überleitungsbetrag 

(§ 20 Abs. 1 Satz 2, (§ 20 Abs. 1 Satz 2, 
Monatsbetrag in Euro) Monatsbetrag in Euro) 

1 1 - 2 

2 1 181,24 2 

3 1 276,66 2 

4 1 522,75 2 -

5 2 114,50 2 -

6 2 360,59 2 220,96 

7 2 606,70 2 467,07 

8 3 198,47 3 198,53 

9 4 208,00 4 208,07 

10 5 217,52 5 217,58 

11 6 227,02 6 227,09 

12 8 - 8 
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